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- nach § 136b Absatz 1 Nummer 1 SGB V (die im Abstand von fünf Jahren zu 
erbringenden Nachweise über die Erfüllung der Fortbildungspflichten), 

- nach § 136b Absatz 1 Nummer 2 SGB V (Mindestmengenregelung) sowie 
- nach § 136a Absatz 1 Satz 4 und 5 SGB V (Die nach der Einführung mit den 

Indikatoren nach § 136a Absatz 1 Satz 1 SGB V gemessenen und für eine 
Veröffentlichung geeigneten Ergebnisse sind in den Qualitätsberichten nach 
§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V darzustellen. Der G-BA soll ihm bereits 
zugängliche Erkenntnisse zum Stand der Hygiene in den Krankenhäusern 
unverzüglich in die Qualitätsberichte aufnehmen lassen sowie zusätzliche 
Anforderungen nach § 136b Absatz 6 SGB V zur Verbesserung der Informationen 
über die Hygiene stellen.) 

darstellen. 2Gemäß § 136b Absatz 6 Satz 2 hat der Bericht Art und Anzahl der Leistungen 
des Krankenhauses auszuweisen sowie gemäß § 135c Absatz 2 SGB V eine Erklärung zu 
enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft darüber gibt, ob sich das 
Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten an die Empfehlungen nach 
§ 135c Absatz 1 Satz 2 SGB V hält. 3Hält sich das Krankenhaus nicht an die Empfehlungen, 
hat es unbeschadet der Rechte Dritter anzugeben, welche Leistungen oder 
Leistungsbereiche von solchen Zielvereinbarungen betroffen sind. 

(2) 1Der konkrete Inhalt und Umfang des vom Krankenhaus zu erstellenden und zu 
übermittelnden Qualitätsberichts werden in Anlage 1 für das jeweilige Berichtsjahr zu diesen 
Regelungen vorgegeben. 2Die Anlage ist Bestandteil dieser Regelungen und wird 
regelmäßig überprüft und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Abs. 1 gegebenenfalls 
fortgeschrieben.  

§ 4 Datenformat des Qualitätsberichts 

Der Qualitätsbericht ist nach Maßgabe der Anlage 1 für das jeweilige Berichtsjahr in 
maschinenverwertbarer Form zu erstellen. 

§ 5 Frequenz und Bezugszeitraum des Qualitätsberichts 

Die Berichterstellung hat jährlich in dem Erstellungsjahr über das abgeschlossene Vorjahr 
(Berichtsjahr) zu erfolgen. 

§ 6 Verfahren und Fristen der Übermittlung des Qualitätsberichts 

(1) 1Das Krankenhaus hat den Qualitätsbericht an eine Annahmestelle zu übermitteln. 
2Die gemeinsame Annahmestelle der gesetzlichen Krankenkassen, ihrer Verbände und des 
Verbands der Privaten Krankenversicherung nimmt die Qualitätsberichte der Krankenhäuser 
entgegen. 3Die Kontaktdaten der gemeinsamen Annahmestelle und das Datenlieferverfahren 
sind in der Anlage 2 bestimmt. 4Ab dem Berichtsjahr 2014 hat die Übermittlung in der Zeit 
vom 15. Oktober bis zum 15. November des Erstellungsjahres zu erfolgen.  

(2) 1Abweichend von Abs. 1 Sätze 1 und 4 werden die krankenhausbezogenen Angaben 
der externen vergleichenden Qualitätssicherung gemäß Teil C-1 der Anlage 1 für das 
jeweilige Berichtsjahr nach Prüfung und Kommentierung durch das Krankenhaus direkt von 
den mit der Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten 
Stellen an die Annahmestelle übermittelt. 2Die Übermittlung hat in der Zeit vom 
15. November bis zum 15. Dezember des Erstellungsjahres zu erfolgen. 
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(3) 1Nachlieferungen oder Ersatz von Berichtsteilen nach den Buchstaben a), b) und c) 
können nur solchen Krankenhäusern gewährt werden, die sich und ihre Standorte gemäß 
Anlage 2 registriert und angemeldet haben. 

a) 2Nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist gemäß § 9 Absatz 1 besteht die Möglichkeit 
zur Nachlieferung oder Ersatz der betroffenen Berichtsteile, wenn aus Gründen, die 
dem Krankenhaus nicht zurechenbar sind, ein Qualitätsbericht nicht angenommen 
oder nicht vollständig veröffentlicht werden kann, oder technisch begründete 
systematische Fehler enthält. 3Für eine Nachlieferung oder den Ersatz der gelieferten 
Berichtsteile gemäß Satz 1 hat das Krankenhaus bzw. die zuständige mit der 
Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragte Stelle 
zwischen dem 16. Januar und einschließlich dem 28. Februar des dem 
Erstellungsjahr folgenden Jahres einen entsprechend mit geeigneten Belegen zu 
begründenden Antrag elektronisch beim G-BA (per E-Mail an das Postfach: 
nachlieferung-qb@g-ba.de) zu stellen. 4Bei Anträgen zur Nachlieferung oder Ersatz 
von Berichtsteilen C-1 durch eine mit der Durchführung der externen vergleichenden 
Qualitätssicherung beauftragte Stelle hat diese das betroffene Krankenhaus über 
ihren Antrag zu informieren. 5Der zuständige Unterausschuss des G-BA entscheidet 
bis spätestens sechs Wochen nach Ende der Antragsfrist über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 und 2. 6Die Übermittlung der nachzuliefernden 
Berichtsteile an die gemeinsame Annahmestelle gemäß § 6 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 
hat innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung des 
Unterausschusses zu erfolgen. 7Spätestens sechs Wochen nach Ablauf der Frist aus 
Satz 5 sind die korrigierten Daten gemäß § 9 zu veröffentlichen.  

b) 8Vor Ablauf der Veröffentlichungsfrist gemäß § 9 Absatz 1 ermöglicht die 
Annahmestelle gemäß § 6 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 eine Annahme von 
Nachlieferungen oder Ersatz von C-1 Berichtsteilen, wenn eine mit der Durchführung 
der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragte Stelle auf Grundlage 
geeigneter Belege, die das Problem, die betroffenen Krankenhäuser sowie die 
Möglichkeit zur rechtzeitigen Lösung darstellen, bestätigt, dass die C-1 Berichtsteile 
technisch begründete systematische Fehler enthalten, die mehr als ein Krankenhaus 
betreffen. 9Die mit der Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung 
beauftragte Stelle muss dies zwischen dem 16. Dezember des Erstellungsjahres bis 
einschließlich zum 15. Januar des auf das Erstellungsjahr folgenden Jahres 
elektronisch (per E-Mail an das Postfach: nachlieferung-qb@g-ba.de) an die G-BA-
Geschäftsstelle melden. 10Die G-BA-Geschäftsstelle gewährt nach folgender formaler 
Prüfung eine Nachlieferung oder den Ersatz der gelieferten Berichtsteile zu C-1: 

- fristgerechtes Vorliegen einer Meldung einer mit der Durchführung der externen 
vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stelle (Institut nach § 137a SGB V 
oder Landesgeschäftsstelle)  

- mit Bestätigung über einen technisch begründeten Fehler, der mehr als ein 
Krankenhaus betrifft und binnen Nachlieferfrist lösbar ist 

- nebst Belegen. 
11Bei vollständigem Vorliegen der Voraussetzungen wird der mit der Durchführung 
der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stelle von der 
G-BA-Geschäftsstelle elektronisch bis zum 20. Januar mitgeteilt, dass sie zur Nach- 
bzw. Ersatzlieferung bis zum 23. Januar berechtigt ist. 12Die Annahmestelle wird 
ebenfalls bis zum 20. Januar über alle nachlieferberechtigten mit der Durchführung 
der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen informiert. 13Die 
mit der Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten 
Stellen informieren die betroffenen Krankenhäuser. 14Bei nicht vollständigem 
Vorliegen der Voraussetzungen informiert die G-BA-Geschäftsstelle die mit der 
Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen 
elektronisch über die Möglichkeit der Nachlieferung gemäß Buchstabe a. 15Die mit der 
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Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen 
informieren die betroffenen Krankenhäuser.  

c) 16Ab dem Berichtsjahr 2014 können Nachlieferungen oder Ersatz der von den 
Krankenhäusern zu übermittelnden Berichtsteile (A, B und C-2ff.) ohne Angabe von 
Gründen vor Ablauf der Veröffentlichungsfrist gemäß § 9 Absatz 1 zwischen dem 
23. November und 15. Dezember des Erstellungsjahres erfolgen.  

(4) 1Die Annahmestelle stellt gleichzeitig den gesetzlichen Krankenkassen, ihren 
Verbänden und dem Verband der Privaten Krankenversicherung sowie der Geschäftsstelle 
des Gemeinsamen Bundesausschusses, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, den 
Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Patienten und Patientinnen und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen nach § 140f SGB V sowie den 
weiteren nach § 136b Absatz 1 Satz 3 SGB V zu beteiligenden Organisationen die 
angenommenen Qualitätsberichte unverändert zur Verfügung. 2Hierfür ermöglicht sie dem 
Empfängerkreis in den jeweiligen Lieferzeiträumen einmal pro Woche den gebündelten 
Download der Qualitätsberichte. 

(5) 1Die Annahmestelle stellt zusätzlich zu der Übermittlung nach Abs. 4 gleichzeitig den 
gesetzlichen Krankenkassen, ihren Verbänden und dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung sowie der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses alle 
angenommenen Qualitätsberichte in ihrer jeweils letzten Fassung unverzüglich nach Ablauf 
des Lieferzeitraums gemäß § 6 Abs. 2 und der Nachlieferzeiträume gemäß § 6 Abs. 3 
Buchstabe a) und b) gebündelt und unverändert auf einem Datenträger zur Verfügung. 2Die 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses vervielfältigt und übermittelt diese 
Datenträger unverzüglich nach Erhalt gleichzeitig an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die 
Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Patienten und Patientinnen und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen nach § 140f SGB V sowie die 
weiteren nach § 136b Absatz 1 Satz 3 SGB V zu beteiligenden Organisationen. 

§ 7 Ordnungsgemäße Lieferung 

(1) Der Qualitätsbericht gemäß § 2 Abs. 2 ist ordnungsgemäß geliefert, wenn der Bericht  

- fristgerecht und vollständig gemäß den Verfahren nach § 6 Abs. 1 und 2 
übermittelt wurde und   

- die Überprüfung gemäß § 7 Abs. 2 erfolgreich verlaufen ist. 

(2) 1Die Annahmestelle überprüft, ob der Qualitätsbericht entsprechend den Vorgaben 
gemäß Anhang 1 zu Anlage 1 geliefert wurde. 2Sofern der Qualitätsbericht den Vorgaben 
entspricht, bestätigt die Datenannahmestelle schriftlich die Annahme der Lieferung des 
Qualitätsberichts. 3Entspricht der Qualitätsbericht nicht den Vorgaben gemäß Anhang 1 zu 
Anlage 1, lehnt die Annahmestelle die Annahme ab und informiert unverzüglich schriftlich 
über die Mängel, welche die Ablehnung begründen. 

§ 8 Folgen nicht ordnungsgemäßer Lieferung 

(1) 1Der G-BA veröffentlicht ab dem Berichtsjahr 2015 jährlich eine Liste der 
Krankenhäuser, die den Qualitätsbericht nicht ordnungsgemäß gemäß § 7 geliefert haben. 
2Das Verfahren zur Erstellung der Liste ist in Anlage 3 bestimmt. 3Sofern ein Krankenhaus 
zweimal in Folge nicht ordnungsgemäß gemäß § 7 liefert, ist vom Krankenhaus ein 
Qualitätssicherungsabschlag von 1 Euro und im wiederholten Fall der Nichtlieferung im 
darauffolgenden Jahr ein Qualitätssicherungsabschlag von 2 Euro pro teil- und 
vollstationärem Krankenhausfall des Berichtsjahres gemäß § 8 Abs. 4 des 
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Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) i.V.m. § 137 Abs. 1 Satz 2 SGB V vorzunehmen. 
4Der nach Absatz 1 ermittelte Abschlagsbetrag wird spätestens im nächstmöglichen 
Vereinbarungszeitraum verrechnet. 

(2) Eine Sanktion nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn 

a) die nicht ordnungsgemäße Lieferung gemäß § 7 dem Krankenhaus nicht 
zurechenbar ist oder 

b) eine Nach- oder Ersatzlieferung nach § 6 Absatz 3 erfolgt ist. 

(3) Der G-BA überprüft nach Ablauf von drei Jahren die Regelungen der Absätze 1 bis 3. 

§ 9 Veröffentlichung  

(1) 1Die entsprechend § 7 Abs. 1 ordnungsgemäß gelieferten Qualitätsberichte sind von 
den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie vom Verband der 
Privaten Krankenversicherung jeweils spätestens zum 31. Januar des dem Erstellungsjahr 
folgenden Jahres im Internet zu veröffentlichen. 2Für die Nachlieferungen oder 
Ersatzlieferungen nach § 6 Abs. 3 legt der G-BA durch den zuständigen Unterausschuss die 
Fristen für die Datenannahme bei der Annahmestelle, die Bereitstellung gemäß § 6 Abs. 4 
und 5 sowie die Veröffentlichung fest. 

(2) 1Die Veröffentlichung ist nur vollständig und unverändert vorzunehmen. 2Sie enthält 
gegebenenfalls eine technische Verknüpfung zu der Internet-Homepage des 
Krankenhauses, um ergänzende Informationsmöglichkeiten ohne Aufwand zu eröffnen. 

(3) 1Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Krankenkassen und ihre Verbände können 
– zum Zwecke der Erhöhung von Transparenz und Qualität der stationären Versorgung – auf 
der Basis der Qualitätsberichte die Leistungserbringer und die Versicherten auch 
vergleichend über Qualitätsmerkmale der Krankenhäuser informieren und Empfehlungen 
aussprechen. 2In diesem Zusammenhang sind Kommentierungen, Querverweise, 
Zusammenfassungen usw. deutlich vom Qualitätsbericht selbst abzugrenzen. 3Diese können 
auch Informationen zur nicht ordnungsgemäßen Lieferung des Qualitätsberichts durch ein 
Krankenhaus oder zu nachweislich unvollständigen oder fehlerhaften Angaben umfassen. 
4Werden solche zusätzlichen Informationen auf einer Internetseite frei zugänglich 
veröffentlicht, ist das Krankenhaus hierüber rechtzeitig vorab zu informieren. 

Anlagenübersicht 
Anlage 1: Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts  

Anhang 1 zu Anlage 1: Datensatzbeschreibung 

Anhang 2 zu Anlage 1: Auswahllisten  

Anhang 3 zu Anlage 1: Qualitätsindikatoren aus den Verfahren gemäß QSKH-RL 

Anlage 2: Annahmestelle und Datenlieferverfahren  

Anlage 3: Verfahren zur Erstellung der Liste nach § 8 Absatz 1 

Anhang zu Anlage 3: Stellungnahme-Formular für die Berichtsjahre 2013 und 

2014 
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Allgemeine Hinweise  

In diesem Dokument werden Inhalte, Umfang und Datenformat des strukturierten Qualitäts-
berichts nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB V beschrieben. 

Sofern keine Aussagen zur Darstellung bestimmter Inhalte des Qualitätsberichts gemacht 
werden, liegt die Darstellung im Ermessen des Bericht erstattenden Krankenhauses. 

1. Erläuterungen zur Berichterstellung 

Benennung des Qualitätsberichts 
Der Qualitätsbericht trägt die Bezeichnung „Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 137 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB V über das Berichtsjahr [JJJJ]“ (jeweiliges Berichtsjahr). Das 
Datum der Erstellung ist aufzuführen. 

Betroffene Krankenhäuser 
Entsprechend § 2 Absatz 2 sind diese Regelungen von allen nach § 108 SGB V zugelasse-
nen Krankenhäusern für die Erstellung des Qualitätsberichts anzuwenden, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich um Krankenhäuser oder Einrichtungen handelt, die nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (NUMMERKHEntgG) mit DRG oder nach der Bundespflegesatz-
verordnung (BPflV) abrechnen. 

Krankenhäuser mit mehreren Standorten 
Der Qualitätsbericht ist von einem Krankenhaus zu erstellen und nicht etwa von einer Trä-
gerschaft gemeinsam für mehrere Krankenhäuser. Bei einem nach § 108 SGB V zugelasse-
nen Krankenhaus mit einem nach Standorten differenzierten Versorgungsauftrag ist ein voll-
ständiger standortspezifischer Qualitätsbericht je Standort (Standortbericht) sowie zusätzlich 
ein Gesamtbericht über alle Standorte (Gesamtbericht) zu erstellen und zu übermitteln. 

Der Gesamtbericht ist dabei die Zusammenfassung aller Standortberichte und hat entspre-
chend die Daten aller Standortberichte mit einzubeziehen.  

Ziel ist eine unverfälschte Darstellung des Krankenhauses und seiner Standorte als umfas-
sende Informationsgrundlage für alle Interessierten. 

Berichtszeitraum 
Zu berichten ist immer nur über die Krankenhäuser, Krankenhausstandorte und Organisati-
onseinheiten bzw. Fachabteilungen eines Krankenhauses, die am Ende des Jahres, über 
das berichtet wird (Berichtsjahr), an der Versorgung teilgenommen haben (Stichtagsprinzip). 
Abweichend davon muss für den Fall, dass ein Krankenhaus, ein Krankenhausstandort oder 
eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung eines Krankenhauses bis zum 30. September 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres geschlossen wird, für das betreffende Krankenhaus 
bzw. den Krankenhausstandort kein Qualitätsbericht erstellt bzw. die betreffende Organisati-
onseinheit/Fachabteilung nicht im Qualitätsbericht des Krankenhauses berücksichtigt wer-
den. 

Alle im Bericht gemachten Angaben müssen sich auf die im Berichtsjahr gültigen Regelun-
gen (z. B. Verträge, Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, Klassifikationen 
wie ICD, OPS) beziehen. 
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ten, dass die jeweiligen Zeichenbegrenzungen nicht überschritten werden. Für freiwillige An-
gaben stehen die Felder „Kommentar/Erläuterung“ zur Verfügung. 

Für alle Freitextangaben sollen möglichst umgangssprachliche Bezeichnungen verwendet 
werden. 

Einige Kapitel des Qualitätsberichts müssen nur ausgefüllt werden, wenn diese auf das 
Krankenhaus zutreffen (z. B. C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB V). 

Um eine technisch möglichst einfache Struktur der Datenbankversion zu erreichen, sind die 
Hinweise „trifft nicht zu“/„entfällt“ in den meisten Fällen nicht explizit aufzunehmen, sondern 
über die technischen Vorgaben der XML-Struktur beschrieben. 

Auswahllisten 
Zu einigen Kapiteln (z. B. zu A-5, A-6) sind im Anhang 2 Auswahllisten vorgegeben. Die 
Auswahllisten dienen durch die Verwendung standardisierter Informationen der besseren 
Vergleichbarkeit und Auffindbarkeit der relevanten Informationen in den Qualitätsberichten. 

Kontaktdaten 
Zur Sicherstellung einer einheitlichen Angabe von personen- oder standortbezogenen Kon-
taktdaten sind sie standardisiert zu erfassen.  

Das heißt im Einzelnen: 

„Kontakt | Person lang“ enthält: 

- Name  
- Vorname 
- Titel (freiwillig) 
- Funktion / Arbeitsschwerpunkt  
- Telefon  
- Telefax (freiwillig) 
- E-Mail  

„Kontakt | Person kurz“ enthält: 

- Name  
- Vorname  
- Titel (freiwillig) 
- Funktion / Arbeitsschwerpunkt  
- Telefon(freiwillig) 
- Telefax (freiwillig) 
- E-Mail (freiwillig) 

„Kontakt | Adresse“ enthält: 

- Straße 
- Hausnummer (freiwillig) 

alternativ: Postfach (freiwillig) 

- Adresszusatz (freiwillig) 
- Postleitzahl  
- Ort  

„Kontakt | Zugang“ enthält: 

- Straße  
- Hausnummer 
- Postleitzahl  
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- Ort  
- Adress-Link (freiwillig) 

In der folgenden Beschreibung der Inhalte werden entsprechend nur noch die Kurzformen 
angegeben: 

„Kontakt | Person lang“ 

„Kontakt | Person kurz“ 

„Kontakt | Adresse“ 

„Kontakt | Zugang“. 
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Bei Krankenhäusern mit mehreren Standorten zusätzlich:  

II. Angaben zum Standort, über den berichtet wird 

1. Name und Hausanschrift des Krankenhausstandorts [„Kontakt | Zugang“]; zusätzlich op-
tional: Postanschrift [„Kontakt | Adresse“] 

2. Institutionskennzeichen 

3. Standortnummer  

Hier ist die interne laufende Nummer des Standortes, auf den sich der Qualitätsbericht 
bezieht, anzugeben, beginnend mit der Ziffer 01. Dabei muss es sich um die Standort-
nummer handeln, die auch für die Identifikation bei der Annahmestelle sowie spätestens 
ab dem Berichtsjahr 2014 bei den mit der Durchführung der externen vergleichenden 
Qualitätssicherung beauftragten Stellen verwendet wird. 

4. Angaben zur Leitung des Krankenhausstandorts: Ärztliche Leitung, Pflegedienstleitung 
und Verwaltungsleitung mit Daten zur Erreichbarkeit [„Kontakt | Person lang“] 

III. Gesamtbericht  

Im Gesamtbericht eines Krankenhauses über mehrere Standorte sind zusätzlich die Kon-
taktdaten aller Standorte anzugeben. 

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers 

Hier ist der Name des Krankenhausträgers und die Art der Trägerschaft anzugeben: freige-
meinnützig, öffentlich oder privat. Lässt sich der Krankenhausträger mit diesen Kategorien 
nicht fassen, ist die Art des Trägers (ebenso wie der Name) als Freitext anzugeben. 

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus 
(nur wenn zutreffend) 

Hier gibt das Krankenhaus an, ob es Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkranken-
haus ist.  

Ein akademisches Lehrkrankenhaus muss zusätzlich die zugehörige Universität (Name, Ort) 
angeben. 

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie  
(nur wenn zutreffend) 

Hier geben psychiatrische Fachkrankenhäuser bzw. Krankenhäuser mit einer psychiatri-
schen Fachabteilung an, ob eine regionale Versorgungsverpflichtung besteht oder nicht 
(Ja/Nein). 

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses 

Bei den Angaben zu medizinisch-pflegerischen Leistungsangeboten liegt der Schwerpunkt 
auf den nicht-ärztlichen Leistungen. Es sind alle medizinisch-pflegerischen Leistungsangebo-
te des Krankenhauses darzustellen. Basis der Angaben bildet die Auswahlliste „Medizinisch-
pflegerische Leistungsangebote“ (A-5) des Anhangs 2. Dort sind die entsprechenden medi-
zinisch-pflegerischen Leistungsangebote auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen.  
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Zu jedem medizinisch-pflegerischen Leistungsangebot können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind auf maximal 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses 

Angaben zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten werden – sofern vorhanden – 
für das gesamte Krankenhaus (allgemein) gemacht. Sie werden aus der Auswahlliste „Weite-
re nicht-medizinische Leistungsangebote“ (A-6) des Anhangs 2 mit den dort aufgeführten 
verpflichtenden Zusatzangaben übernommen. 

So ist beispielsweise unter der Schlüsselnummer NM54 „Berücksichtigung von besonderen 
Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)“ zusätzlich anzugeben, welches 
konkrete Angebot (z. B. jüdische/muslimische Ernährung, vegetarische/vegane Küche) vor-
gehalten wird.  

Eventuelle Preisangaben beziehen sich jeweils auf den Stichtag 1. Oktober des Erstellungs-
jahres. 

Die Auswahlliste sieht bei bestimmten Leistungsangeboten verpflichtende Zusatzangaben 
vor. Darüber hinaus können ergänzende Angaben (z. B. zur Anzahl der jeweiligen Patienten-
zimmer oder über relevante Internetseiten des Krankenhauses) gemacht werden. Zusatzan-
gaben und weitergehende Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzei-
chen) begrenzt. 

Beispiel: 

Nr. Leistungsangebot Zusatzangaben Kommentar 

NM54 Berücksichtigung von besonderen 
Ernährungsgewohnheiten (im Sinne 
von Kultursensibilität) 

vegane Küche Rezepte auf 
Webseite 

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit 

Angaben zur Barrierefreiheit können entweder für das gesamte Krankenhaus (allgemein) 
oder spezifisch für eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung (fachabteilungsbezogen) 
gemacht werden. Unter A-7 sind nur die übergreifend verwirklichten Elemente der Barriere-
freiheit für das gesamte Krankenhaus darzustellen. Dies bedeutet, dass all diejenigen Ele-
mente der Barrierefreiheit, die schon unter A-7 angegeben werden, nicht unter B-[X].4 wie-
derholt werden dürfen. 

Die Angaben sind aus der Auswahlliste „Aspekte der Barrierefreiheit“ (A-7 und B-[X].4) des 
Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu über-
nehmen. 

Wenn die genannten Aspekte der Barrierefreiheit nicht umfassend, sondern nur einge-
schränkt verwirklicht sind, ist dies verpflichtend zu kommentieren. 

„Besondere personelle Unterstützung“ ist dann anzugeben, wenn das Pflegepersonal be-
sondere Weiterbildungen im Umgang mit Menschen mit Demenz, geistigen Behinderungen 
oder Mobilitätseinschränkungen hat. In diesem Fall ist zu erläutern, auf welches Personal 
sich die Angabe bezieht.  

Dolmetscherdienste sind nur dann anzugeben, wenn es eine vertragliche Beziehung zu ei-
nem gewerblichen Dolmetscher oder einer gewerblichen Dolmetscherin gibt. Hier und bei 
„Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachliches Personal“ ist aufzuführen, auf welche 
Sprachen sich die Angabe bezieht.  
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Neben den genannten verpflichtenden Konkretisierungen können zu jedem Aspekt der Barri-
erefreiheit ergänzende Angaben gemacht werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 
Zeichen inklusive Leerzeichen begrenzt. 

Beispiel:  

Nr. Aspekt der Barrierefreiheit Kommentar 

BF01 Beschriftung von Zimmern in 
Blindenschrift 

Keine Beschriftung von Be-
handlungs- und Funktions-
räumen in Blindenschrift 

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses 

A-8.1 Forschung und akademische Lehre 

Werden Angaben zur Forschung und akademischen Lehre gemacht, sind die entsprechen-
den Inhalte aus der Auswahlliste „Forschung und akademische Lehre“ (A-8.1) des An-
hangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu überneh-
men. 

Zu jeder Nennung können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese 
Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen 

Werden Angaben zum Ausbildungsangebot gemacht, sind aus der Auswahlliste „Ausbildung 
in anderen Heilberufen“ (A-8.2) des Anhangs 2 die entsprechenden Heilberufe auszuwählen 
und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen.  

Zu jedem Heilberuf können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Die-
se Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus 

Hier gibt das Krankenhaus die Anzahl der Akut-Betten nach §§ 108, 109 SGB V zum Stich-
tag 31. Dezember des Berichtsjahres an. 

Reha-Betten werden nicht berücksichtigt. 

A-10 Gesamtfallzahlen  

Anzugeben sind:  

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle:  

a) Vollstationäre Fallzahl 

b) Teilstationäre Fallzahl  

c) Ambulante Fallzahl  

Die Angabe der vollstationären und teilstationären Fälle ist verpflichtend. Die Gesamtzahl der 
im Berichtsjahr behandelten Fälle muss > 0 sein (SUMME aus a, b, c) Für die Regelung zur 
Fallzählung werden die gesetzlichen Vorgaben zugrunde gelegt: 
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Zählung der vollstationären Fälle:  
Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des 
Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) fallen, richtet sich die Fallzählung nach § 8 der 
Fallpauschalenvereinbarung (FPV) des jeweiligen Berichtsjahres.  

Entsprechend den Abrechnungsbestimmungen in § 8 FPV des jeweiligen Berichtsjahres 
zählt jede abgerechnete vollstationäre DRG-Fallpauschale im Jahr der Entlassung als ein 
Fall. Bei der Wiederaufnahme oder Rückverlegung in dasselbe Krankenhaus ist hier jeweils 
nur die Fallpauschale zu zählen, die nach der Neueinstufung für die zusammengefassten 
Krankenhausaufenthalte abgerechnet wird.  

Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich der Bun-
despflegesatzverordnung (BPflV) fallen, richtet sich die Fallzählung nach der Fußnote 11 zur 
Leistungs- und Kalkulationsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 Absatz 4 BPflV) und 
der Fußnote 4 zur Anlage „E1 Aufstellung der mit Bewertungsrelationen bewerteten Entgelte 
für das Krankenhaus“ zur BPflV.  

Entsprechend den unterschiedlichen Vorschriften zur Fallzählweise ergibt sich, dass bei in-
terner Verlegung vom KHEntG- ins BPflV-System (und umgekehrt) jeweils ein neuer Fall 
entsteht.  

Zählung der teilstationären Fälle: 
Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des 
Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) fallen, richtet sich die Fallzählung nach § 8 FPV 
(Fallpauschalenvereinbarung) des jeweiligen Berichtsjahres.  

Die Fallzählung von teilstationären Fällen richtet sich für Krankenhausbereiche, die unter den 
Anwendungsbereich der BPflV fallen, nach der Fußnote 11a zur Leistungs- und Kalkulati-
onsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 Absatz 4 BPflV), sodass Patienten und Pati-
entinnen, die wegen derselben Erkrankung regelmäßig oder mehrfach behandelt werden, je 
Quartal als ein Fall gezählt werden. 

Entsprechend den unterschiedlichen Vorschriften zur Fallzählweise ergibt sich, dass bei in-
terner Verlegung vom KHEntG- ins BPflV-System (und umgekehrt) jeweils ein neuer Fall 
entsteht.  

Zählung der ambulanten Fälle: 
Es können alle ambulanten Fälle – einschließlich der Fälle der Privatambulanz – angegeben 
werden. Vorstationäre, teilstationäre und nachstationäre Fälle sowie ambulante Operationen 
werden an dieser Stelle nicht mitgezählt. Ambulante Operationen werden in Kapitel B-[X].9 
dargestellt. 

Es wird die Fallzählweise verwendet. Dabei wird jeder ambulante Kontakt eines Patienten 
oder einer Patientin mit den Organisationseinheiten/Fachabteilungen eines Krankenhauses 
gezählt. 

A-11 Personal des Krankenhauses  

Hier gibt das Krankenhaus die personelle Ausstattung des Krankenhauses zum Stichtag 
31. Dezember des Berichtsjahrs an. Die Erfassung erfolgt in Vollzeitäquivalenten: 

Für die Angabe in Vollkräften erfolgt eine Zusammenfassung von Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigten zu Vollzeitäquivalenten, indem die für jeden Beschäftigten oder jede Beschäftigte 
vereinbarten Wochen-, Monats- oder Jahresarbeitsstunden addiert und durch die von einer 
vollzeitbeschäftigten Person gemäß jeweiligem Tarifvertrag zu erbringenden Wochen-, Mo-
nats- oder Jahresarbeitsstunden dividiert werden.  
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Zum Beispiel ergeben  

- 2 Halbzeitbeschäftigte mit jeweils 19,25 Wochenstunden = 38,5 Wochenstunden 
= dividiert durch 38,5 Wochenstunden je vollzeitbeschäftigter Person = 1 Vollkraft 
(Vollzeitäquivalent),  

- 1 Vollzeitkraft mit 39 Wochenstunden und 2 Halbzeitkräfte mit jeweils 19,5 Wo-
chenstunden = 78 Wochenstunden = dividiert durch 39 Wochenstunden je voll-
zeitbeschäftigter Person = 2 Vollkräfte (Vollzeitäquivalente), 

- 3 Teilzeitkräfte mit jeweils 15 Wochenstunden = 45 Wochenstunden = dividiert 
durch 40 Wochenstunden je vollzeitbeschäftigter Person = gerundet 1,13 Vollkräf-
te (Vollzeitäquivalente). 

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen 

Anzugeben ist die Anzahl der: 

- Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften 
- Fachärzte und Fachärztinnen in Vollkräften 
- Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) in Personen 
- Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften 

Die Anzahl der „Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte und Belegärztinnen)“ inklu-
sive der  „Fachärzte und Fachärztinnen“ muss im Rahmen von Rundungsungenauigkeiten 
der Summe der Anzahl der „Ärzte und Ärztinnen“ in allen Fachabteilun-
gen/Organisationseinheiten entsprechen.  

Es können zusätzlich Ärzte und Ärztinnen angegeben werden, die keiner Fachabteilung zu-
geordnet sind. 

Belegärzte und Belegärztinnen, die an mehreren Standorten tätig sind, sind auch mehrfach 
für die entsprechenden Standorte anzugeben. Im Gesamtbericht kann daher die Anzahl der 
Belegärzte und Belegärztinnen von der Summe der Anzahl der Belegärzte und Belegärztin-
nen der Standorte abweichen. 

Zu jeder Angabe können Ergänzungen zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kom-
mentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt.  

Angaben zu weiteren ärztlichen Abschlüssen und Zusatzqualifikationen können fach-
abteilungsbezogen in B-[X].11.1 gemacht werden. 

A-11.2 Pflegepersonal  

Die pflegerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur einmal mit ihrer jeweils höchsten 
Qualifikation zu erfassen. 

Anzugeben ist die Anzahl der: 

- Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Altenpfleger und Altenpflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen (Ausbildungsdauer 2 Jahre) in Voll-

kräften 
- Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen (Ausbildungsdauer 1 Jahr) in 

Vollkräften 
- Pflegehelfer und Pflegehelferinnen (Ausbildungsdauer ab 200 Std. Basiskurs) in 

Vollkräften 
- Entbindungspfleger und Hebammen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Personen 
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- Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen 
(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

Entbindungspfleger und Hebammen, die an mehreren Standorten tätig sind, sind auch mehr-
fach für die entsprechenden Standorte anzugeben. Im Gesamtbericht kann daher die Anzahl 
der Entbindungspfleger und Hebammen von der Summe der Anzahl der Entbindungspfleger 
und Hebammen der Standorte abweichen. 

Die Anzahl der „Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen“ und der „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen“ muss im Rahmen von Rundungsungenauigkeiten der Summe der Angaben 
in allen Fachabteilungen/Organisationseinheiten entsprechen. 

Zu jeder Angabe können Ergänzungen zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kom-
mentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Weitere Angaben zu Abschlüssen und Zusatzqualifikationen können fachabteilungsbezogen 
unter B-[X].11.2 gemacht werden. 

Beispiel: 

 Ausbildungs-
dauer 

Anzahl 
 

Kommentar 

Gesundheits- und  
Krankenpfleger und  
Gesundheits- und  
Krankenpflegerinnen 

3 Jahre ... Vollkräfte  

A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal 

Die entsprechenden Personalqualifikationen sind aus der Auswahlliste „spezielles therapeu-
tisches Personal“ (A-11.3) des Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen. Anzugeben ist jeweils die Anzahl in Vollkräften. 

Der Schwerpunkt soll dabei auf Berufsgruppen liegen, die direkt an der Therapie beteiligt 
sind.  

Zu jeder Berufsgruppe des therapeutischen Personals können Ergänzungen zur Konkretisie-
rung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leer-
zeichen) begrenzt. 

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung 

A-12.1 Qualitätsmanagement  

A-12.1.1 Verantwortliche Person 

Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 

Hier sind die Kontaktdaten der für das zentrale einrichtungsinterne Qualitätsmanagement 
verantwortlichen Person anzugeben [„Kontakt | Person lang“]. 

A-12.1.2 Lenkungsgremium 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungs-
gremiums bzw. einer Steuergruppe gibt, die sich regelmäßig zum Thema austauscht.  

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja, 
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- Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche 

Angabe als Freitext mit einer Zeichenbegrenzung von 300 Zeichen (einschließlich 
Leerzeichen) 

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

A-12.2 Klinisches Risikomanagement  

Klinisches Risikomanagement beschreibt die Strukturen, Prozesse, Instrumente und Aktivitä-
ten, die Mitarbeiter in einem Krankenhaus unterstützen, medizinische / pflegerische / thera-
peutische Risiken bei der Patientenversorgung zu erkennen und zu bewältigen. In diesem 
Abschnitt sind entsprechend verantwortliche Personen, Instrumente sowie patienten- bzw. 
hygienebezogene Maßnahmen zu benennen. 

A-12.2.1 Verantwortliche Person 

Hier ist die für das klinische Risikomanagement verantwortliche Person anzugeben.  

Auswahloptionen: entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement; eigenständige Positi-
on für Risikomanagement; keine Person benannt 

Ist das Qualitätsmanagement gemäß Stellen- bzw. Aufgabenprofil auch für das klinische Ri-
sikomanagement verantwortlich, werden die Kontaktdaten durch die Software aus A-12.1.1 
übernommen. 

Handelt es sich um eine eigenständige Position, sind die entsprechenden Kontaktdaten an-
zugeben [„Kontakt | Person lang“]. 

A-12.2.2 Lenkungsgremium 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungs-
gremiums bzw. einer Steuergruppe gibt, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement 
austauscht. 

Auswahloptionen: ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement; ja – Arbeitsgruppe nur Risi-
komanagement; nein 

Wird „ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement“ ausgewählt, ist zusätzlich anzugeben: 

- Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche 

Angabe als Freitext mit einer Zeichenbegrenzung von 300 Zeichen (einschließlich 
Leerzeichen) 

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

Entspricht das Gremium dem des Qualitätsmanagements werden die entsprechenden Daten 
durch die Software aus A-12.1.2 übernommen. 

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen 

Die Angaben zu den Instrumenten und Maßnahmen des klinischen Risikomanagements sind 
aus der Auswahlliste [A-12.2.3] des Anhangs 2 zu übernehmen und – wo angegeben - um 
die jeweils aufgeführten verpflichtenden Zusatzangaben zu ergänzen. 
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- Ist das eingesetzte System nicht in der Auswahlliste enthalten, kann es unter 
„Sonstiges“ frei angegeben werden. Diese Angaben sind auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es ein Gremium gibt, das die gemeldeten Ereignisse re-
gelmäßig bewertet. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements 

A-12.3.1 Hygienepersonal 

Anzugeben ist hier die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gemäß den Vorgaben 
der einzelnen Krankenhaushygieneverordnungen der Bundesländer mit der Krankenhaushy-
giene und Infektionsprävention betraut sind. Dabei werden auch die landesspezifischen 
Übergangsvorschriften berücksichtigt. Bei der Veröffentlichung nach § 9 Qb-R ist auf Fol-
gendes hinzuweisen: „Gemäß § 23 Absatz 8 Nummer 3 IfSG gelten bis einschließlich 
31. Dezember 2016 Übergangsvorschriften zur Erfüllung der personellen Ausstattung mit 
Hygienefachkräften und Krankenhaushygienikern und zur Bestellung von hygienebeauftrag-
ten Ärzten.“ 

- Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen (Anzahl Personen) 
- Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen (Anzahl Personen) 
- Hygienefachkräfte (HFK) (Anzahl Personen) 
- Hygienebeauftragte in der Pflege (Anzahl Personen) 

Es ist jeweils die Gesamtzahl der Personen anzugeben, die von Seiten des Krankenhauses 
beauftragt sind. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an mehreren Standorten tätig sind, sind 
auch mehrfach anzugeben. Hier kann die Summe der einzelnen Standorte die Gesamtsum-
me übersteigen. 

Die Aufgaben des Hygienefachpersonals ergeben sich in der Regel direkt aus den einzelnen 
Krankenhaushygieneverordnungen der Bundesländer. Zur weiteren Orientierung dient die 
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) zu 
„Personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektio-
nen“ (Stand 2009).  

Bei Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung aufgrund einer landesspezifischen Über-
gangsvorschrift bzw. aufgrund eines in der Verordnung explizit formulierten Bestandsschut-
zes ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 
Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob eine Hygienekommission eingerichtet wurde: 

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Angabe des Kommissionsvorsitzenden [„Kontakt | Person kurz“] 
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A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene 

Hier ist anzugeben, welche hygienebezogenen Maßnahmen zur Risikoreduktion / zur Ver-
besserung der Patientensicherheit / zur Reduzierung von Infektionen im Krankenhaus ergrif-
fen werden.  

Die Angaben sind aus der Auswahlliste „Hygienebezogenes Risikomanagement“ (A-12.3.2) 
des Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu 
übernehmen. Soweit in der Auswahlliste vorgesehen, sind zusätzliche Angaben zur Durch-
führung der entsprechenden Maßnahme zu machen. Zusätzlich können zu jedem Aspekt 
freiwillige Erläuterungen ergänzt werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 Zeichen 
(einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement 

Hier erfolgen Angaben zum Lob- und Beschwerdemanagement: Dazu sind aus untenste-
hender Übersicht die im Krankenhaus umgesetzten Maßnahmen auszuwählen und in den 
Qualitätsbericht zu übernehmen. 

Lob- und Beschwerdemanagement  

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdema-
nagement eingeführt. 

Ja/Nein 

Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept 
zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwer-
deannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung). 

Ja/Nein 

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen 
Beschwerden. 

Ja/Nein 

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen 
Beschwerden. 

Ja/Nein 

Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder 
Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert. 

Ja/Nein 

Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definier-
ten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt. 

„Kontakt | Person 
lang“ 
Link zum Bericht 
(optional) 

Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit defi-
nierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt. 

„Kontakt | Person 
lang“ 

Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden Ja/Nein 
Link zur Internet-
seite (optional) 

Patientenbefragungen Ja/Nein 
Link zur Internet-
seite (optional) 

Einweiserbefragungen Ja/Nein  
Link zur Internet-
seite (optional) 

Zu jedem Aspekt des Lob- und Beschwerdemanagements können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 
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A-13 Besondere apparative Ausstattung  

Hier erfolgt die Darstellung der besonderen Geräteausstattung der Einrichtung auf Basis der 
Auswahlliste „Besondere apparative Ausstattung“ (A-13) des Anhangs 2. Dort sind die ent-
sprechenden Geräte auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer und umgangssprachli-
chen Bezeichnung in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 

In der Auswahlliste ist jedes Gerät mit einem „X“ markiert, für das Angaben zur 24 h-
Notfallverfügbarkeit zu machen sind. Bei Auswahl eines solchen Gerätes ist die Zusatzanga-
be verpflichtend, ob es auch tatsächlich 24 h zur Verfügung steht (Ja/Nein).  

Der Schwerpunkt liegt auf Geräten, die nicht zur üblichen apparativen Ausstattung eines 
Krankenhauses gehören. Es können auch Geräte angegeben werden, die nicht vom Kran-
kenhaus betrieben werden, auf die das Krankenhaus aber ständigen Zugriff hat. In diesem 
Fall ist ein entsprechender Kommentar aufzunehmen. 

Zu jedem Gerät können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese 
Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel: 

Nr.  Vorhandene Geräte  
(X=Zusatzangabe 
verpflichtend) 

Umgangs-
sprachliche Bezeich-
nung 

Zusatz-
angabe: 
24 h-Notfall-
verfügbar-
keit 

Kommentar 

AA14 Gerät für Nierener-
satzverfahren (X) 

Gerät zur Blutreinigung 
bei Nierenversagen 
(Dialyse) 

Ja/Nein  

AA26 Positronen-
emissionstomograph 
(PET)/PET-CT 

Schnittbildverfahren in 
der Nuklearmedizin 

 in Kooperati-
on mit nieder-
gelassenem 
Radiologen 
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B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen 

Die Organisationseinheiten/Fachabteilungen sind jeweils komplett gemäß nachfolgender 
Gliederung darzustellen und fortlaufend zu nummerieren. Die Darstellung nicht bettenfüh-
render Abteilungen ist ebenfalls möglich. Der Begriff „Organisationseinheit/Fachabteilung“ ist 
durch den entsprechenden krankenhausindividuellen Namen der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu ersetzen. 

Die Organisationseinheit/Fachabteilung ist anhand von Fachabteilungsschlüsseln gemäß 
§ 301 SGB V darzustellen. Zur Darstellung des tatsächlichen Fachspektrums der Organisati-
onseinheit/Fachabteilung ist die Nennung mehrerer Fachabteilungsschlüssel nach § 301 
SGB V möglich.  

Pro Organisationseinheit/Fachabteilung ist mindestens ein Schlüssel nach § 301 SGB V ver-
pflichtend anzugeben. Mit der differenzierten Nutzung der 3. und 4. Stelle des Fachabtei-
lungsschlüssels besteht die Möglichkeit, die medizinischen Schwerpunkte der Organisati-
onseinheiten/Fachabteilungen auszuweisen. Ziel ist es, modernen Organisationsformen im 
Krankenhaus Rechnung zu tragen und durch Zuordnung entsprechender Schlüssel nach 
§ 301 SGB V (unabhängig von den zu Abrechnungszwecken verwendeten Schlüsseln) das 
tatsächliche Leistungsspektrum der Organisationseinheit/Fachabteilung abzubilden, um den 
Nutzern und Nutzerinnen einer Qualitätsberichtsdatenbank eine möglichst genaue Suche 
nach der gewünschten Abteilung zu ermöglichen. So ist auch die Angabe desselben spezifi-
schen Schlüssels nach § 301 SGB V für mehrere Organisationseinheiten/Fachabteilungen 
eines Krankenhauses möglich. Wenn der Organisationseinheit/Fachabteilung kein spezifi-
scher Schlüssel nach § 301 SGB V zu Abrechnungszwecken zugeordnet wurde, ist als 
Schlüssel 3700 „Sonstige Fachabteilung“ oder ein dem Fachspektrum der Organisationsein-
heit/Fachabteilung entsprechender Schlüssel nach § 301 SGB V anzugeben. 

B-[X].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung 

Fachabteilungsschlüssel (mindestens ein Schlüssel / vierstellig) 

Name des Chefarztes oder der Chefärztin [„Kontakt | Person lang“] und [„Kontakt | Zugang“] 

Art der Organisationseinheit/Fachabteilung  

Auswahloptionen: 

- Hauptabteilung 
- Belegabteilung 
- Gemischte Haupt- und Belegabteilung 
- Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit 

B-[X].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen 

Hier ist verpflichtend anzugeben, ob sich das Krankenhaus bei der Vereinbarung von Verträ-
gen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die 
Empfehlungen der DKG nach § 136a SGB V hält.  

Auswahloptionen: ja; nein; keine Vereinbarung geschlossen 

Bei „nein“ sind die Leistungen, für die leistungsbezogene Zielvereinbarungen getroffen wur-
den, als vierstellige OPS-Ziffer anzugeben. Darüber hinaus ist die OPS-Formulierung allge-
meinverständlich zu übersetzen und gegebenenfalls um eine anatomisch/funktionale Be-
schreibung zu ergänzen. 
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Wichtig ist vor allem die Angabe von Operationen/Eingriffen oder Leistungen, für die finanzi-
elle Anreize vereinbart wurden, da diese die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen 
beeinflussen können. 

Zu jeder leistungsbezogenen Zielvereinbarung können ergänzende Angaben zur Konkretisie-
rung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 Zeichen (einschließlich Leer-
zeichen) begrenzt. 

B-[X].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 

An dieser Stelle sind die fachabteilungsbezogenen medizinischen Leistungsangebote der 
jeweiligen Organisationseinheit/Fachabteilung darzustellen. Hierzu sind aus der Auswahlliste 
B-[X].3 in Anhang 2 die zutreffenden medizinischen Leistungsangebote auszuwählen und mit 
der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Dabei können die Nummern 
für „Sonstiges“ (z. B. VR00) mehrfach angegeben werden, um zusätzliche fachabteilungsbe-
zogene medizinische Leistungsangebote darzustellen. 

Zu jedem Versorgungsschwerpunkt können ergänzende Angaben zur Konkretisierung ge-
macht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) 
begrenzt. 

Die Gliederung der Auswahlliste in Fachgebiete dient ausschließlich der besseren Übersicht-
lichkeit. Eine Organisationseinheit/Fachabteilung kann hier aus allen Fachgebieten, d. h. aus 
der gesamten Auswahlliste zu B-[X].3, ihre individuellen Versorgungsschwerpunkte auswäh-
len. 

B-[X].4  Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationsein-
heit/Fachabteilung 

Angaben zur Barrierefreiheit können entweder für das gesamte Krankenhaus (allgemein) 
oder spezifisch für eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung (fachabteilungsbezogen) 
gemacht werden. Hier sind nur die Elemente anzugeben, die nicht bereits unter A-7 für das 
gesamte Krankenhaus dargestellt wurden. Das bedeutet, die Elemente der Barrierefreiheit, 
die schon unter A-7 angegeben werden, dürfen nicht unter B-[X].4 wiederholt werden. 

Die fachabteilungsspezifischen Angaben sind aus der Auswahlliste zu A-7/B-[X].4 im An-
hang 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 

Zu jedem Aspekt der Barrierefreiheit können ergänzende Angaben zur Konkretisierung ge-
macht werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 Zeichen inklusive Leerzeichen be-
grenzt. 

B-[X].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung 

Angegeben werden müssen: 

a) Vollstationäre Fallzahl  

b) Teilstationäre Fallzahl 

Teilstationäre Fälle werden nicht in die Fallzahl der vollstationären Fälle eingerechnet, wer-
den aber gesondert dargestellt. Die Regelung zur Fallzählung basiert auf den gesetzlichen 
Vorgaben.  

Zählung der vollstationären Fälle: 
Für Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des Krankenhausentgeltge-
setzes (KHEntgG) fallen, richtet sich die Fallzählung nach § 8 Fallpauschalenvereinbarung 
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(FPV) des jeweiligen Berichtsjahres, sodass nur Fälle, die unter A-10 gezählt werden, für die 
Fallzahl in einer Organisationseinheit/Fachabteilung berücksichtigt werden. Bei internen Ver-
legungen in verschiedene Organisationseinheiten/Fachabteilungen bzw. bei der Teilnahme 
an der medizinischen Versorgung durch nicht-bettenführende Abteilungen wird der Fall der-
jenigen Fachabteilung zugeordnet, aus der der Patient oder die Patientin nach extern entlas-
sen/verlegt wurde. 

Für Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich der Bundespflegesatzverord-
nung (BPflV) fallen, richtet sich die Fallzählung nach den Fußnoten 11 und 15 zur Leistungs- 
und Kalkulationsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 Absatz 4 BPflV), d. h. interne 
Verlegungen werden als ein neuer Fall der Fachabteilung/Organisationseinheit gezählt. 
Dadurch kann die Summe der Fälle aller Fachabteilungen/Organisationseinheiten die Fall-
zahl in A-10 übersteigen. Dies kann im Kommentarfeld erläutert werden (z. B. „Eventuelle 
Unterschiede zwischen Gesamtfallzahl des Krankenhauses und der Summe der Fallzahlen 
der Organisationseinheiten/Fachabteilungen können im Anwendungsbereich der Bundes-
pflegesatzverordnung auf internen Verlegungen innerhalb der Psychiatrie/Psychosomatik 
beruhen.“).  

Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Entsprechend den unterschiedlichen Vorschriften zur Fallzählweise ergibt sich, dass bei in-
terner Verlegung vom KHEntgG- ins BPflV-System (und umgekehrt) jeweils ein neuer Fall 
entsteht. 

Zählung der teilstationären Fälle: 
Die Fallzählung von teilstationären Fällen richtet sich für Krankenhausbereiche, die unter den 
Anwendungsbereich des KHEntgG fallen, nach § 8 FPV des jeweiligen Berichtsjahres. 

Die Fallzählung von teilstationären Fällen richtet sich für Krankenhausbereiche, die unter den 
Anwendungsbereich der BPflV fallen, nach der Fußnote 11a zur Leistungs- und Kalkulati-
onsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 Absatz 4 BPflV), sodass Patienten und Pati-
entinnen, die wegen derselben Erkrankung regelmäßig oder mehrfach behandelt werden, je 
Quartal als ein Fall gezählt werden. 

Entsprechend den unterschiedlichen Vorschriften zur Fallzählweise ergibt sich, dass bei in-
terner Verlegung vom KHEntgG- ins BPflV-System (und umgekehrt) jeweils ein neuer Fall 
entsteht. 

B-[X].6 Hauptdiagnosen nach ICD 

Hier sind alle Hauptdiagnosen nach ICD-10 mit der jeweiligen Fallzahl anzugeben.  

Für Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des Krankenhaus-
entgeltgesetzes (KHEntgG) fallen, sind die Hauptdiagnosen gemäß ICD-10-GM nach den 
Deutschen Kodierrichtlinien anzugeben. Im BPflV-Bereich ist die Hauptdiagnose diejenige, 
die bei der Abrechnung eines Falles angegeben wurde. Es sind hier nur vollstationäre Fälle 
zu berücksichtigen. Die Hauptdiagnose eines Falles ist von der Fachabtei-
lung/Organisationseinheit anzugeben, die den Fall gemäß der Zuordnung der Fallzahlen un-
ter B-[X].5 zählt. 

Alle ICD-Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind vierstellig (z. B. G20.2) und mit 
Fallzahl (Zahl > 0) anzugeben. Es ist die jeweils aktuelle amtliche IDC-10-GM-Version zu 
verwenden. 
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B-[X].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS 

Hier sind alle durchgeführten Prozeduren mit ihrer jeweiligen OPS-Ziffer anzugeben. Zu je-
der Prozedur ist darzustellen, wie häufig sie im Berichtsjahr durchgeführt wurde. Alle OPS-
Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind endstellig (z. B. 5 876.2) anzugeben. 

Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeu-
tische Fachabteilungen/Krankenhäuser ist die OPS-Darstellung freiwillig. Es ist der jeweils 
aktuelle amtliche OPS-Katalog zu verwenden. 

Die Häufigkeit einer OPS-Ziffer in einer Fachabteilung ergibt sich daraus, wie oft die entspre-
chende Prozedur von der Fachabteilung im Berichtsjahr erbracht wurde. Die OPS-Zählung 
erfolgt demnach immer bei der Fachabteilung, die die Leistung erbracht hat. Dieses Verfah-
ren dient dazu, das tatsächliche Leistungsgeschehen der Fachabteilung möglichst realistisch 
abzubilden. 

Es werden nur die OPS-Ziffern der voll- und teilstationären Fälle berücksichtigt, die auch 
unter A-10 gezählt werden. OPS-Ziffern, die im Zusammenhang mit ambulanten Behandlun-
gen erfasst wurden, sind hier nicht anzugeben. Verbringungsleistungen sind nicht vom be-
auftragenden Krankenhaus darzustellen, da sie nicht von diesem unmittelbar durchgeführt 
wurden. Im Qualitätsbericht des beauftragten Krankenhauses hingegen können sie an ent-
sprechender Stelle aufgenommen werden. 

B-[X].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 

Hier können grundsätzlich alle ambulanten ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten unabhängig 
von der gesetzlichen oder vertraglichen Grundlage und der Art der Abrechnung dargestellt 
werden. Die entsprechenden Ambulanzarten sind aus der Auswahlliste „Ambulante Behand-
lungsmöglichkeiten“ zu B-[X].8 im Anhang 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen. Neben der Fach- bzw. Vertragsbezeichnung kann eine 
kurze alltagssprachliche Bezeichnung der Ambulanz angegeben werden (z. B. Diabetes-
Ambulanz oder Schrittmacher-Ambulanz). 

Die jeweils ambulant angebotenen Leistungen sind aus der Auswahlliste für die fachabtei-
lungsbezogenen medizinischen Leistungsangebote zu B-[X].3 in Anhang 2 auszuwählen und 
mit der entsprechenden Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Die Hinweise zu 
B-[X].3 gelten entsprechend.  

Abweichend davon sind die angebotenen Leistungen für die Ambulanzart AM06 „Bestim-
mung zur ambulanten Behandlung nach § 116b SGB V“ aus dem entsprechenden Abschnitt 
der Auswahlliste „Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V“ zu B-[X].8 in Anhang 2 auszu-
wählen und mit den jeweiligen Nummern anzugeben. 

Zu jeder Ambulanzart können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. 
Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Sofern angebotene Leistungen nicht für alle Patienten und Patientinnen zugänglich sind 
(z. B. Verträge mit einzelnen Krankenkassen), sollte ein entsprechender Hinweis aufgenom-
men werden. Krankenhausinterne Konsilleistungen sind hier nicht anzugeben.  
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Beispiel: 

Nr.  Art der Ambulanz Bezeich-
nung 

Nr. der 
Leistung 

Angebotene 
Leistungen 

Kommentar 

AM04 Ermächtigung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116 SGB V bzw. 
§ 31a Absatz 1 Ärzte-ZV 
(besondere Untersu-
chungs- und Behand-
lungsmethoden oder 
Kenntnisse von Kranken-
hausärzten und Kranken-
hausärztinnen) 

Diabetes-
Ambulanz 

VI10 Diagnostik und 
Therapie von 
endokrinen  
Ernährungs- und 
Stoffwechsel-
krankheiten 

z. B. Diabetes, 
Schilddrüse 

… … 

AM04 Ermächtigung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116 SGB V bzw. 
§ 31a Absatz 1 Ärzte-ZV 
(besondere Untersu-
chungs- und Behand-
lungsmethoden oder 
Kenntnisse von Kranken-
hausärzten und Kranken-
hausärztinnen) 

Schritt-
macher-
Ambulanz 

VI03 Diagnostik und 
Therapie von 
sonstigen  
Formen der 
Herzkrankheit 

 

… … 

AM06 Bestimmung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116b SGB V 

 LK03 Diagnostik und 
Versorgung von 
Patienten und 
Patientinnen mit 
Mukoviszidose 

 

… … … … …  

Ambulante Operationen sind im Kapitel B-[X].9 darzustellen. 

B-[X].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V 

Hier ist die Anzahl der ambulanten Operationen mit der jeweiligen OPS-Ziffer anzugeben. 
Alle OPS-Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind endstellig (z. B. 5-876.2) anzu-
geben. 

Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeu-
tische Fachabteilungen/Krankenhäuser ist die OPS-Darstellung freiwillig. 

Die Häufigkeit der jeweiligen OPS-Ziffer in der jeweiligen Fachabteilung ergibt sich daraus, 
wie oft die jeweilige Prozedur von der Fachabteilung im Berichtsjahr erbracht wurde. Die 
OPS-Zählung erfolgt demnach immer in der Fachabteilung, von der die Leistung erbracht 
wurde. Dieses Verfahren dient dazu, das tatsächliche Leistungsgeschehen der Fachabtei-
lung möglichst realistisch abzubilden. 

Die OPS-Prozeduren sind gemäß der jeweils für das Berichtsjahr geltenden Fassung des 
Katalogs ambulant durchführbarer Operationen (der Anlage des Vertrags nach § 115b Ab-
satz 1 SGB V – Ambulantes Operieren und stationsersetzende Eingriffe im Krankenhaus 
(AOP-Vertrag)) anzugeben. Berücksichtigt werden hier nur die OPS-Ziffern, die in Abschnitt 
1 und 2 des Katalogs ambulant durchführbarer Operationen (der Anlage des AOP-Vertrags) 
aufgeführt sind.  
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Zu jeder Angabe können Ergänzungen zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kom-
mentare sind auf 300 Zeichen (inklusive Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel: 

 
Anzahl Fälle je  

Vollkraft 
bzw. 
Person  

Kommentar 
 

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(außer Belegärzte und  
Belegärztinnen) 

 Voll-
kräfte  

 z. B. Weiterbildungs-
befugnisse 

… …  … 

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung 
Unter „Ärztliche Fachexpertise der Abteilung“ sollen die Facharztqualifikationen und Zusatz-
Weiterbildungen gemäß den Auswahllisten zu B-[X].11.1 in Anhang 2 angegeben werden. 
Die vorliegenden Facharztqualifikationen und Zusatz-Weiterbildungen sind aus diesen Listen 
auszuwählen und mit ihren Nummern in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Es soll hier 
nicht die Anzahl der Qualifikationen, sondern nur deren Vorliegen in der Abteilung (als Ex-
pertise) angegeben werden.  

Die Schlüssel in der Auswahlliste orientieren sich an der Musterweiterbildungsordnung der 
Bundesärztekammer (MWBO in der im jeweiligen Berichtsjahr gültigen Fassung) und bilden 
die „offiziellen“ Facharztbezeichnungen mit Schwerpunkten und die derzeit gültigen Zusatz-
Weiterbildungen ab. Fachkundenachweise, Weiterbildungskurse etc. sollen hier nicht abge-
bildet werden. Davon abweichende Qualifikationen (insbesondere ältere Facharztbezeich-
nungen) sollen sinngemäß zugeordnet werden.  

Beispiele:  

- Facharzt oder Fachärztin für Nervenheilkunde ist Facharzt oder Fachärztin für 
Neurologie und Psychiatrie = AQ42 + AQ51.  

- Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin ist Facharzt oder Fachärztin für An-
ästhesiologie und Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin = AQ01 + ZF15 

Zu jeder Facharztbezeichnung bzw. Zusatz-Weiterbildung können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

B-[X].11.2 Pflegepersonal 

Die pflegerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur einmal mit ihrer jeweils höchsten 
Qualifikation zu erfassen. 

Anzugeben ist die Anzahl der: 

- Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Altenpfleger und Altenpflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen (Ausbildungsdauer 2 Jahre) in Voll-

kräften 
- Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen (Ausbildungsdauer 1 Jahr) in 

Vollkräften 
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- Pflegehelfer und Pflegehelferinnen (Ausbildungsdauer ab 200 Std. Basiskurs) in 
Vollkräften 

- Entbindungspfleger und Hebammen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Personen 
- Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen 

(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

Darüber hinaus ist das Verhältnis der unter B-[X].5 angegebenen vollstationären Fallzahl der 
Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Vollkräften bzw. Personen anzugeben.  

Sofern der Organisationseinheit/Fachabteilung Auszubildende der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und Krankenpflegehilfe zugeordnet sind, werden diese nicht in die Anzahl der 
Vollkräfte eingerechnet. Sie können zusätzlich zur jeweiligen Berufsgruppe angegeben wer-
den. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel: 

 
Ausbildungs- 
dauer 

Anzahl Fälle je Voll-
kraft bzw. 
Person 

Kommentar  

Gesundheits- und  
Krankenpfleger und  
Gesundheits- und  
Krankenpflegerinnen 

3 Jahre  Vollkräfte  

 

Anzahl  
Auszubildende 

Pflegehelfer und  
Pflegehelferinnen 

ab 200 Stunden  
Basiskurs 

 Vollkräfte   

Entbindungspfleger  
und Hebammen 

3 Jahre  Personen   

… … ….   

Fachweiterbildungen und Zusatzqualifikationen können unter „Pflegerische Fachexpertise 
der Abteilung“ angegeben werden. 

Bei der Darstellung des Pflegepersonals ist nur das in den Organisations-
einheiten/Fachabteilungen eingesetzte Pflegepersonal, d. h. nicht die Mitglieder der Pflege-
dienstleitung, der Verwaltung, des Qualitätsmanagements oder der innerbetrieblichen Kran-
kentransporte, zu berücksichtigen. Bei einer interdisziplinär belegten Station, d. h. einer Sta-
tion, auf der Patienten oder Patientinnen mehrerer Organisationseinheiten bzw. Fachabtei-
lungen liegen (z. B. interdisziplinäre Intensivstation) und die nicht als eigene Organisations-
einheit/Fachabteilung dargestellt wird, erfolgt die Darstellung des Personals anteilsmäßig 
bezogen auf die jeweilige Organisationseinheit bzw. Fachabteilung. Pflegerisches Personal, 
das in der direkten Patientenversorgung tätig ist, jedoch in keiner eigenen Organisationsein-
heit/Fachabteilung dargestellt wird (z. B. „OP-Personal“ oder „Personal der Radiologie“), 
kann einer passenden Fachabteilung zugeordnet oder in A-11.2 eingetragen werden. Das 
Personal aus Organisationseinheiten bzw. Fachabteilungen kooperierender Krankenhäuser 
ist nicht auszuweisen. 

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung 
Unter „Pflegerische Fachexpertise der Abteilung“ sollen die pflegebezogenen anerkannten 
Fachweiterbildungen/zusätzlichen akademischen Abschlüsse und Zusatzqualifikationen, die 
auf einer pflegerischen Ausbildung beruhen, gemäß den Auswahllisten B-[X].11.2 in An-
hang 2 angegeben werden. Die vorliegenden Fachweiterbildungen/zusätzlichen akademi-
schen Abschlüsse und Zusatz-Qualifikationen sind aus diesen Listen auszuwählen und mit 
ihren Nummern in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 
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Es soll hier nicht die Anzahl der Qualifikationen, sondern nur deren Vorliegen in der Abtei-
lung (als Expertise) angegeben werden. 

Zu jeder Fachweiterbildung / jedem zusätzlichen akademischen Abschluss bzw. Zusatzquali-
fikation können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommen-
tare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

B-[X].11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik  

Die Angaben zur personellen Ausstattung in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik beziehen sich ebenfalls auf den Stichtag 31. Dezember des Berichts-
jahres. 

Die Personalkategorien sind: 

- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen  

- Psychologische Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeutinnen 
- Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen 
- Klinische Neuropsychologen und Klinische Neuropsychologinnen 

Das spezielle therapeutische Personal ist jeweils in der Kategorie zu zählen, die ihrer höchs-
ten Qualifikation entspricht.  

Für jede Kategorie sind die Anzahl der Vollkräfte und das Verhältnis von der unter B-[X].5 
angegebenen vollstationären Fallzahl der Organisationseinheit/Fachabteilung) zu den Voll-
kräften anzugeben. 

Die Berufsbezeichnungen mit Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen orientieren sich an 
den gesetzlichen Vorgaben sowie an den Weiterbildungsordnungen der jeweiligen Landes-
psychotherapeutenkammern in der im jeweiligen Berichtsjahr gültigen Fassung.  

Unter „Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin“ sind nur Psychologi-
sche Psychotherapeuten und -therapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten und -therapeutinnen, die über eine von einer Landespsychotherapeutenkammer an-
erkannte abgeschlossene Zusatzweiterbildung in Klinischer Neuropsychologie verfügen, ein-
zutragen. Fachkundenachweise, andere Fort- und Weiterbildungskurse etc. sollen hier nicht 
abgebildet werden. Davon abweichende Qualifikationen (insbesondere ältere Berufsbe-
zeichnungen) sollen sinngemäß zugeordnet werden.  

Zu jeder Berufsgruppe des therapeutischen Personals können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel: 

Spezielles therapeutisches Personal Anzahl  
(Vollkräfte) 

Fälle je  
Vollkraft 

Kommentar  

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 

…   

 …   
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C Qualitätssicherung 

C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V 

Ausfüllhinweis: 
Die Übermittlung der Angaben zu C-1.1.[Y] und der Angaben zu C-1.2.[Z] für die Qualitätsindikatoren des Anhangs 3 erfolgt direkt durch die nach 
QSKH-RL auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen. Hierfür übermitteln die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen die 
genannten Angaben nach Abschluss des Strukturierten Dialogs (gemäß QSKH-RL) tabellarisch an das Krankenhaus zur Fehlerprüfung und Kom-
mentierung. In diesem Zusammenhang ist auch die Zuordnung der Auswertungen von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen 
zu Institutionskennzeichen und Standortnummer(n) des Krankenhauses vorzunehmen, um eine eindeutige Zusammenführung der Berichtsteile zu 
ermöglichen. 

 

 

Ab dem Berichtsjahr 2013 erfolgen Fehlerprüfung, Kommentierung und Rückmeldung an die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen 
spätestens bis zum 30. November des Erstellungsjahres. Die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen übermitteln gemäß § 6 Ab-
satz 2 dieser Qb-R in der Zeit vom 15. November bis 15. Dezember des Erstellungsjahres die fehlergeprüften und kommentierten Daten an die 
Annahmestelle gemäß den in Anhang 1 definierten Vorgaben. 

C-1.1.[Y] Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate 

für:        (z. B. Krankenhaus, Standort, Betriebsstätte, Fachabteilung/Organisationseinheit) 

[Version für die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen] 

Leistungsbereich Fallzahl  Dokumenta-
tionsrate (%)  

Kommentar/  
Erläuterung des Krankenhauses  

Ambulant erworbene Pneumonie    

Aortenklappenchirurgie, isoliert    

Cholezystektomie    

Pflege: Dekubitusprophylaxe    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anlage 1: Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2014 

30 
Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 

Leistungsbereich Fallzahl  Dokumenta-
tionsrate (%)  

Kommentar/  
Erläuterung des Krankenhauses  

Geburtshilfe    

Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)    

Herzschrittmacher-Aggregatwechsel    

Herzschrittmacher-Implantation    

Herzschrittmacher-Revision/ 
-Systemwechsel/-Explantation 

   

Herztransplantation    

Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation    

Hüft-Endoprothesenwechsel und  
-komponentenwechsel 

   

Hüftgelenknahe Femurfraktur     

Karotis-Revaskularisation    

Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation     

Knie-Endoprothesenwechsel und  
-komponentenwechsel 

   

Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie    

Koronarangiographie und Perkutane Koronarinterven-
tion (PCI) 

   

Koronarchirurgie, isoliert    

Mammachirurgie    

Lebertransplantation    

Leberlebendspende    

Nierentransplantation    

Nierenlebendspende    

Lungen- und Herz-Lungentransplantation    
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Kategorie Einstufung Ziffer Begründung 

N Bewertung nicht vorgesehen 

01 Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten 
sind 

02 Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

R Ergebnis liegt im Referenzbereich 10 Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich 

H Einrichtung auf rechnerisch  
auffälliges Ergebnis hingewiesen 

20 Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse 
der rechnerischen Auffälligkeit 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

U Bewertung nach Strukturiertem 
Dialog als qualitativ unauffällig 

31 Besondere klinische Situation 

32 Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle 

33 Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität (vereinzelte  
Dokumentationsprobleme) 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

A Bewertung nach Strukturiertem 
Dialog als qualitativ auffällig 

41 Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel 

42 Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit 
benannt 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

D Bewertung nicht möglich wegen 
fehlerhafter Dokumentation 

50 Unvollzählige oder falsche Dokumentation 

51 Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

S Sonstiges 

90 Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierten Dialog 

91 Strukturierter Dialog noch nicht abgeschlossen 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 
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  Qualitätsindikator Bundesergebnis Rechnerisches Ergebnis des Kranken-
hauses 

Qualitative Bewer-
tung des Kranken-
hauses durch die 

beauftragten Stellen 

Kommentar/ Erläute-
rung 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Leis-
tungs-
bereich 

Qualitäts-
indikator 

Indikator 
mit Be-
zug zu 

Infektio-
nen im 

Kranken-
haus 

Empi-
risch-
statis-
tische 
Bewer-
tung* 

Bundes-
durch-
schnitt 

Referenz-
bereich 

Vertrau-
ens-

bereich 

Zähler/ 
Nenner 

Ergebnis 
(Einheit) 

Entwick-
lung 

Ergebnis 
zum vor-
herigen  

Berichts-
jahr 

Vertrau-
ens- 

bereich 

Ergebnis 
im Be-
richts-

jahr 

Vergleich 
zum vor-
herigen  

Berichts-
jahr 

der auf 
Bundes- 

bzw. Lan-
desebene 

beauftragten 
Stellen 

des 
Kranken- 
hauses 

I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt. 

Qualitäts-
indikatoren, die 
vom G-BA als 

uneingeschränkt 
zur Veröffent-

lichung geeignet 
bewertet wurden 

Inhalt 
ergibt sich 
aus Quali-

täts-
indikator 
und wird 
automa-

tisch 
gemäß 

Anhang 1 
gefüllt. 

Verpflich-
tend. 

Inhalt ergibt sich 
aus Qualitätsindika-
tor und wird auto-
matisch gemäß 

Anhang 1 gefüllt. 

Inhalt ist bundesweit vorgegeben 
und wird automatisch gemäß 

Anhang 1 gefüllt. 
Verpflichtend. Verpflichtend. 

Verpflich-
tend, soweit 
vorhanden. 

Freiwillige 
Ergänz-

ung. 

(Tabelle A) 

Vom G-BA einge-
schränkt zur Ver-
öffentlichung 
empfohlene Quali-
tätsindikatoren 

Inhalt 
ergibt sich 
aus Quali-

täts-
indikator 
und wird 
automa-

tisch 
gemäß 

Anhang 1 
gefüllt. 

Veröffent-
lichung 

empfohlen. 

Inhalt ergibt sich 
aus Qualitätsindika-
tor und wird auto-
matisch gemäß 

Anhang 1 gefüllt. 

Bei freiwilliger Veröffentlichung 
anzugeben. Inhalt ist bundesweit 
vorgegeben und wird automatisch 

gemäß Anhang 1 gefüllt. 

Bei freiwilliger Veröffentlichung anzugeben. 
Bei freiwilliger Veröf-
fentlichung anzuge-

ben. 

Bei freiwilliger 
Veröffent-

lichung anzu-
geben. 

Freiwillige 
Ergänz-

ung. 

(Tabelle B) 
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Vom G-BA nicht 
zur Veröffentli-
chung empfohlene 
Qualitäts-
indikatoren  
(Tabelle C) 

Keine Übermittlung durch die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen an Annahmestelle. 

II. Qualitätsindikatoren, bei denen die Bewertung der Ergebnisse im Strukturierten Dialog noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für einen Vergleich noch nicht geeignet 
sind. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse an dieser Stelle ist ausgeschlossen, um Fehlinterpretationen und Falschinformationen zu vermeiden. 

Tabelle A 

Inhalt 
ergibt sich 
aus Quali-

täts-
indikator 
und wird 
automa-

tisch 
gemäß 

Anhang 1 
gefüllt. 

Verpflich-
tend 

Inhalt ergibt sich 
aus Qualitätsindika-
tor und wird auto-
matisch gemäß 

Anhang 1 gefüllt. 

Keine Übermittlung, ist bundes-
weit vorgegeben. Keine Veröffentlichung, deshalb keine Datenübermittlung. 

Freiwillige 
Ergänz-

ung. 

Tabelle B 

Inhalt 
ergibt sich 
aus Quali-

täts-
indikator 
und wird 
automa-

tisch 
gemäß 

Anhang 1 
gefüllt. 

Veröffent-
lichung 

empfohlen. 

Inhalt ergibt sich 
aus Qualitätsindika-
tor und wird auto-
matisch gemäß 

Anhang 1 gefüllt. 

Keine Übermittlung, ist bundes-
weit vorgegeben. Keine Veröffentlichung, deshalb keine Datenübermittlung. 

Freiwillige 
Ergänz-

ung. 

Tabelle C Keine Übermittlung durch die auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen an Annahmestelle. 

  *gemäß „Bericht zur Prüfung und Bewertung der Indikatoren der externen stationären Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Bericht-
erstattung“ vom 21. März 2014, siehe www.sqg.de 

Hinweis: die Daten für die automatische Befüllung finden sich in dem Downloadbereich „Indikatorenübersicht“ unter www.sqg.de. 
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Tabelle A: siehe Anhang 3 

Tabelle B: siehe Anhang 3 

Tabelle C: siehe Anhang 3 
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C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssi-
cherung 

Leistungsbereich  

Bezeichnung des Qualitätsindikators  

Ergebnis  

Messzeitraum  

Datenerhebung  

Rechenregeln  

Referenzbereiche  

Vergleichswerte  

Quellenangabe zu einer Dokumentation 
des Qualitätsindikators bzw. des Qualitäts-
indikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage 

 

Ausfüllhinweis: 
Hier können freiwillige Verfahren der externen Qualitätssicherung (z. B. freiwillige Verfahren 
auf Landesebene, Verfahren der Fachgesellschaften, Nutzung von Routineabrechnungsda-
ten) dargestellt werden. Es sollen vor allem Verfahren, die einem datengestützten Vergleich 
von Krankenhäusern dienen, genannt werden. 

Bei Teilnahme an mehreren Verfahren kann dieser Berichtsteil mehrfach angegeben werden. 

Wenn Ergebnisse von Qualitätssicherungsmaßnahmen dargestellt werden, soll das Zustan-
dekommen der Ergebnisse verständlich und kurz erläutert werden (ggf. Link auf Homepage 
z. B. der Fachgesellschaft). Da an dieser Stelle keine Rechenregeln oder Verfahren zur Risi-
koadjustierung vorgegeben sind, sollen die Angaben zum jeweiligen Indikator um die ver-
wendete Rechenregel ergänzt werden. 

Es gelten die Anforderungen zum Datenschutz gemäß C-1.2.[Z]. 

Zeichenbegrenzung: Insgesamt 2.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen). 
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C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 SGB V 

Leistungsbereich Mindest-
menge  

Erbrachte 
Menge  

Ausnahme-
tatbestand  

Kommentar/ 
Erläuterung  

1 2 3 4 5 

Lebertransplantation 20    

Nierentransplantation 25    

Knie-TEP  (aus-
gesetzt) 

bezogen auf „Knie-TEP“ ist keine Angabe 
vorzunehmen 

Komplexe Eingriffe am Organ-
system Ösophagus 

10    

Komplexe Eingriffe am Organ-
system Pankreas 

10    

Koronarchirurgische Eingriffe - bezogen auf „Koronarchirurgische Eingriffe“ 
ist keine Angabe vorzunehmen 

Stammzelltransplantation 25    

Versorgung von Früh- und 
Neugeborenen (mit einem  
Geburtsgewicht <1250 g) bei 
einem Krankenhaus mit aus-
gewiesenem Level 1 

14 

   

Ausfüllhinweis: 
Es sind nur die zutreffenden Leistungsbereiche aufzulisten.  

Krankenhäuser, die Leistungsbereiche erbringen, für die gemäß der für das Berichtsjahr gel-
tenden Mindestmengenregelungen (nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB V) Min-
destmengen festgelegt sind, stellen verpflichtend dar, wie hoch die erbrachte Leistungsmen-
ge in den erbrachten Leistungsbereichen ist.  

Spalte 1: Der Leistungsbereich entsprechend den Mindestmengenregelungen ist für das 
Berichtsjahr vorgegeben. 

Spalte 2: Die Mindestmenge pro Krankenhaus entsprechend den im Berichtsjahr gültigen 
Mindestmengenregelungen ist vorgegeben. 

Spalte 3: Hier gibt das Krankenhaus die im Berichtsjahr erbrachte Anzahl an mindest-
mengenrelevanten Prozeduren pro Leistungsbereich an.  

Spalte 4: Hier macht das Krankenhaus Angaben zu in Anspruch genommenen Ausnah-
meregelungen. Die Ausnahmetatbestände sind aus der Auswahlliste in An-
hang 2 (Auswahllisten) auszuwählen. 

Spalte 5: In der Spalte „Kommentar/Erläuterung“ soll angegeben werden, seit wann Aus-
nahmetatbestände bestehen und mit welchen ergänzenden Maßnahmen ge-
mäß § 6 der Regelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB V die 
Versorgungsqualität sichergestellt wird (Zeichenbegrenzung: 500 Zeichen ein-
schließlich Leerzeichen). 
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C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 SGB V 

Nr. Vereinbarung bzw. Richtlinie Kommentar/ 
Erläuterung 

CQ01 Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
für die stationäre Versorgung bei der Indikation 
Bauchaortenaneurysma 

 

… …  

Ausfüllhinweis:  
An dieser Stelle ist die Umsetzung von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V darzustellen. Die Ein-
haltung der in den Richtlinien vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Pro-
zess- oder Ergebnisqualität ist Voraussetzung für die Erbringung bestimmter Leistungen. 

Die Stichtagsregelung gilt analog dem Ausfüllhinweis für A-11. Wenn Angaben gemacht 
werden, dann sind aus der Auswahlliste (Anhang 2) die entsprechenden Richtli-
nien/Vereinbarungen auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu 
übernehmen. Bei Angaben zur Vereinbarung zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen 
ist dabei die vorgehaltene Versorgungsstufe zu berücksichtigen. 

Zu jeder Richtlinie/Vereinbarung können in der Spalte „Kommentar/Erläuterung“ ergänzende 
Angaben gemacht werden. Die Angaben in der Spalte „Kommentar/Erläuterung“ sind jeweils 
auf 500 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 
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C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB V 

  Anzahl 

1. Fachärzte und Fachärztinnen, psychologische Psycho-
therapeuten und Psychotherapeutinnen sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten und –psycho-
therapeutinnen, die der Fortbildungspflicht* unterliegen 
(fortbildungsverpflichtete Personen) 

 Personen 

1.1 - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbil-
dungsnachweis unterliegen, da ihre Facharzt-
anerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre 
zurückliegt 

 Personen 

1.1.1 - Davon diejenigen, die den Fortbildungs-
nachweis erbracht haben 

 Personen 

* nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärz-
tinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Kranken-
haus“ (siehe www.g-ba.de) 

Ausfüllhinweis: 
An dieser Stelle ist die Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB V dar-
zustellen. Die Stichtagsregelung gilt analog dem Ausfüllhinweis für A-11. 

Gemäß § 2 Satz 1 der FKH-R müssen fortbildungsverpflichtete Personen innerhalb von fünf 
Jahren an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die nach Anerkennung entsprechend dem 
Fortbildungszertifikat der Ärztekammern bzw. der Psychotherapeutenkammern mit insge-
samt mindestens 250 Fortbildungspunkten bewertet wurden. 

Alle fortbildungsverpflichteten Personen, deren fachärztliche Anerkennung bzw. psychothe-
rapeutische Approbation mindestens fünf Jahre zurückliegt, haben den Nachweis der Erfül-
lung der Fortbildungspflicht zu erbringen. 

 

 

 

Anhänge 
Anhang 1: Datensatzbeschreibung für das Berichtsjahr 2014 

Anhang 2: Auswahllisten für das Berichtsjahr 2014 

Anhang 3: Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für das Berichtsjahr 
2014 
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Allgemeine Hinweise  

In diesem Dokument werden Inhalte, Umfang und Datenformat des strukturierten Qualitäts-
berichts nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB V (a.F.) beschrieben. 

Sofern keine Aussagen zur Darstellung bestimmter Inhalte des Qualitätsberichts gemacht 
werden, liegt die Darstellung im Ermessen des Bericht erstattenden Krankenhauses. 

1. Erläuterungen zur Berichterstellung 

Benennung des Qualitätsberichts 
Der Qualitätsbericht trägt die Bezeichnung „Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 137 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 SGB V (a.F.) über das Berichtsjahr [JJJJ]“ (jeweiliges Berichtsjahr). 
Das Datum der Erstellung ist aufzuführen. 

Betroffene Krankenhäuser 
Entsprechend § 2 Absatz 2 sind diese Regelungen von allen nach § 108 SGB V (a.F.) zuge-
lassenen Krankenhäusern für die Erstellung des Qualitätsberichts anzuwenden, und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um Krankenhäuser oder Einrichtungen handelt, die nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) mit DRG, nach der Bundespflegesatzverordnung 
(BPflV) oder dem pauschalierenden Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische 
Einrichtungen (PEPP-System) abrechnen. 

Krankenhäuser mit mehreren Standorten 
Der Qualitätsbericht ist von einem Krankenhaus zu erstellen und nicht beispielsweise von 
einer Trägerschaft gemeinsam für mehrere Krankenhäuser. Bei einem nach § 108 
SGB V (a.F.) zugelassenen Krankenhaus mit einem nach Standorten differenzierten Versor-
gungsauftrag ist ein vollständiger standortspezifischer Qualitätsbericht je Standort (Standort-
bericht) sowie zusätzlich ein Gesamtbericht über alle Standorte (Gesamtbericht) zu erstellen 
und zu übermitteln. 

Der Gesamtbericht ist dabei die Zusammenfassung aller Standortberichte und hat entspre-
chend die Daten aller Standortberichte mit einzubeziehen.  

Ziel ist eine unverfälschte Darstellung des Krankenhauses und seiner Standorte als umfas-
sende Informationsgrundlage für alle Interessierten. 

Berichtszeitraum 
Zu berichten ist immer nur über die Krankenhäuser, Krankenhausstandorte und Organisati-
onseinheiten bzw. Fachabteilungen eines Krankenhauses, die am Ende des Jahres, über 
das berichtet wird (Berichtsjahr), an der Versorgung teilgenommen haben (Stichtagsprinzip). 
Abweichend davon muss für den Fall, dass ein Krankenhaus, ein Krankenhausstandort oder 
eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung eines Krankenhauses bis zum 30. September 
des dem Berichtsjahr folgenden Jahres geschlossen wird, für das betreffende Krankenhaus 
bzw. den Krankenhausstandort kein Qualitätsbericht erstellt bzw. die betreffende Organisati-
onseinheit/Fachabteilung nicht im Qualitätsbericht des Krankenhauses berücksichtigt wer-
den. 

Alle im Bericht gemachten Angaben müssen sich auf die im Berichtsjahr gültigen Regelun-
gen (z. B. Verträge, Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, Klassifikationen 
wie ICD, OPS) beziehen. 
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darauf zu achten, dass die jeweiligen Zeichenbegrenzungen nicht überschritten werden. Für 
freiwillige Angaben stehen die Felder „Kommentar/Erläuterung“ zur Verfügung. 

Für alle Freitextangaben sollen möglichst umgangssprachliche Bezeichnungen verwendet 
werden. 

Einige Kapitel des Qualitätsberichts müssen nur ausgefüllt werden, wenn diese auf das 
Krankenhaus zutreffen (z. B. C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB V). 

Um eine technisch möglichst einfache Struktur der Datenbankversion zu erreichen, sind die 
Hinweise „trifft nicht zu“/„entfällt“ in den meisten Fällen nicht explizit aufzunehmen, sondern 
über die technischen Vorgaben der XML-Struktur beschrieben. 

Auswahllisten 
Zu einigen Kapiteln (z. B. zu A-5, A-6) sind im Anhang 2 Auswahllisten vorgegeben. Die 
Auswahllisten dienen durch die Verwendung standardisierter Informationen der besseren 
Vergleichbarkeit und Auffindbarkeit der relevanten Informationen in den Qualitätsberichten. 

Kontaktdaten 
Zur Sicherstellung einer einheitlichen Angabe von personen- oder standortbezogenen Kon-
taktdaten sind sie standardisiert zu erfassen.  

Das heißt im Einzelnen: 

„Kontakt | Person lang“ enthält: 

- Name  
- Vorname 
- Titel (freiwillig) 
- Funktion / Arbeitsschwerpunkt  
- Telefon  
- Telefax (freiwillig) 
- E-Mail  

„Kontakt | Person kurz“ enthält: 

- Name  
- Vorname  
- Titel (freiwillig) 
- Funktion / Arbeitsschwerpunkt  
- Telefon(freiwillig) 
- Telefax (freiwillig) 
- E-Mail (freiwillig) 

„Kontakt | Adresse“ enthält: 

- Straße 
- Hausnummer (freiwillig) 

alternativ: Postfach (freiwillig) 

- Adresszusatz (freiwillig) 
- Postleitzahl  
- Ort  

„Kontakt | Zugang“ enthält: 

- Straße  
- Hausnummer 
- Postleitzahl  
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- Ort  
- Adress-Link (freiwillig) 

In der folgenden Beschreibung der Inhalte werden entsprechend nur noch die Kurzformen 
angegeben: 

„Kontakt | Person lang“ 

„Kontakt | Person kurz“ 

„Kontakt | Adresse“ 

„Kontakt | Zugang“ 
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Bei Krankenhäusern mit mehreren Standorten zusätzlich:  

II. Angaben zum Standort, über den berichtet wird 

1. Name und Hausanschrift des Krankenhausstandorts [„Kontakt | Zugang“]; zusätzlich op-
tional: Postanschrift [„Kontakt | Adresse“] 

2. Institutionskennzeichen 

3. Standortnummer  

Hier ist die interne laufende Nummer des Standortes, auf den sich der Qualitätsbericht 
bezieht, anzugeben, beginnend mit der Ziffer 01. Dabei muss es sich um die Standort-
nummer handeln, die auch für die Identifikation bei der Annahmestelle sowie spätestens 
ab dem Berichtsjahr 2014 bei den mit der Durchführung der externen vergleichenden 
Qualitätssicherung beauftragten Stellen verwendet wird. 

4. Angaben zur Leitung des Krankenhausstandorts: Ärztliche Leitung, Pflegedienstleitung 
und Verwaltungsleitung mit Daten zur Erreichbarkeit [„Kontakt | Person lang“] 

III. Gesamtbericht  

Im Gesamtbericht eines Krankenhauses über mehrere Standorte sind zusätzlich die Kon-
taktdaten aller Standorte anzugeben. 

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers 

Hier ist der Name des Krankenhausträgers und die Art der Trägerschaft anzugeben: freige-
meinnützig, öffentlich oder privat. Lässt sich der Krankenhausträger mit diesen Kategorien 
nicht fassen, ist die Art des Trägers (ebenso wie der Name) als Freitext anzugeben. 

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus 
(nur wenn zutreffend) 

Hier gibt das Krankenhaus an, ob es Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkranken-
haus ist.  

Ein akademisches Lehrkrankenhaus muss zusätzlich die zugehörige Universität (Name, Ort) 
angeben. 

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie  
(nur wenn zutreffend) 

Hier geben psychiatrische Fachkrankenhäuser bzw. Krankenhäuser mit einer psychiatri-
schen Fachabteilung an, ob eine regionale Versorgungsverpflichtung besteht oder nicht 
(Ja/Nein). 

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses 

Bei den Angaben zu medizinisch-pflegerischen Leistungsangeboten liegt der Schwerpunkt 
auf den nicht-ärztlichen Leistungen. Es sind alle medizinisch-pflegerischen Leistungsangebo-
te des Krankenhauses darzustellen. Basis der Angaben bildet die Auswahlliste „Medizinisch-
pflegerische Leistungsangebote“ (A-5) des Anhangs 2. Dort sind die entsprechenden medi-
zinisch-pflegerischen Leistungsangebote auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen.  
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Zu jedem medizinisch-pflegerischen Leistungsangebot können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind auf maximal 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses 

Angaben zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten werden – sofern vorhanden – 
für das gesamte Krankenhaus (allgemein) gemacht. Sie werden aus der Auswahlliste „Weite-
re nicht-medizinische Leistungsangebote“ (A-6) des Anhangs 2 mit den dort aufgeführten 
verpflichtenden Zusatzangaben übernommen. 

So ist beispielsweise unter der Schlüsselnummer NM66 „Berücksichtigung von besonderen 
Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)“ zusätzlich anzugeben, welches 
konkrete Angebot (z. B. jüdische/muslimische Ernährung, vegetarische/vegane Küche) vor-
gehalten wird.  

Eventuelle Preisangaben beziehen sich jeweils auf den Stichtag 1. Oktober des Erstellungs-
jahres. 

Die Auswahlliste sieht bei bestimmten Leistungsangeboten verpflichtende Zusatzangaben 
vor. Darüber hinaus können ergänzende Angaben (z. B. zur Anzahl der jeweiligen Patienten-
zimmer oder über relevante Internetseiten des Krankenhauses) gemacht werden. Zusatzan-
gaben und weitergehende Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzei-
chen) begrenzt. 

Beispiel: 

Nr. Leistungsangebot Zusatzangaben Kommentar 

NM66 Berücksichtigung von besonderen 
Ernährungsgewohnheiten (im Sinne 
von Kultursensibilität) 

vegane Küche Rezepte auf 
Webseite 

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit 

Angaben zur Barrierefreiheit können entweder für das gesamte Krankenhaus (allgemein) 
oder spezifisch für eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung (fachabteilungsbezogen) 
gemacht werden. Unter A-7 sind nur die übergreifend verwirklichten Elemente der Barriere-
freiheit für das gesamte Krankenhaus darzustellen. Dies bedeutet, dass all diejenigen Ele-
mente der Barrierefreiheit, die schon unter A-7 angegeben werden, nicht unter B-[X].4 wie-
derholt werden dürfen. 

Die Angaben sind aus der Auswahlliste „Aspekte der Barrierefreiheit“ (A-7 und B-[X].4) des 
Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu über-
nehmen. 

Wenn die genannten Aspekte der Barrierefreiheit nicht umfassend, sondern nur einge-
schränkt verwirklicht sind, ist dies verpflichtend zu kommentieren. 

„Besondere personelle Unterstützung“ ist dann anzugeben, wenn das Pflegepersonal be-
sondere Weiterbildungen im Umgang mit Menschen mit Demenz, geistigen Behinderungen 
oder Mobilitätseinschränkungen hat. In diesem Fall ist zu erläutern, auf welches Personal 
sich die Angabe bezieht.  

Dolmetscherdienste sind nur dann anzugeben, wenn es eine vertragliche Beziehung zu ei-
nem gewerblichen Dolmetscher oder einer gewerblichen Dolmetscherin gibt. Hier und bei 
„Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachliches Personal“ ist aufzuführen, auf welche 
Sprachen sich die Angabe bezieht.  
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Neben den genannten verpflichtenden Konkretisierungen können zu jedem Aspekt der Barri-
erefreiheit ergänzende Angaben gemacht werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 
Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel:  

Nr. Aspekt der Barrierefreiheit Kommentar 

BF01 Beschriftung von Zimmern in 
Blindenschrift 

Keine Beschriftung von Be-
handlungs- und Funktions-
räumen in Blindenschrift 

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses 

A-8.1 Forschung und akademische Lehre 

Werden Angaben zur Forschung und akademischen Lehre gemacht, sind die entsprechen-
den Inhalte aus der Auswahlliste „Forschung und akademische Lehre“ (A-8.1) des An-
hangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu überneh-
men. 

Zu jeder Nennung können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese 
Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen 

Werden Angaben zum Ausbildungsangebot gemacht, sind aus der Auswahlliste „Ausbildung 
in anderen Heilberufen“ (A-8.2) des Anhangs 2 die entsprechenden Heilberufe auszuwählen 
und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen.  

Zu jedem Heilberuf können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Die-
se Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus 

Hier gibt das Krankenhaus die Anzahl der Akut-Betten nach §§ 108, 109 SGB V (a.F.) zum 
Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres an. 

Reha-Betten werden nicht berücksichtigt. 

A-10 Gesamtfallzahlen  

Anzugeben sind:  

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle:  

a) Vollstationäre Fallzahl 

b) Teilstationäre Fallzahl  

c) Ambulante Fallzahl  

Die Angabe der vollstationären und teilstationären Fälle ist verpflichtend. Die Gesamtzahl der 
im Berichtsjahr behandelten Fälle muss > 0 sein (SUMME aus a, b, c). Für die Regelung zur 
Fallzählung werden die gesetzlichen Vorgaben und Bundesvereinbarungen zu den Abrech-
nungsbestimmungen zugrunde gelegt: 
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Zählung der voll- und teilstationären Fälle:  
Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des 
KHEntgG fallen, richtet sich die Fallzählung der voll- und teilstationären Fälle nach § 8 der 
Fallpauschalenvereinbarung (FPV) des jeweiligen Berichtsjahres.  

Entsprechend den Abrechnungsbestimmungen in § 8 FPV des jeweiligen Berichtsjahres 
zählt jede abgerechnete vollstationäre DRG-Fallpauschale im Jahr der Entlassung als ein 
Fall. Bei der Wiederaufnahme oder Rückverlegung in dasselbe Krankenhaus ist hier jeweils 
nur die Fallpauschale zu zählen, die nach der Neueinstufung für die zusammengefassten 
Krankenhausaufenthalte abgerechnet wird.  

Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche im Anwendungsbereich der BPflV, die nicht 
das PEPP-System nach § 17d Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), sondern die BPflV 
mit Stand vom 31. Dezember 2012 (BPflV a. F.) anwenden, richtet sich die Fallzählung nach 
der Fußnote 11 zur Leistungs- und Kalkulationsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 
Absatz 4 BPflV a. F.). Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die das PEPP-System 
anwenden, richtet sich die Fallzählung nach § 1 Absatz 5 der Vereinbarung über die pau-
schalierenden Entgelte für die Psychiatrie und Psychosomatik (PEPPV) des jeweiligen Be-
richtsjahres. 

Nach § 3 Absatz 3 PEPPV haben Krankenhäuser, die dem Geltungsbereich der BPflV und 
dem Geltungsbereich des KHEntgG unterliegen, bei internen Verlegungen zwischen den 
Geltungsbereichen eine getrennte Abrechnung der Fälle vorzunehmen und sie damit jeweils 
als eigenständige Fälle zu zählen. 

Zählung der ambulanten Fälle: 
Es können alle ambulanten Fälle – einschließlich der Fälle der Privatambulanz – angegeben 
werden. Vorstationäre, teilstationäre und nachstationäre Fälle sowie ambulante Operationen 
werden an dieser Stelle nicht mitgezählt. Ambulante Operationen werden in Kapitel B-[X].9 
dargestellt. 

Es wird die Fallzählweise verwendet. Dabei wird jeder ambulante Kontakt eines Patienten 
oder einer Patientin mit den Organisationseinheiten/Fachabteilungen eines Krankenhauses 
gezählt. 

A-11 Personal des Krankenhauses  

Hier gibt das Krankenhaus seine personelle Ausstattung als Vollkräfte umgerechnet auf den 
Jahresdurchschnitt an.  

Grundsätzlich folgt die Berechnung des Personals in den Berichtsteilen A und B den nach-
folgenden Regeln.  

Die Gesamtzahl der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt ergibt sich aus der Summe der auf die 
volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Teilzeitkräfte, der umgerechneten kurzfristig oder 
geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und der Beschäftigten, die im 
gesamten Jahr bei voller tariflicher Arbeitszeit eingesetzt waren. Überstunden und Bereit-
schaftsdienste werden nicht in die Berechnung mit einbezogen. 

Es wird nur das Personal, welches in der Patientenversorgung tätig ist, gezählt. Dazu gehö-
ren neben dem ärztlichen, pflegerischen und psychologischen/psychotherapeutischen Per-
sonal insbesondere der medizinisch-technische Dienst und der Funktionsdienst. Nicht dazu 
gehören Personen, die ausschließlich administrativ und organisatorisch tätig sind und nicht 
unmittelbar oder mittelbar in die Diagnostik und Therapie der im Krankenhaus behandelten 
Patientinnen und Patienten eingebunden sind und nicht mit der Heilbehandlung und Be-
kämpfung von Krankheiten praktisch befasst sind. Darunter fallen z. B. das Personal in der 
Verwaltung, Wirtschafts- und Versorgungsdienst und technischer Dienst. 
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Es werden nur besetzte Stellen gezählt. Tätigkeitsunterbrechungen von mehr als sechs Wo-
chen im Berichtsjahr durch z. B. Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit u.ä. werden nicht einbe-
rechnet. 

Die maßgeblichen wöchentlichen tariflichen Arbeitszeiten für das in der Patientenversorgung 
tätige Personal (ärztliches und Pflegepersonal) werden nachrichtlich angegeben. 

Die Kosten für nicht fest angestelltes Personal werden in durchschnittlich eingesetztes Per-
sonal umgerechnet und gesondert ausgewiesen. Sie werden nach den gleichen Regeln wie 
die hauptamtlichen Ärzte und Ärztinnen in Vollkräfte im Jahresdurchschnitt umgerechnet. 
Nichthauptamtliche Ärzte und Ärztinnen (Beleg- und Konsiliarärzte) sind nicht einzubeziehen. 
Analog werden das nicht fest angestellte Pflegepersonal und sonstige Personalzahlen nicht 
fest angestellter Personen umgerechnet.  

Berufsgruppen, wie Belegärzte und Beleghebammen, für die kein Zeitäquivalent in Vollkräf-
ten errechnet wird, werden als Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres 
gezählt. 

Personal aus einem Personal-Pool, welches fachabteilungs- und oder stationsübergreifend 
eingesetzt wird, und weiteres Personal, wie z. B. aus Intensivstationen, Ambulanzen, OP-
Personal, Funktionspersonal, Radiologie etc., welches nicht eindeutig einer Fachabteilung 
zugeordnet ist oder zugeordnet werden kann, ist gesondert auszuweisen.  

Die Erfassung des Personals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ und „ambulante 
Versorgungsformen“. 

Ambulanzpersonal wird, sofern es eindeutig einer Fachabteilung zugeordnet werden kann, 
bei dieser gezählt.  

Die Gesamtzahl der Vollkräfte des Krankenhauses muss der Anzahl der Vollkräfte aller Or-
ganisationseinheiten/Fachabteilungen (B-[X].11) addiert mit der Anzahl Vollkräfte, die keiner 
Fachabteilung zuzuordnen sind, entsprechen. Dies gilt nur für die in Kapitel A-11.1 bis A-
11.3 anzugebenden Berufsgruppen. 

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen 

Anzugeben ist die Zahl der: 

- Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften 
- davon Fachärzte und Fachärztinnen in Vollkräften 
- Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 

31. Dezember des Berichtsjahres 
- Ärzte und Ärztinnen sowie Fachärzte und Fachärztinnen, die keiner Fachabtei-

lung zugeordnet sind, in Vollkräften 

Belegärzte und Belegärztinnen sind für jeden Standort anzugeben, an dem sie tätig sind. Im 
Gesamtbericht kann daher die Anzahl der Belegärzte und Belegärztinnen von der Summe 
der Anzahl der Belegärzte und Belegärztinnen der Standorte abweichen. 

Die Erfassung des ärztlichen Personals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ und 
„ambulante Versorgungsformen“. 

Die Gesamtzahl der ärztlichen Vollkräfte des Krankenhauses muss der Anzahl der ärztlichen 
Vollkräfte aller Abteilungen (B-[X].11.1) addiert mit der Anzahl ärztlicher Vollkräfte, die keiner 
Fachabteilung zuzuordnen sind, entsprechen. 

Zu jeder Angabe können Konkretisierungen vorgenommen werden. Diese Kommentare sind 
jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt.  

Angaben zu weiteren ärztlichen Abschlüssen und Zusatzqualifikationen können fach-
abteilungsbezogen in B-[X].11.1 gemacht werden. 
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A-11.2 Pflegepersonal  

Die pflegerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur einmal mit ihrer jeweils höchsten 
Qualifikation zu erfassen. 

Anzugeben ist die Zahl der: 

- Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Altenpfleger und Altenpflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen (Ausbildungsdauer 2 Jahre) in Voll-

kräften 
- Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen (Ausbildungsdauer 1 Jahr) in 

Vollkräften 
- Pflegehelfer und Pflegehelferinnen (Ausbildungsdauer ab 200 Std. Basiskurs) in 

Vollkräften 
- Entbindungspfleger und Hebammen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Belegentbindungspfleger und Beleghebammen in Personen zum Stichtag 31. De-

zember des Berichtsjahres 
- Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen 

(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Medizinische Fachangestellte (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

Belegentbindungspfleger und Beleghebammen sind für jeden Standort anzugeben, an dem 
sie tätig sind. Im Gesamtbericht kann daher die Anzahl der Belegentbindungspfleger und 
Beleghebammen von der Summe der Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen der 
Standorte abweichen. 

Die Anzahl des Pflegepersonals, welches keiner Fachabteilung zuzuordnen ist, ist gesondert 
anzugeben. 

Die Erfassung des Pflegepersonals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ und „am-
bulante Versorgungsformen“. 

Die Gesamtzahl der pflegerischen Vollkräfte des Krankenhauses muss der Anzahl der pfle-
gerischen Vollkräfte aller Abteilungen (B-[X].11.2) addiert mit der Anzahl pflegerischer Voll-
kräfte, die keiner Fachabteilung zuzuordnen sind, entsprechen. 

Zu jeder Angabe können Konkretisierungen vorgenommen werden. Diese Kommentare sind 
jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Weitere Angaben zu Abschlüssen und Zusatzqualifikationen können fachabteilungsbezogen 
unter B-[X].11.2 gemacht werden. 

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psy-
chosomatik 

Zusätzlich zu den Angaben zum gesamten speziellen therapeutischen Personal unter A-11.4 
ist für alle psychiatrischen und psychosomatischen Fachabteilungen das therapeutische Per-
sonal als Vollkräfte im Jahresdurchschnitt anzugeben. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur einmal entsprechend der jeweils höchsten Qua-
lifikation zuzuordnen. 

Anzugeben ist die Zahl der: 

- Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen 
- Klinische Neuropsychologen und Klinische Neuropsychologinnen  
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- Psychologische Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeutinnen 
- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutinnen  
- Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung während der prakti-

schen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, Nr. 3 Psychotherapeutengesetz -
PsychThG) 

- Ergotherapeuten 
- Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten 
- Sozialarbeiter, Sozialpädagogen 

Die Berufsbezeichnungen mit Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen orientieren sich an 
den gesetzlichen Vorgaben sowie an den Weiterbildungsordnungen der jeweiligen Landes-
psychotherapeutenkammern in der im jeweiligen Berichtsjahr gültigen Fassung.  

Unter „Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin“ sind nur Psychologi-
sche Psychotherapeuten und -therapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten und -therapeutinnen, die über eine von einer Landespsychotherapeutenkammer an-
erkannte abgeschlossene Zusatzweiterbildung in Klinischer Neuropsychologie verfügen, ein-
zutragen. Fachkundenachweise, andere Fort- und Weiterbildungskurse etc. sollen hier nicht 
abgebildet werden. Davon abweichende Qualifikationen (insbesondere ältere Berufsbe-
zeichnungen) sollen sinngemäß zugeordnet werden. 

Die Erfassung des psychologischen/psychotherapeutischen Personals erfolgt getrennt nach 
„stationäre Versorgung“ und „ambulante Versorgungsformen“. 

Zu jeder Berufsgruppe können Ergänzungen zur Konkretisierung gemacht werden. Diese 
Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Die hier ausgewiesene Gesamtzahl der psychologischen/psychotherapeutischen Vollkräfte 
muss der Summe der psychologischen/psychotherapeutischen Vollkräfte aller psychiatri-
schen/psychosomatischen Fachabteilungen (B-[X].11.3) entsprechen. 

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal 

Die entsprechenden Personalqualifikationen sind aus der Auswahlliste „spezielles therapeu-
tisches Personal“ (A-11.4) des Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen. Anzugeben ist jeweils die Anzahl in Vollkräften  im Jah-
resdurchschnitt. 

Unter A-11.4 ist das unter A-11.3 erfasste Personal ebenfalls zu zählen. 

Der Schwerpunkt soll dabei auf Berufsgruppen liegen, die direkt an der Therapie beteiligt 
sind.  

Zu jeder Berufsgruppe des therapeutischen Personals können Ergänzungen zur Konkretisie-
rung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leer-
zeichen) begrenzt. 

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung 

A-12.1 Qualitätsmanagement  

A-12.1.1 Verantwortliche Person 

Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 

Hier sind die Kontaktdaten der für das zentrale einrichtungsinterne Qualitätsmanagement 
verantwortlichen Person anzugeben [„Kontakt | Person lang“]. 
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A-12.1.2 Lenkungsgremium 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungs-
gremiums bzw. einer Steuergruppe gibt, die sich regelmäßig zum Thema austauscht.  

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja, 

- Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche 

Angabe als Freitext mit einer Zeichenbegrenzung von 300 Zeichen (einschließlich 
Leerzeichen) 

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

A-12.2 Klinisches Risikomanagement  

Klinisches Risikomanagement beschreibt die Strukturen, Prozesse, Instrumente und Aktivitä-
ten, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Krankenhaus unterstützen, medizinische / 
pflegerische / therapeutische Risiken bei der Patientenversorgung zu erkennen und zu be-
wältigen. In diesem Abschnitt sind entsprechend verantwortliche Personen, Instrumente so-
wie patienten- bzw. hygienebezogene Maßnahmen zu benennen. 

A-12.2.1 Verantwortliche Person 

Hier ist die für das klinische Risikomanagement verantwortliche Person anzugeben.  

Auswahloptionen: entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement; eigenständige Positi-
on für Risikomanagement; keine Person benannt 

Ist das Qualitätsmanagement gemäß Stellen- bzw. Aufgabenprofil auch für das klinische Ri-
sikomanagement verantwortlich, werden die Kontaktdaten durch die Software aus A-12.1.1 
übernommen. 

Handelt es sich um eine eigenständige Position, sind die entsprechenden Kontaktdaten an-
zugeben [„Kontakt | Person lang“]. 

A-12.2.2 Lenkungsgremium 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungs-
gremiums bzw. einer Steuergruppe gibt, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement 
austauscht. 

Auswahloptionen: ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement; ja – Arbeitsgruppe nur Risi-
komanagement; nein 

Wird „ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement“ ausgewählt, ist zusätzlich anzugeben: 

- Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche 

Angabe als Freitext mit einer Zeichenbegrenzung von 300 Zeichen (einschließlich 
Leerzeichen) 

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

Entspricht das Gremium dem des Qualitätsmanagements, werden die entsprechenden Da-
ten durch die Software aus A-12.1.2 übernommen. 
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A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen 

Die Angaben zu den Instrumenten und Maßnahmen des klinischen Risikomanagements sind 
aus der Auswahlliste [A-12.2.3] des Anhangs 2 zu übernehmen und – wo angegeben - um 
die jeweils aufgeführten verpflichtenden Zusatzangaben zu ergänzen. 

Grundlage der dort gelisteten Instrumente und Maßnahmen des klinischen Risikomanage-
ments sind anerkannte Expertenstandards bzw. Leitlinien und Handlungsempfehlungen von 
relevanten nationalen (z. B. Aktionsbündnis Patientensicherheit) oder internationalen Fach-
gesellschaften. Diese werden an die Besonderheiten der eigenen Organisation angepasst, 
schriftlich dokumentiert, an die beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommuniziert, 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

Die Umsetzung erfolgt in der Regel über Verfahrensbeschreibungen bzw. Standard Opera-
ting Procedures (SOP), die einzeln erstellt oder in einer übergreifenden, elektronischen oder 
papierbasierten QM- bzw. RM-Dokumentation zusammengefasst werden. Um die risikomi-
nimierenden Aktivitäten einer Einrichtung möglichst konkret abzubilden, gibt es die Möglich-
keit, diese entweder als einzelne Maßnahme oder als Bestandteil einer QM/RM-
Gesamtdokumentation anzugeben. Voraussetzung für die Angabe als Teil einer Gesamtdo-
kumentation ist die Auswahl „Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-
Dokumentation liegt vor“ mit der Angabe des Namens und letzten Aktualisierungsdatums. 
Diese Werte werden – wählt man bei den Zusatzangaben die Option „Teil der QM/RM-
Dokumentation“ - entsprechend durch die Software übertragen. 

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems 
Hier ist anzugeben, ob in der Einrichtung ein internes Fehlermeldesystem eingesetzt wird. 
Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet 

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; 
bei Bedarf; andere Frequenz 

- Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Patientensicherheit. Diese Angaben sind auf 500 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Weitere Angaben zum „Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems“ sind aus 
der gleichnamigen Auswahlliste [A-12.2.3.1] des Anhangs 2 zu übernehmen und – wo ange-
geben - um die dort aufgeführten verpflichtenden Zusatzangaben zu ergänzen. 

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen 

Hier ist anzugeben, ob das Krankenhaus zusätzlich zum internen Fehlermeldesystem auch 
ein einrichtungsübergreifendes (Critical Incident Reporting System/CIRS) nutzt. Einrich-
tungsübergreifend bedeutet die aktive Beteiligung an einem Fehlermeldesystem, in dem so-
wohl die anonymisierten Meldungen als auch die fachlichen Bewertungen öffentlich zugäng-
lich sind (Beispiel CIRSmedical). Dies kann geografisch und/oder fachlich organisiert sein. 

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem 
Auswahloptionen: ja; nein 
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Wenn ja,  

- Angabe des genutzten Systems gemäß Auswahlliste A-12.2.3.2 des Anhangs 2. 
Nimmt eine Einrichtung an verschiedenen (z. B. fachlich spezialisierten) Syste-
men teil, können mehrere angegeben werden. 

- Ist das eingesetzte System nicht in der Auswahlliste enthalten, kann es unter 
„Sonstiges“ frei angegeben werden. Diese Angaben sind auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob es ein Gremium gibt, das die gemeldeten Ereignisse re-
gelmäßig bewertet. 
Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Tagungsfrequenz des Gremiums  

Auswahloptionen: wöchentlich; monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei 
Bedarf; andere Frequenz 

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte  

A-12.3.1 Hygienepersonal 

Anzugeben ist hier die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gemäß den Vorgaben 
der einzelnen Krankenhaushygieneverordnungen der Bundesländer mit der Krankenhaushy-
giene und Infektionsprävention betraut sind. Dabei werden auch die landesspezifischen 
Übergangsvorschriften berücksichtigt. Bei der Veröffentlichung nach § 9 Qb-R ist auf Fol-
gendes hinzuweisen: „Gemäß § 23 Absatz 8 Nummer 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gelten 
bis einschließlich 31. Dezember 2016 Übergangsvorschriften zur Erfüllung der personellen 
Ausstattung mit Hygienefachkräften und Krankenhaushygienikern und zur Bestellung von 
hygienebeauftragten Ärzten.“ 

- Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen (Anzahl Personen) 

- Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen (Anzahl Personen) 

- Hygienefachkräfte (HFK) (Anzahl Personen) 

- Hygienebeauftragte in der Pflege (Anzahl Personen) 

Es ist jeweils die Gesamtzahl der Personen anzugeben, die von Seiten des Krankenhauses 
beauftragt sind. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an mehreren Standorten tätig sind, sind 
auch mehrfach anzugeben. Hier kann die Summe der einzelnen Standorte die Gesamtsum-
me übersteigen. 

Die Aufgaben des Hygienefachpersonals ergeben sich in der Regel direkt aus den einzelnen 
Krankenhaushygieneverordnungen der Bundesländer. Zur weiteren Orientierung dient die 
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) zu 
„Personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektio-
nen“ (Stand 2009).  

Bei Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung aufgrund einer landesspezifischen Über-
gangsvorschrift bzw. aufgrund eines in der Verordnung explizit formulierten Bestandsschut-
zes ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 
Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Darüber hinaus ist anzugeben, ob eine Hygienekommission eingerichtet wurde: 
Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  
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- Angabe des oder der Kommissionsvorsitzenden [„Kontakt | Person kurz“] 

- Tagungsfrequenz des Gremiums 

Auswahloptionen: monatlich; quartalsweise; halbjährlich; jährlich; bei Bedarf  

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene 

Hier ist anzugeben, welche hygienebezogenen Maßnahmen zur Risikoreduktion, zur Ver-
besserung der Patientensicherheit und zur Reduzierung von Infektionen im Krankenhaus 
ergriffen werden. Die Angaben beziehen sich dabei auf standortspezifische, fachabteilungs-
übergreifende Standards, die für den gesamten Standort des Berichts gelten. Diese Stan-
dards können gegebenenfalls durch fachabteilungsspezifische oder auch einzelne fachabtei-
lungsübergreifende Standards ergänzt werden.  Bei den einzelnen Maßnahmen ist nur dann 
„ja“ anzugeben, wenn die jeweiligen Standards mit den entsprechenden Dokumenten für alle 
betreffenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach verfügbar und ganzjährig in Kraft wa-
ren. In Entwicklung befindliche oder unterjährig in Kraft gesetzte Standards, Arbeitsanwei-
sungen oder hausinterne Leitlinien können nicht berücksichtigt werden. Dabei ist es uner-
heblich, ob das jeweilige Dokument elektronisch oder in gedruckter Form zur Verfügung 
steht. 

Der Ärztliche Direktor oder die Ärztliche Direktorin ist als Teil der Geschäftsführung anzuse-
hen. 

Die Maßnahmen im Einzelnen: 

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen 

1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor.  

Werden am Standort keine zentralen Venenkatheter eingesetzt, ist „trifft nicht zu“ anzu-
geben. 

Auswahloptionen: ja; nein; trifft nicht zu 

Wenn ja: 

Der Standard thematisiert insbesondere 

a) Hygienische Händedesinfektion 

b) Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hau-
tantiseptikum 

c) Beachtung der Einwirkzeit 

d) Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: 

- sterile Handschuhe 

- steriler Kittel 

- Kopfhaube 

- Mund-Nasen-Schutz 

- steriles Abdecktuch 

Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert. 

Auswahloptionen: ja; nein 
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2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venen-
verweilkathetern liegt vor. 

Auswahloptionen: ja; nein; trifft nicht zu 

Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  

Auswahloptionen: ja; nein 

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie 

Die Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie dürfen in einer gemeinsamen internen Leit-
linie geregelt sein. Als Orientierung können die Leitlinien der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften und insbesondere Kapitel 2.1 der S3-Leitlinie „Strategien zur Sicherung rationaler 
Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus“ (2013) der Paul-Ehrlich-Gesellschaft oder die Emp-
fehlungen einer Expertenkommission der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e. V. 
zur „Perioperative Antibiotika-Prophylaxe“ (2010) dienen. Aktualisierungen berücksichtigen 
neben der gültigen wissenschaftlichen Leitlinie die aktuelle Bewertung der auftretenden In-
fektionserreger (NI), des Antibiotikaverbrauchs und der Resistenzlage (siehe Infektions-
schutzgesetz und Länder-Hygieneverordnungen). 

Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor.  
Auswahloptionen: ja; nein 

Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst. 
Auswahloptionen: ja; nein 

Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die 
Hygienekommission autorisiert. 
Auswahloptionen: ja; nein 

Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor. 
Auswahloptionen: ja; nein; trifft nicht zu  

1. Der Standard thematisiert insbesondere:  

a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe 

b) Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keim-
spektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) 

c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe 

Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

2. Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder 
die Hygienekommission autorisiert. 

Auswahloptionen: ja; nein 

3. Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder 
operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder 
anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft. 

Auswahloptionen: ja; nein 

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden 

Der interne Standard zu Wundversorgung und Verbandwechsel soll sich sowohl auf chroni-
sche, als auch auf traumatische und postoperative Wunden erstrecken und die einrichtungs-
individuellen Besonderheiten berücksichtigen.  
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Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor. 
Wird am Standort keine Wundversorgung durchgeführt, ist „trifft nicht zu“ anzugeben.  

Auswahloptionen: ja; nein; trifft nicht zu 

Der interne Standard thematisiert insbesondere:  

a) Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem 
Verbandwechsel) 

b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Ar-
beitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) 

c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden 

d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage 

e) Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine 
postoperative Wundinfektion  

Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission 
oder die Hygienekommission autorisiert 

Auswahloptionen: ja; nein 

A-12.3.2.4 Händedesinfektion 

Hier ist der Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln in Millilitern pro Patiententag anzuge-
ben. 

Die Erhebung orientiert sich am Erhebungsprotokoll von HAND-KISS (www.nrz-
hygiene.de/surveillance/kiss/hand-kiss/).  

Als Patiententage zählen im DRG-System die Belegungstage auf den Stationen. Ein Patien-
tentag wird folgendermaßen definiert: Der Aufnahmetag zählt als 1. Patiententag; der Entlas-
sungstag wird nicht mehr gezählt. 

Als Surrogat der Verbrauchsmenge auf Station ist die während eines Jahres auf diese Stati-
on gelieferte, d.h. auf die Kostenstelle der Station verbuchte Menge an Händedesinfektions-
mittel anzugeben. Eine Inventur am Jahresende mit Bestimmung der Rest-Lagermenge auf 
Station ist nicht erforderlich. 

Als Intensivstation zählen alle Bereiche mit „Betten zur intensivmedizinischen Versorgung“. 
Zur Abgrenzung einer Station von Einzelbetten ist es erforderlich, dass eine eigene interne 
Kostenstelle für diesen Bereich geführt wird, die es u.a. erlaubt, die Bestell-/Liefermenge des 
Händedesinfektionsmittels aus der Abrechnung zu identifizieren.  

Knochenmarktransplantationsstationen werden den Intensivstationen zugeordnet. 

Aufwachbereiche/-stationen oder Intermediate Care Stationen (Stroke Unit, oder andere) 
zählen als Allgemeinstationen. 

Der Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde für das Berichtsjahr erhoben. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Wenn ja,  

- Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen 

Einheit: ml/Patiententag 

- Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen 
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Einheit: ml/Patiententag 

Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen. 
Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) 

Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besied-
lung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. 
durch die Flyer der MRSA-Netzwerke 
(www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html). 

Auswahloptionen: ja; nein 

Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und 
Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturier-
te Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten 
Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermei-
dung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). 

Auswahloptionen: ja; nein 

Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-
Empfehlungen. 

Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen. 

Auswahloptionen: ja; nein; teilweise 

Zusätzliche Angaben sind aus der Auswahlliste „Weitere Informationen zur Hygiene“ 
(A-12.3.2) des Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbe-
richt zu übernehmen. Soweit in der Auswahlliste vorgesehen, sind zusätzliche Angaben zur 
Durchführung der entsprechenden Maßnahme zu machen. Zusätzlich können zu jedem As-
pekt freiwillige Erläuterungen ergänzt werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 Zei-
chen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement 

Hier ist anzugeben, welche hygienebezogenen Maßnahmen zur Risikoreduktion/zur Verbes-
serung der Patientensicherheit/zur Reduzierung von Infektionen im Krankenhaus ergriffen 
werden.  

Die Angaben sind aus der Auswahlliste „Klinisches Risikomanagement – Instrumente und 
Maßnahmen" (A-12.2.3) des Anhangs 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den 
Qualitätsbericht zu übernehmen. Soweit in der Auswahlliste vorgesehen, sind zusätzliche 
Angaben zur Durchführung der entsprechenden Maßnahme zu machen. Zusätzlich können 
zu jedem Aspekt freiwillige Erläuterungen ergänzt werden. Diese Kommentare sind auf je-
weils 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement 

Hier erfolgen Angaben zum Lob- und Beschwerdemanagement:  

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. 

Auswahloptionen: ja; nein 
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Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanage-
ment (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwer-
deauswertung). 

Auswahloptionen: ja; nein 

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen 
sind schriftlich definiert. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben ist benannt. [Kontakt | Person lang] und Link zum Bericht (optional) 

Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkei-
ten und Aufgaben ist benannt. [Kontakt | Person lang] 

Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden 

Auswahloptionen: ja; nein 

Es werden regelmäßig Patientenbefragungen durchgeführt. 

Auswahloptionen: ja; nein   

Link zur Internetseite (optional) 

Es werden regelmäßig Einweiserbefragungen durchgeführt. 

Auswahloptionen: ja; nein 

Link zur Internetseite (optional) 

Zu jedem dieser Aspekte können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht wer-
den. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

A-13 Besondere apparative Ausstattung  

Hier erfolgt die Darstellung der besonderen Geräteausstattung der Einrichtung auf Basis der 
Auswahlliste „Besondere apparative Ausstattung“ (A-13) des Anhangs 2. Dort sind die ent-
sprechenden Geräte auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer und umgangssprachli-
chen Bezeichnung in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 

In der Auswahlliste ist jedes Gerät mit einem „X“ markiert, für das Angaben zur 24 h-
Notfallverfügbarkeit zu machen sind. Bei Auswahl eines solchen Gerätes ist die Zusatzanga-
be verpflichtend, ob es auch tatsächlich 24 h zur Verfügung steht (Ja/Nein).  

Der Schwerpunkt liegt auf Geräten, die nicht zur üblichen apparativen Ausstattung eines 
Krankenhauses gehören. Es können auch Geräte angegeben werden, die nicht vom Kran-
kenhaus betrieben werden, auf die das Krankenhaus aber ständigen Zugriff hat. In diesem 
Fall ist ein entsprechender Kommentar aufzunehmen. 

Zu jedem Gerät können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese 
Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Beispiel: 
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Nr.  Vorhandene Geräte  
(X=Zusatzangabe 
verpflichtend) 

Umgangs-
sprachliche Be-
zeichnung 

Zusatzangabe: 
24 h-Notfall-
verfügbarkeit 

Kommentar 

AA14 Gerät für Nierener-
satzverfahren (X) 

Gerät zur Blutreini-
gung bei Nierenver-
sagen (Dialyse) 

Ja/Nein  

AA26 Positronen-
emissionstomograph 
(PET)/PET-CT 

Schnittbildverfahren 
in der Nuklearmedi-
zin 

 in Kooperation mit 
niedergelassenem 
Radiolgen 
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B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen 

Die Organisationseinheiten/Fachabteilungen sind jeweils komplett gemäß nachfolgender 
Gliederung darzustellen und fortlaufend zu nummerieren. Die Darstellung nicht bettenfüh-
render Abteilungen ist ebenfalls möglich. Der Begriff „Organisationseinheit/Fachabteilung“ ist 
durch den entsprechenden krankenhausindividuellen Namen der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu ersetzen. 

Die Organisationseinheit/Fachabteilung ist anhand von Fachabteilungsschlüsseln gemäß 
§ 301 SGB V (a.F.) darzustellen. Zur Darstellung des tatsächlichen Fachspektrums der Or-
ganisationseinheit/Fachabteilung ist die Nennung mehrerer Fachabteilungsschlüssel nach 
§ 301 SGB V (a.F.) möglich.  

Pro Organisationseinheit/Fachabteilung ist mindestens ein Schlüssel nach § 301 
SGB V (a.F.) verpflichtend anzugeben. Mit der differenzierten Nutzung der 3. und 4. Stelle 
des Fachabteilungsschlüssels besteht die Möglichkeit, die medizinischen Schwerpunkte der 
Organisationseinheiten/Fachabteilungen auszuweisen. Ziel ist es, modernen Organisations-
formen im Krankenhaus Rechnung zu tragen und durch Zuordnung entsprechender Schlüs-
sel nach § 301 SGB V (a.F.) (unabhängig von den zu Abrechnungszwecken verwendeten 
Schlüsseln) das tatsächliche Leistungsspektrum der Organisationseinheit/Fachabteilung ab-
zubilden, um den Nutzern und Nutzerinnen einer Qualitätsberichtsdatenbank eine möglichst 
genaue Suche nach der gewünschten Abteilung zu ermöglichen. So ist auch die Angabe 
desselben spezifischen Schlüssels nach § 301 SGB V (a.F.) für mehrere Organisationsein-
heiten/Fachabteilungen eines Krankenhauses möglich. Wenn der Organisationsein-
heit/Fachabteilung kein spezifischer Schlüssel nach § 301 SGB V (a.F.) zu Abrechnungs-
zwecken zugeordnet wurde, ist als Schlüssel 3700 „Sonstige Fachabteilung“ oder ein dem 
Fachspektrum der Organisationseinheit/Fachabteilung entsprechender Schlüssel nach § 301 
SGB V (a.F.) anzugeben. 

B-[X].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung 

Fachabteilungsschlüssel (mindestens ein Schlüssel / vierstellig) 

Name des Chefarztes oder der Chefärztin [„Kontakt | Person lang“] und [„Kontakt | Zugang“] 

Art der Organisationseinheit/Fachabteilung  

Auswahloptionen: 

- Hauptabteilung 
- Belegabteilung 
- Gemischte Haupt- und Belegabteilung 
- Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit 

B-[X].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen 

Hier ist verpflichtend anzugeben, ob sich das Krankenhaus bei der Vereinbarung von Verträ-
gen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die 
Empfehlungen der DKG vom 17. September 2014 nach § 136a SGB V (a.F.) hält.  

Auswahloptionen: ja; nein; keine Vereinbarung geschlossen 

Bei „nein“ sind die Leistungen, Leistungskomplexe oder Leistungsaggregationen oder Case-
Mix-Volumina, für die leistungsbezogene Zielvereinbarungen getroffen wurden, als Freitext 
allgemeinverständlich anzugeben. 
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Wichtig ist vor allem die Angabe von Operationen/Eingriffen oder Leistungen, für die finanzi-
elle Anreize vereinbart wurden, da diese die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen 
beeinflussen können. 

Zu jeder leistungsbezogenen Zielvereinbarung können ergänzende Angaben zur Konkretisie-
rung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 500 Zeichen (einschließlich Leer-
zeichen) begrenzt. 

B-[X].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 

An dieser Stelle sind die fachabteilungsbezogenen medizinischen Leistungsangebote der 
jeweiligen Organisationseinheit/Fachabteilung darzustellen. Hierzu sind aus der Auswahlliste 
B-[X].3 in Anhang 2 die zutreffenden medizinischen Leistungsangebote auszuwählen und mit 
der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Dabei können die Nummern 
für „Sonstiges“ (z. B. VR00) mehrfach angegeben werden, um zusätzliche fachabteilungsbe-
zogene medizinische Leistungsangebote darzustellen. 

Zu jedem Versorgungsschwerpunkt können ergänzende Angaben zur Konkretisierung ge-
macht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) 
begrenzt. 

Die Gliederung der Auswahlliste in Fachgebiete dient ausschließlich der besseren Übersicht-
lichkeit. Eine Organisationseinheit/Fachabteilung kann hier aus allen Fachgebieten, d. h. aus 
der gesamten Auswahlliste zu B-[X].3, ihre individuellen Versorgungsschwerpunkte auswäh-
len. 

B-[X].4  Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationsein-
heit/Fachabteilung 

Angaben zur Barrierefreiheit können entweder für das gesamte Krankenhaus (allgemein) 
oder spezifisch für eine Organisationseinheit bzw. Fachabteilung (fachabteilungsbezogen) 
gemacht werden. Hier sind nur die Elemente anzugeben, die nicht bereits unter A-7 für das 
gesamte Krankenhaus dargestellt wurden. Das bedeutet, die Elemente der Barrierefreiheit, 
die schon unter A-7 angegeben werden, dürfen nicht unter B-[X].4 wiederholt werden. 

Die fachabteilungsspezifischen Angaben sind aus der Auswahlliste zu A-7/B-[X].4 im An-
hang 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 

Zu jedem Aspekt der Barrierefreiheit können ergänzende Angaben zur Konkretisierung ge-
macht werden. Diese Kommentare sind auf jeweils 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) 
begrenzt. 

B-[X].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung 

Angegeben werden müssen: 

a) Vollstationäre Fallzahl  

b) Teilstationäre Fallzahl 

Teilstationäre Fälle werden nicht in die Fallzahl der vollstationären Fälle eingerechnet, wer-
den aber gesondert dargestellt. Die Regelung zur Fallzählung basiert auf den gesetzlichen 
Vorgaben und den Bundesvereinbarungen zu den Abrechnungsbestimmungen.  
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Zählung der voll- und teilstationären Fälle:  
Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des 
KHEntgG fallen, richtet sich die Fallzählung der voll- und teilstationären Fälle nach § 8 der 
FPV des jeweiligen Berichtsjahres.  

Entsprechend den Abrechnungsbestimmungen in § 8 FPV des jeweiligen Berichtsjahres 
zählt jede abgerechnete vollstationäre DRG-Fallpauschale im Jahr der Entlassung als ein 
Fall. Bei der Wiederaufnahme oder Rückverlegung in dasselbe Krankenhaus ist hier jeweils 
nur die Fallpauschale zu zählen, die nach der Neueinstufung für die zusammengefassten 
Krankenhausaufenthalte abgerechnet wird. Bei internen Verlegungen in verschiedene Orga-
nisationseinheiten/Fachabteilungen bzw. der bei der Teilnahme an der medizinischen Ver-
sorgung durch nicht-bettenführende Abteilungen wird der Fall derjenigen Fachabteilung zu-
geordnet, aus der der Patient oder die Patientin nach extern entlassen/verlegt wird. 

Für Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche im Anwendungsbereich der BPflV, die nicht 
das PEPP-System nach § 17d KHG, sondern die BPflV mit Stand vom 31. Dezember 2012 
(BPflV a. F.) anwenden, richtet sich die Fallzählung nach der Fußnote 11 zur Leistungs- und 
Kalkulationsaufstellung (Anhang 2 der Anlage 1 zu § 17 Absatz 4 BPflV a. F.). Für Kranken-
häuser bzw. Krankenhausbereiche, die das PEPP-System anwenden, richtet sich die Fall-
zählung nach § 1 Absatz 5 der Vereinbarung über die PEPPV des jeweiligen Berichtsjahres. 

Nach § 3 Absatz 3 PEPPV haben Krankenhäuser, die dem Geltungsbereich der BPflV und 
dem Geltungsbereich des KHEntgG unterliegen, bei internen Verlegungen zwischen den 
Geltungsbereichen eine getrennte Abrechnung der Fälle vorzunehmen und sie damit jeweils 
als eigenständige Fälle zu zählen. 

B-[X].6 Hauptdiagnosen nach ICD 

Hier sind alle Hauptdiagnosen nach ICD-10 mit der jeweiligen Fallzahl anzugeben.  

Für Krankenhausbereiche, die unter den Anwendungsbereich des KHEntgG fallen, sind die 
Hauptdiagnosen gemäß ICD-10-GM nach den Deutschen Kodierrichtlinien anzugeben. Im 
BPflV-Bereich ist die Hauptdiagnose diejenige, die bei der Abrechnung eines Falles angege-
ben wurde. Es sind hier nur vollstationäre Fälle zu berücksichtigen. Die Hauptdiagnose eines 
Falles ist von der Organisationseinheit/Fachabteilung anzugeben, die den Fall gemäß der 
Zuordnung der Fallzahlen unter B-[X].5 zählt. 

Alle ICD-Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind vierstellig (z. B. G20.2) und mit 
Fallzahl (Zahl > 0) anzugeben. Es ist die jeweils für das Berichtsjahr aktuelle amtliche ICD-
10-GM-Version zu verwenden. 

B-[X].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS 

Hier sind alle durchgeführten Prozeduren mit ihrer jeweiligen OPS-Ziffer anzugeben. Zu je-
der Prozedur ist darzustellen, wie häufig sie im Berichtsjahr durchgeführt wurde. Alle OPS-
Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind endstellig (z. B. 5-877.2) anzugeben. 

Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeuti-
sche Organisationseinheiten/Fachabteilungen ist die OPS-Darstellung freiwillig. 

Es ist der jeweils für das Berichtsjahr aktuelle amtliche OPS-Katalog zu verwenden. 

Die Häufigkeit einer OPS-Ziffer in einer Fachabteilung ergibt sich daraus, wie oft die entspre-
chende Prozedur von der Fachabteilung im Berichtsjahr erbracht wurde. Die OPS-Zählung 
erfolgt demnach immer bei der Fachabteilung, die die Leistung erbracht hat. Dieses Verfah-
ren dient dazu, das tatsächliche Leistungsgeschehen der Fachabteilung möglichst realistisch 
abzubilden. 
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Es werden nur die OPS-Ziffern der voll- und teilstationären Fälle berücksichtigt, die auch 
unter A-10 gezählt werden. OPS-Ziffern, die im Zusammenhang mit ambulanten Behandlun-
gen erfasst wurden, sind hier nicht anzugeben. Verbringungsleistungen sind nicht vom be-
auftragenden Krankenhaus darzustellen, da sie nicht von diesem unmittelbar durchgeführt 
wurden. Im Qualitätsbericht des beauftragten Krankenhauses hingegen können sie an ent-
sprechender Stelle aufgenommen werden. 

B-[X].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 

Hier können grundsätzlich alle ambulanten ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten unabhängig 
von der gesetzlichen oder vertraglichen Grundlage und der Art der Abrechnung dargestellt 
werden. Die entsprechenden Ambulanzarten sind aus der Auswahlliste „Ambulante Behand-
lungsmöglichkeiten“ zu B-[X].8 im Anhang 2 auszuwählen und mit der jeweiligen Nummer in 
den Qualitätsbericht zu übernehmen. Neben der Fach- bzw. Vertragsbezeichnung kann eine 
kurze alltagssprachliche Bezeichnung der Ambulanz angegeben werden (z. B. Diabetes-
Ambulanz oder Schrittmacher-Ambulanz). 

Die jeweils ambulant angebotenen Leistungen sind aus der Auswahlliste für die fachabtei-
lungsbezogenen medizinischen Leistungsangebote zu B-[X].3 in Anhang 2 auszuwählen und 
mit der entsprechenden Nummer in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Die Hinweise zu 
B-[X].3 gelten entsprechend.  

Abweichend davon sind die angebotenen Leistungen für die Ambulanzart AM06 „Bestim-
mung zur ambulanten Behandlung nach § 116b SGB V“ aus dem entsprechenden Abschnitt 
der Auswahlliste „Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V“ zu B-[X].8 in Anhang 2 auszu-
wählen und mit den jeweiligen Nummern anzugeben. 

Zu jeder Ambulanzart können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. 
Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Sofern angebotene Leistungen nicht für alle Patienten und Patientinnen zugänglich sind 
(z. B. Verträge mit einzelnen Krankenkassen), sollte ein entsprechender Hinweis aufgenom-
men werden. Krankenhausinterne Konsilleistungen sind hier nicht anzugeben.  

Beispiel: 

Num-
mer  

Art der Ambulanz Bezeich-
nung 

Nr. der 
Leistung 

Angebotene 
Leistungen 

Kommentar 

AM04 Ermächtigung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116 SGB V (a.F.) 
bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-
ZV (besondere Untersu-
chungs- und Behand-
lungsmethoden oder 
Kenntnisse von Kranken-
hausärzten und Kranken-
hausärztinnen) 

Diabetes-
Ambulanz 

VI10 Diagnostik und 
Therapie von 
endokrinen  
Ernährungs- und 
Stoffwechsel-
krankheiten 

z. B. Diabetes, 
Schilddrüse 

… … 

AM04 Ermächtigung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116 SGB V (a.F.) 
bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-
ZV (besondere Untersu-

Schritt-
macher-
Ambulanz 

VI03 Diagnostik und 
Therapie von 
sonstigen  
Formen der 
Herzkrankheit 
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chungs- und Behand-
lungsmethoden oder 
Kenntnisse von Kranken-
hausärzten und Kranken-
hausärztinnen) 

… … 

AM06 Bestimmung zur  
ambulanten Behandlung 
nach § 116b SGB V (a.F.) 

 LK03 Diagnostik und 
Versorgung von 
Patienten und 
Patientinnen mit 
Mukoviszidose 

 

… … … … …  

Ambulante Operationen sind im Kapitel B-[X].9 darzustellen. 

B-[X].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.) 

Hier ist die Anzahl der ambulanten Operationen mit der jeweiligen OPS-Ziffer anzugeben. 
Alle OPS-Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind endstellig (z. B. 5-877.2) anzu-
geben. 

Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeu-
tische Fachabteilungen/Krankenhäuser ist die OPS-Darstellung freiwillig. 

Die Häufigkeit der jeweiligen OPS-Ziffer in der jeweiligen Fachabteilung ergibt sich daraus, 
wie oft die jeweilige Prozedur von der Fachabteilung im Berichtsjahr erbracht wurde. Die 
OPS-Zählung erfolgt demnach immer in der Fachabteilung, von der die Leistung erbracht 
wurde. Dieses Verfahren dient dazu, das tatsächliche Leistungsgeschehen der Fachabtei-
lung möglichst realistisch abzubilden. 

Die OPS-Prozeduren sind gemäß der jeweils für das Berichtsjahr geltenden Fassung des 
Katalogs ambulant durchführbarer Operationen (der Anlage des Vertrags nach § 115b Ab-
satz 1 SGB V (a.F.) – Ambulantes Operieren und stationsersetzende Eingriffe im Kranken-
haus (AOP-Vertrag)) anzugeben. Berücksichtigt werden hier nur die OPS-Ziffern, die in Ab-
schnitt 1 und 2 des Katalogs ambulant durchführbarer Operationen (der Anlage des AOP-
Vertrags) aufgeführt sind.  

Die Leistungen des Abschnitts 3 des Katalogs (ohne OPS-Zuordnung) können unter B-[X].8 
dargestellt werden. 

B-[X].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  

Hier soll angegeben werden, ob es in der Organisationseinheit/Fachabteilung eine Zulas-
sung zum D-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft gibt.  

Auswahloptionen: ja; nein  

Wenn ja ist anzugeben, ob  

- es einen Arzt oder eine Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung gibt und/oder 
- eine stationäre BG-Zulassung vorliegt. 

B-[X].11 Personelle Ausstattung 

Hier gibt das Krankenhaus die personelle Ausstattung der jeweiligen Organisationsein-
heit/Fachabteilung als Vollkräfte umgerechnet auf den Jahresdurchschnitt an.  

Grundsätzlich folgt die Berechnung des Personals in den Berichtsteilen A und B den nach-
folgenden Regeln.  
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Die Gesamtzahl der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt ergibt sich aus der Summe der auf die 
volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Teilzeitkräfte, der kurzfristig oder geringfügig be-
schäftigten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und der Beschäftigten, die im gesamten Jahr 
bei voller tariflicher Arbeitszeit eingesetzt waren. Überstunden und Bereitschaftsdienste wer-
den nicht in die Berechnung mit einbezogen. 

Es wird nur das Personal, welches in der Patientenversorgung tätig ist, gezählt. Dazu gehö-
ren neben dem ärztlichen, pflegerischen und psychologischen/psychotherapeutischen Per-
sonal insbesondere der medizinisch-technische Dienst und der Funktionsdienst. Nicht dazu 
gehören Personen, die ausschließlich administrativ und organisatorisch tätig sind und nicht 
unmittelbar oder mittelbar in die Diagnostik und Therapie der im Krankenhaus behandelten 
Patientinnen und Patienten eingebunden sind und nicht mit der Heilbehandlung und Be-
kämpfung von Krankheiten praktisch befasst sind. Darunter fallen z. B. das Personal in der 
Verwaltung, Wirtschafts- und Versorgungsdienst und technischer Dienst. 

Es werden nur besetzte Stellen gezählt. Tätigkeitsunterbrechungen von mehr als sechs Wo-
chen im Berichtsjahr durch z. B. Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit u.Ä. werden nicht einbe-
rechnet. 

Die maßgeblichen wöchentlichen tariflichen Arbeitszeiten für das in der Patientenversorgung 
tätige Personal (ärztliches und Pflegepersonal) werden nachrichtlich angegeben. 

Die Kosten für nicht fest angestelltes Personal werden in durchschnittlich eingesetztes Per-
sonal umgerechnet und gesondert ausgewiesen. Sie werden nach den gleichen Regeln wie 
die hauptamtlichen Ärzte und Ärztinnen in Vollkräfte im Jahresdurchschnitt umgerechnet. 
Nichthauptamtliche Ärzte und Ärztinnen (Beleg- und Konsiliarärzte) sind nicht einzubeziehen. 
Analog werden das nicht fest angestellte Pflegepersonal und sonstige Personalzahlen nicht 
fest angestellter Personen umgerechnet.  

Berufsgruppen, wie Belegärzte und Beleghebammen, für die kein Zeitäquivalent in Vollkräf-
ten errechnet wird, werden als Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres 
gezählt. 

Personal aus einem Personal-Pool, welches fachabteilungs- und oder stationsübergreifend 
eingesetzt wird, und weiteres Personal, wie z.B. aus Intensivstationen, Ambulanzen, OP-
Personal, Funktionspersonal, Radiologie etc., welches nicht eindeutig einer Fachabteilung 
zugeordnet ist oder zugeordnet werden kann, wird ausschließlich im A-Teil ausgewiesen.  

Die Erfassung des Personals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ und „ambulante 
Versorgungsformen“. 

Ambulanzpersonal wird, sofern es eindeutig einer Fachabteilung zugeordnet werden kann, 
bei dieser gezählt.  

B-[X].11.1 Ärzte und Ärztinnen 

Hier ist nur das ärztliche Personal zu erfassen, das dieser Abteilung zugeordnet werden 
kann. Ärztliches Personal, welches nicht eindeutig einer Fachabteilung zugeordnet ist oder 
zugeordnet werden kann, ist in A-11.1 Ärzte und Ärztinnen unter A-11.1 „Anzahl Vollkräfte, 
die keiner Fachabteilung zugeordnet sind“ zu erfassen. Die Gesamtzahl der ärztlichen Voll-
kräfte des Krankenhauses muss der Anzahl der ärztlichen Vollkräfte aller Organisationsein-
heiten/Fachabteilungen (B-[X].11.1) addiert mit der Anzahl ärztlicher Vollkräfte, die keiner 
Fachabteilung zuzuordnen sind, entsprechen. Es ist sicherzustellen, dass das jeweilige ärzt-
liche Personal nur einmal gezählt wird. 

Anzugeben ist die Zahl der: 

- Ärzte und Ärztinnen insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften 
- davon Fachärzte und Fachärztinnen in Vollkräften 
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- Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 
31. Dezember des Berichtsjahres 

Belegärzte und Belegärztinnen sind für jede Organisationseinheit/Fachabteilung anzugeben, 
in der sie tätig sind.  

Die Erfassung des ärztlichen Personals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ und 
„ambulante Versorgungsformen“. 

Zu jeder Angabe können Konkretisierungen vorgenommen werden. Diese Kommentare sind 
jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt.  

Darüber hinaus ist das Verhältnis der unter B-[X].5 angegebenen vollstationären Fallzahl der 
Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Vollkräften bzw. Personen anzugeben. 

Zu jeder Angabe können Ergänzungen zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kom-
mentare sind auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung 
Unter „Ärztliche Fachexpertise der Abteilung“ sollen die Facharztqualifikationen und Zusatz-
Weiterbildungen gemäß den Auswahllisten zu B-[X].11.1 in Anhang 2 angegeben werden. 
Die vorliegenden Facharztqualifikationen und Zusatz-Weiterbildungen sind aus diesen Listen 
auszuwählen und mit ihren Nummern in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Es soll hier 
nicht die Anzahl der Qualifikationen, sondern nur deren Vorliegen in der Abteilung (als Ex-
pertise) angegeben werden.  

Die Schlüssel in der Auswahlliste orientieren sich an der Musterweiterbildungsordnung der 
Bundesärztekammer (MWBO in der im jeweiligen Berichtsjahr gültigen Fassung) und bilden 
die „offiziellen“ Facharztbezeichnungen mit Schwerpunkten und die derzeit gültigen Zusatz-
Weiterbildungen ab. Fachkundenachweise, Weiterbildungskurse etc. sollen hier nicht abge-
bildet werden. Davon abweichende Qualifikationen (insbesondere ältere Facharztbezeich-
nungen) sollen sinngemäß zugeordnet werden.  

Beispiele:  

- Facharzt oder Fachärztin für Nervenheilkunde ist Facharzt oder Fachärztin für 
Neurologie und Psychiatrie = AQ42 + AQ51.  

- Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin ist Facharzt oder Fachärztin für An-
ästhesiologie und Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin = AQ01 + ZF15 

Zu jeder Facharztbezeichnung bzw. Zusatz-Weiterbildung können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 

B-[X].11.2 Pflegepersonal 

Hier ist nur das Pflegepersonal zu erfassen, das dieser Abteilung zugeordnet werden kann. 
Pool-Personal, welches fachabteilungs- und oder stationsübergreifend eingesetzt wird und 
weiteres Personal, wie z. B. aus Intensivstationen, Ambulanzen, OP-Personal, Funktionsper-
sonal, Radiologie etc., sofern es nicht eindeutig einer Fachabteilung zugeordnet ist oder zu-
geordnet werden kann, ist in A-11.2 Pflegepersonal unter A-11.2 Pflegepersonal „Anzahl 
Vollkräfte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind“ zu erfassen. Die Gesamtzahl der pfle-
gerischen Vollkräfte des Krankenhauses muss der Anzahl der pflegerischen Vollkräfte aller 
Organisationseinheiten/Fachabteilungen (B-[X].11.2) addiert mit der Anzahl pflegerischer 
Vollkräfte, die keiner Fachabteilung zuzuordnen sind, entsprechen. 

Die pflegerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur einmal mit ihrer jeweils höchsten 
Qualifikation zu erfassen. Es ist sicherzustellen, dass jede Vollkraft nur einmal gezählt wird. 
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Anzugeben ist die Zahl der: 

- Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

- Altenpfleger und Altenpflegerinnen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 
- Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen (Ausbildungsdauer 2 Jahre) in Voll-

kräften 
- Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen (Ausbildungsdauer 1 Jahr) in 

Vollkräften 
- Pflegehelfer und Pflegehelferinnen (Ausbildungsdauer ab 200 Std. Basiskurs) in 

Vollkräften 
- Entbindungspfleger und Hebammen (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften   
- Beleghebammen und –entbindungspfleger in Personen zum Stichtag 31. Dezem-

ber des Berichtsjahres 
- Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen 

(Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften  
- Medizinische Fachangestellte (Ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften 

Darüber hinaus ist das Verhältnis der unter B-[X].5 angegebenen vollstationären Fallzahl der 
Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Vollkräften bzw. Personen anzugeben.  

Die Erfassung des pflegerischen Personals erfolgt getrennt nach „stationäre Versorgung“ 
und „ambulante Versorgungsformen“. 

Sofern der Organisationseinheit/Fachabteilung Auszubildende der Gesundheits- und Kran-
kenpflege und Krankenpflegehilfe zugeordnet sind, werden diese nicht in die Anzahl der 
Vollkräfte eingerechnet. Sie können zusätzlich zur jeweiligen Berufsgruppe angegeben wer-
den. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

Fachweiterbildungen und Zusatzqualifikationen können unter „Pflegerische Fachexpertise 
der Abteilung“ angegeben werden. 

Bei der Darstellung des Pflegepersonals ist nur das in den Organisations-
einheiten/Fachabteilungen eingesetzte Pflegepersonal, d. h. nicht die Mitglieder der Pflege-
dienstleitung, der Verwaltung, des Qualitätsmanagements oder der innerbetrieblichen Kran-
kentransporte zu berücksichtigen. Bei einer interdisziplinär belegten Station, d. h. einer Stati-
on, auf der Patienten oder Patientinnen mehrerer Organisationseinheiten bzw. Fachabteilun-
gen liegen (z. B. interdisziplinäre Intensivstation) und die nicht als eigene Organisationsein-
heit/Fachabteilung dargestellt wird, erfolgt die Darstellung des Personals anteilsmäßig bezo-
gen auf die jeweilige Organisationseinheit bzw. Fachabteilung. Pflegerisches Personal, das 
in der direkten Patientenversorgung tätig ist, jedoch in keiner eigenen Organisationsein-
heit/Fachabteilung dargestellt wird (z. B. „OP-Personal“ oder „Personal der Radiologie“), 
kann einer passenden Fachabteilung zugeordnet oder in A-11.2 eingetragen werden. Das 
Personal aus Organisationseinheiten bzw. Fachabteilungen kooperierender Krankenhäuser 
ist nicht auszuweisen. 

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung 
Unter „Pflegerische Fachexpertise der Abteilung“ sollen die pflegebezogenen anerkannten 
Fachweiterbildungen/zusätzlichen akademischen Abschlüsse und Zusatzqualifikationen, die 
auf einer pflegerischen Ausbildung beruhen, gemäß den Auswahllisten B-[X].11.2 in An-
hang 2 angegeben werden. Die vorliegenden Fachweiterbildungen/zusätzlichen akademi-
schen Abschlüsse und Zusatz-Qualifikationen sind aus diesen Listen auszuwählen und mit 
ihren Nummern in den Qualitätsbericht zu übernehmen. 
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Es soll hier nicht die Anzahl der Qualifikationen, sondern nur deren Vorliegen in der Abtei-
lung (als Expertise) angegeben werden. 

Zu jeder Fachweiterbildung/jedem zusätzlichen akademischen Abschluss bzw. Zusatzqualifi-
kation können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommenta-
re sind jeweils auf 300 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt. 

B-[X].11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen 
für Psychiatrie und Psychosomatik 

Für alle psychiatrischen und psychosomatischen Fachabteilungen ist das therapeutische 
Personal als Vollkräfte im Jahresdurchschnitt anzugeben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sind nur einmal entsprechend ihrer jeweils höchsten Qualifikation zuzuordnen. 

Anzugeben ist die Zahl der: 

- Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen in Vollkräften 
- Klinische Neuropsychologen und Klinische Neuropsychologinnen in Vollkräften 
- Psychologische Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeutinnen in 

Vollkräften 
- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutinnen in Vollkräften 
- Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung während der prakti-

schen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 PsychThG) in Vollkräften 
- Ergotherapeuten in Vollkräften 
- Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten in Vollkräften 
- Sozialarbeiter, Sozialpädagogen in Vollkräften 

Die Erfassung des psychologischen/psychotherapeutischen Personals erfolgt getrennt nach 
„stationäre Versorgung“ und „ambulante Versorgungsformen“. 

Für jede Kategorie sind die Anzahl der Vollkräfte und das Verhältnis von der unter B-[X].5 
angegebenen vollstationären Fallzahl der Organisationseinheit/Fachabteilung) zu den Voll-
kräften anzugeben.  

Die Berufsbezeichnungen mit Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen orientieren sich an 
den gesetzlichen Vorgaben sowie an den Weiterbildungsordnungen der jeweiligen Landes-
psychotherapeutenkammern in der im jeweiligen Berichtsjahr gültigen Fassung.  

Unter „Klinischer Neuropsychologe und Klinische Neuropsychologin“ sind nur Psychologi-
sche Psychotherapeuten und -therapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten und -therapeutinnen, die über eine von einer Landespsychotherapeutenkammer an-
erkannte abgeschlossene Zusatzweiterbildung in Klinischer Neuropsychologie verfügen, ein-
zutragen. Fachkundenachweise, andere Fort- und Weiterbildungskurse etc. sollen hier nicht 
abgebildet werden. Davon abweichende Qualifikationen (insbesondere ältere Berufsbe-
zeichnungen) sollen sinngemäß zugeordnet werden.  

Zu jeder Berufsgruppe des therapeutischen Personals können ergänzende Angaben zur 
Konkretisierung gemacht werden. Diese Kommentare sind jeweils auf 300 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) begrenzt. 
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„Qualitätsindikator“: Hier ist die Indikator-ID und bei Veröffentlichungen die allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators aus den 
Tabellen in Anhang 3 zu übernehmen. 

„Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus“: Hier sind alle zum Berichtsjahr verfügbaren Indikatoren mit Bezug zu Infektionen im Kran-
kenhaus als solche zu kennzeichnen. 

„Empirisch-statistische Bewertung“: Hier ist die „Statistische Einstufung (Empirie)“ aus dem „Bericht zur Prüfung und Bewertung der Indikatoren 
der externen stationären Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung“ des Institutes 
nach § 137a SGB V anzugeben. Dieser wird von dem Institut nach § 137a SGB V jährlich zum 31. März für das Berichtsjahr dem G-BA vorgelegt. 

„Einheit“: Hier ist die Einheit des Qualitätsindikators anzugeben. Bei Veröffentlichung soll sie den Werten aus „Rechnerisches Ergebnis“, „Vertrau-
ensbereich (Krankenhaus)“, „Bundesergebnis“, „Vertrauensbereich (Bundesergebnis)“, „Referenzbereich“ zugeordnet werden. 

„Rechnerisches Ergebnis“: Hier ist das Ergebnis des Krankenhauses für diesen Qualitätsindikator anzugeben. Sofern die Anforderungen zum Da-
tenschutz erfüllt sind, erfolgt die Angabe entsprechend den Vorgaben zum Datenschutz. 

„Vertrauensbereich (Krankenhaus)“: Hier ist der 95 %-Vertrauensbereich des Ergebnisses des Krankenhauses für diesen Qualitätsindikator anzu-
geben. Sofern die Anforderungen zum Datenschutz erfüllt sind, erfolgt die Angabe entsprechend den Vorgaben zum Datenschutz. 

„Entwicklung Rechnerisches Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr“: Hier ist anzugeben, ob sich das Ergebnis statistisch signifikant gegenüber 
dem Ergebnis des vorherigen Berichtsjahres „verbessert“ oder „verschlechtert“ hat, ob es „unverändert“ oder „eingeschränkt/nicht vergleichbar“ ist. 
Ein statistisch signifikanter Unterschied liegt vor, wenn sich die Vertrauensbereiche der jeweiligen Ergebnisse nicht überschneiden. Zur Berech-
nung der Vertrauensbereiche sind die bundeseinheitlichen Rechenregeln der externen stationären Qualitätssicherung gemäß § 8 QSKH-RL zu 
verwenden. Das Ergebnis ist „eingeschränkt/nicht vergleichbar“ mit dem Vorjahr, wenn im Vorjahr kein Ergebnis vorlag oder der Indikator laut dem 
Dokument „Beschreibung der Qualitätsindikatoren“ (dort im Anhang „Historie der Qualitätsindikatoren") unter www.sqg.de als „eingeschränkt ver-
gleichbar“ mit dem Vorjahr eingestuft ist. 

„Qualitative Bewertung durch die beauftragten Stellen im Berichtsjahr“: Hier ist die Bewertung des Strukturierten Dialogs ebenso wie die nicht vor-
gesehene Bewertung (Kategorie N) verpflichtend darzustellen. Aus der folgenden Liste sind die zutreffenden Kombinationen aus der Kategorie der 
Einstufung und aus der Begründung einzutragen (z. B. Bewertung nicht vorgesehen - Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert -> 
N02) 

Kategorie Einstufung Ziffer Begründung 

N Bewertung nicht vorgesehen 

01 Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind 

02 Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

R Ergebnis liegt im Referenzbereich 10 Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich 
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H Einrichtung auf rechnerisch  
auffälliges Ergebnis hingewiesen 

20 Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zur Analyse der rechneri-
schen Auffälligkeit 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

U Bewertung nach Strukturiertem 
Dialog als qualitativ unauffällig 

31 Besondere klinische Situation 

32 Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle 

33 Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme) 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

A Bewertung nach Strukturiertem 
Dialog als qualitativ auffällig 

41 Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel 

42 Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

D Bewertung nicht möglich wegen 
fehlerhafter Dokumentation 

50 Unvollzählige oder falsche Dokumentation 

51 Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

S Sonstiges 

90 Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierten Dialog 

91 Strukturierter Dialog noch nicht abgeschlossen 

99 Sonstiges (im Kommentar erläutert) 

„Qualitative Bewertung im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr“: Hier ist anzugeben, ob die qualitative Bewertung eines Qualitätsindikators mit 
oder ohne Auslösung eines Strukturierten Dialogs im Vergleich zum letzten Qualitätsbericht „verbessert“, „unverändert“, „verschlechtert“ oder „ein-
geschränkt/nicht vergleichbar“ ist.  
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Die Einordnung erfolgt auf Basis folgender Matrix: 

  Bewertung Erfassungsjahr gemäß QSKH-RL 

 Kategorien N R H U A D S 

B
ew

er
tu

ng
 V

or
ja

hr
 

N 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

R 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

unverändert  
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

unverändert verschlechtert verschlechtert 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

H 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

U 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

unverändert 
einge-
schränkt/nicht 
vergleichbar 

unverändert verschlechtert 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

A 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

verbessert 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

verbessert unverändert 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

D 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

verbessert 
einge-
schränkt/nicht 
vergleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

unverändert 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

S 
eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

eingeschränkt/ 
nicht ver-
gleichbar 

Lesebeispiel: Wenn eine auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragte Stelle das Indikatorergebnis eines Krankenhauses wegen fehlerhafter 
Dokumentation im Vorjahr als „D“ einstuft und im Berichtsjahr wegen qualitativer Auffälligkeiten als „A“, dann ist die Bewertung dieses Quali-
tätsindikators  „eingeschränkt/nicht vergleichbar“. 

„Bundesergebnis“: Hier ist das Ergebnis auf Bundesebene anzugeben. 

„Vertrauensbereich (Bundesergebnis)“: Hier ist der 95 %-Vertrauensbereich des bundesweiten Ergebnisses anzugeben. 

„Referenzbereich“: Hier ist der bundesweite Referenzbereich für diesen Qualitätsindikator anzugeben. 
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Für Qualitätsindikatoren, bei denen die Bewertung durch den Strukturierten Dialog noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für 
den Vergleich noch nicht geeignet sind, ist eine Veröffentlichung der Ergebnisse an dieser Stelle ausgeschlossen, um Fehlinterpretationen und 
Falschinformationen zu vermeiden. 

Tabelle A: siehe Anhang 3 

Tabelle B: siehe Anhang 3 

Tabelle C: siehe Anhang 3 
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Zusätzlich ist dazu anzugeben, seit wann Ausnahmetatbestände bestehen und mit welchen 
ergänzenden Maßnahmen gemäß § 6 der Regelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 SGB V (a.F.) die Versorgungsqualität sichergestellt wird. Diese Kommentare sind je-
weils auf 500 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt.  

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 SGB V (a.F.) 

An dieser Stelle ist die Umsetzung von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V (a.F.) darzustellen. Die 
Einhaltung der in den Richtlinien vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Pro-
zess- oder Ergebnisqualität ist Voraussetzung für die Erbringung bestimmter Leistungen. 

Die Angaben sind stichtagsbezogen, d.h. zum 31. Dezember des Berichtsjahres zu machen. 
Werden Beschlüsse umgesetzt, so sind aus der Auswahlliste „Umsetzung von Beschlüssen 
zur Qualitätssicherung nach § 137 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V“ (C-6) die entspre-
chenden Nummern auszuwählen und in den Qualitätsbericht zu übernehmen. Bei Angaben 
zu Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen ist da-
bei die vorgehaltene Versorgungsstufe zu berücksichtigen. 

Zu jeder ausgewählten Vereinbarung bzw. Richtlinie können ergänzende Angaben gemacht 
werden. Diese sind jeweils auf 500 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) begrenzt.  

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB V (a.F.) 

An dieser Stelle ist die Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
SGB V (a.F.) darzustellen. Stichtag ist der 31. Dezember des Berichtsjahres. 

Gemäß § 2 Satz 1 der FKH-R müssen fortbildungsverpflichtete Personen innerhalb von fünf 
Jahren an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die nach Anerkennung entsprechend dem 
Fortbildungszertifikat der Ärztekammern bzw. der Psychotherapeutenkammern mit insge-
samt mindestens 250 Fortbildungspunkten bewertet wurden. 

Alle fortbildungsverpflichteten Personen, deren fachärztliche Anerkennung bzw. psychothe-
rapeutische Approbation mindestens fünf Jahre zurückliegt, haben den Nachweis der Erfül-
lung der Fortbildungspflicht zu erbringen. 

Anzugeben ist die Anzahl der Fachärzte und Fachärztinnen, psychologische Psychothera-
peuten und Psychotherapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und –
psychotherapeutinnen, die der Fortbildungspflicht nach den „Regelungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ unterliegen (siehe www.g-ba.de). 

Aus der Gesamtanzahl der fortbildungsverpflichteten Personen ist dann die Anzahl derjeni-
gen anzugeben, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztaner-
kennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt. 

Aus dieser Gruppe ist dann die Anzahl derjenigen anzugeben, die den Fortbildungsnachweis 
erbracht haben. 

Beispiel: 

 
  Anzahl 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anlage 1: Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2015 

46 
 Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 

1. Fachärzte und Fachärztinnen, psychologische Psycho-
therapeuten und Psychotherapeutinnen sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten und –psycho-
therapeutinnen, die der Fortbildungspflicht* unterliegen 
(fortbildungsverpflichtete Personen) 

 Personen 

1.1 - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbil-
dungsnachweis unterliegen, da ihre Facharzt-
anerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre 
zurückliegt 

 Personen 

1.1.1 - Davon diejenigen, die den Fortbildungs-
nachweis erbracht haben 

 Personen 
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Anhang 1 zu Anlage 1: 

 Datensatzbeschreibung für das Berichtsjahr 2014 

- Teil A (XML-Daten der Krankenhäuser) 
- Teil B (XML-Daten der auf Bundes- bzw.  

Landesebene beauftragten Stellen) 
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1 Erläuterungen zur Datensatzbeschreibung 
In diesem Dokument wird die XML-Struktur beschrieben, in der die Datenbankversion des 
Qualitätsberichtes zu erstellen ist. Hierbei handelt es sich sowohl um Teil A der Datensatz-
beschreibung (für XML-Daten), deren Adressat die Krankenhäuser sind, als auch um Teil B 
(für XML-Daten), welcher den Abschnitt C-1 betrifft. Für den Gesamtbericht gelten die Vor-
gaben der „Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht“ auf den Internetseiten des G-
BA (http://www.g-ba.de). 

Was grundsätzlich bei der Erzeugung einer XML-Datei zu beachten ist, wird kurz im Ab-
schnitt „2. Hinweise zur XML-Erzeugung“ erläutert. Unter Abschnitt „Teil A, 3. XML-Struktur, 
Teil A – Übersicht“ wird der hierarchische Aufbau der XML-Struktur dargestellt. In dem fol-
genden Abschnitt „4. Element <Qualitaetsbericht>“ werden, beginnend mit dem Root-
element, die einzelnen XML-Elemente im Detail beschrieben. Die Abschnitte beginnend mit 
Abschnitt „Teil B, 5. Externe Qualitätssicherung“ beziehen sich auf Teil B der Datensatzbe-
schreibung. 

Hinweis: Bei der Auswahl der Elementnamen stand im Vordergrund, dass sich aus dem 
Namen die inhaltliche Bedeutung des XML-Elements direkt ableiten lässt. Hieraus 
resultieren die teilweise etwas längeren Elementnamen. 

1.1 Erläuterungen zur Detailbeschreibung der XML-Elemente 
Die Detailbeschreibung der XML-Elemente erfolgt in tabellarischer Form. Der zulässige In-
halt eines Containerelements wird jeweils in einer eigenen Tabelle beschrieben. Jedes Ele-
ment, das sich in diesem Containerelement befinden darf, wird in einer eigenen Tabellenzei-
le dargestellt. 

Wichtig: Durch die Abfolge der Tabellenzeilen wird die Reihenfolge beschrieben, in der die 
Kindelemente in dem Containerelement vorkommen müssen. 

Hinweis: Unter Containerelementen werden in diesem Zusammenhang XML-Elemente ver-
standen, die andere XML-Elemente (Kindelemente) enthalten. Im Gegensatz hier-
zu dürfen einfache XML-Elemente nur textuelle Inhalte besitzen. 

In den Überschriften in Abschnitt 4, der Detailbeschreibung der XML-Elemente, wird in der 
Regel nur der Elementname des beschriebenen Containerelements angegeben. Es kommt 
vor, dass Containerelemente mit dem gleichen Namen unterschiedliche Inhalte besitzen, weil 
sie an unterschiedlichen Positionen in der XML-Struktur vorkommen dürfen. In diesem Fall 
wird in die Überschrift neben dem Elementnamen noch ein Hinweis auf den Inhalt oder die 
hierarchische Position des Containerelements aufgenommen. 

1.1.1 Optionales Vorkommen von XML-Elementen 
Falls an einer Position optional verschiedene XML-Elemente vorkommen können, wird die-
ses durch eine Klammer dargestellt. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Keine_Erbracht (...) 1 (...) (...)   

 

Freiwillig (...) 1 (...) (...)   

 

Verpflichtend (...) 1 (...) (...)   

Das bedeutet, dass an dieser Position genau eines dieser drei XML-Elemente entsprechend 
seiner Häufigkeit anzugeben ist. 
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1.1.2 Tabellenspalten und -zeilen 
Im Folgenden werden die Bedeutung und die möglichen Inhalte der einzelnen Tabellenspal-
ten und einzelner Zeilen näher beschrieben. 

Hinweis: Dezimaltrennzeichen ist das Komma. 

Hinweis: Wenn von einem Bereich von ... bis ... die Rede ist, so gelten die beiden Grenzen 
als noch zum Bereich gehörend. So liegen beispielsweise bei dem Bereich 
von 1 bis 5 die Werte 1 und 5 beide noch im gültigen Bereich. 

Spalte - Elementname: In dieser Spalte befindet sich der Name des XML-Elements. Die 
Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten. 

Spalte - Beschreibung: Falls sich die inhaltliche Bedeutung des Elements nicht bereits voll-
ständig aus dem Elementnamen ergibt, wird diese hier näher beschrieben. 

Spalte - Häufig.: In dieser Spalte wird die Häufigkeit des XML-Elements angegeben. Sie gibt 
an, wie häufig das XML-Element an dieser Position innerhalb der XML-Struktur, 
die durch die Tabellenzeile dargestellt wird, vorkommen darf. 
1 genau einmal 
1..n mindestens einmal bis beliebig häufig 
0..1 gar nicht oder genau einmal 
0..n gar nicht oder beliebig häufig 
Anstatt n kann auch eine konkrete Zahl angegeben werden. 1..20 bedeutet z. B., 
dass das Element mindestens einmal, aber maximal 20-mal an dieser Position 
vorkommen darf. 

Spalte - Inhalt/Format: Welcher Inhalt in dem XML-Element zulässig ist, wird in dieser Spal-
te beschrieben. 
Handelt es sich bei dem beschriebenen XML-Element um ein Containerelement, 
so befindet sich in der Inhaltszelle zu diesem Element ein Verweis auf den Ab-
schnitt in der Datensatzbeschreibung, in dem der Inhalt dieses Containerelements 
beschrieben wird (z. B. siehe 2.1). 
In der folgenden Tabelle werden die Schlüsselworte erläutert, durch die der zuläs-
sige Inhalt eines XML-Elements beschrieben wird. 
 

Schlüsselwort Beschreibung 
Kein Inhalt Leeres XML-Element 

Zeichenkette Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Bis zu 4.000 
Zeichen werden verarbeitet. 

Ziffern Das XML-Element darf eine beliebige Anzahl von Ziffern [0-9] 
enthalten. 

max. Zeichenanzahl Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Die maximale 
Zeichenanzahl ist auf die angegebene Anzahl begrenzt. 
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Schlüsselwort Beschreibung 
Format Der Inhalt des XML-Elements muss dem angegebenen Format 

entsprechen. In den Formatangaben werden die folgenden Platz-
halter genutzt. 
9 beliebige Ziffer [0-9] 
X beliebiger Buchstabe oder Ziffer 
Mit [ ] geklammerte Bereiche sind optional. 

Bsp.: Format: X99[.9] 
Dieses bedeutet, dass das erste Zeichen ein beliebiger 
Buchstabe oder eine beliebige Ziffer sein muss. Das zwei-
te und dritte Zeichen muss jeweils eine beliebige Ziffer 
sein. Die folgenden Zeichen sind jeweils optional. Als vier-
tes Zeichen darf ein Punkt und als fünftes Zeichen darf ei-
ne beliebige Ziffer angegeben werden. 

Es gibt aber auch andere Formatangaben z. B. zum Datum oder 
der Uhrzeit. Diese sind selbsterklärend. 

Wertebereich In dem XML-Element ist der angegebene Wertebereich zulässig. 
Dieser kann nur aus ganzen Zahlen oder auch aus Zahlen mit 
einer bestimmten Anzahl von Nachkommastellen bestehen. Die 
Nachkommastellen sind optional, falls sie im Einzelfall nicht kon-
kret verlangt werden. 

Wichtig: Das Tausendertrennzeichen ist bei der Angabe der Zah-
lenwerte nicht zulässig. 

Bsp.: 0..20000 
In dem XML-Element sind ganze Zahlenwerte von 0 bis 
20000 zulässig. 

Bsp.: 0,0..500,0 
In dem XML-Element sind die ganzen Zahlen zwischen 0 
und 500 zulässig und die Zahlen mit einer Nachkomma-
stelle zwischen 0,0 und 500,0. 

Auswahlliste In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen 
Auswahlliste zulässig. Eine Eindeutigkeit ist nicht gefordert. 

Hinweis: Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Klein-
schreibung und die Leerzeichen zu beachten. 

Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte 
Liste beschrieben, oder es wird eine Auswahlliste referenziert. 

Schlüsselauswahlliste In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen 
Auswahlliste zulässig. Zusätzlich handelt es sich bei dem Inhalt 
um einen Schlüssel, der in allen gleichen Kindelementen eines 
gemeinsamen Elternelements nur genau einmal vorkommen darf 
(Eindeutigkeit). 

Hinweis: Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Klein-
schreibung und die Leerzeichen zu beachten. 

Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte 
Liste beschrieben, oder es wird ein Verweis auf die Auswahlliste 
angegeben. 
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Schlüsselwort Beschreibung 
Schlüssel Bei dem Inhalt des XML-Elements handelt es sich um einen 

Schlüssel, d.h. dieser Wert darf in diesem Zusammenhang nur 
genau einmal vorkommen. 
Dieses Schlüsselwort „Schlüssel“ kann auch zusätzlich zu einer 
Formatangabe oder einem Wertebereich angegeben werden. 

siehe [Abschnitts-
nummer] 

Bei dem XML-Element handelt es sich um ein Containerelement, 
auf dessen Beschreibung verwiesen wird. 

Spalte - Nr.: In dieser Spalte wird über die Abschnittsnummer aus Anlage 1 (z. B. A-3) an-
gegeben, welchen Inhalt aus Anlage 1 das beschriebene XML-Element widerspie-
gelt. 

Spalte - Hinweis: Hier werden weitere Angaben zu dem Element gemacht. 

Dieses Symbol (!) bedeutet, dass die im Folgenden beschriebene Plausibilitäts-
prüfung zu beachten ist, obwohl sie von dem XML-Schema nicht überprüft werden 
kann. 

Zeile - Elternelemente: In dieser Zeile werden die möglichen Elternelemente des in der Ta-
belle beschriebenen Containerelements angegeben. 
Unter dem Elternelement eines XML-Elements wird das Containerelement ver-
standen, direkt unterhalb dem sich dieses Element befinden darf. 

2 Hinweise zur XML-Erzeugung 
Dieses Kapitel enthält Hinweise zur programmgestützten Erzeugung der Qualitätsberichte im 
XML-Format und richtet sich hauptsächlich an IT-Abteilungen und IT-Dienstleister. 

2.1 Kodierung in UTF-8 (UTF-8 Encoding) 
Die XML-Daten sind in UTF-8 kodierter Form zu übermitteln und die verwendete Kodierung 
ist anzugeben. Damit beginnt jeder Qualitätsbericht zwingend mit nachfolgendem Standard-
Prolog: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Angabe der Kodierung alleine nicht ausreichend 
ist! Der Inhalt der Datei muss auch tatsächlich im angegebenen Format kodiert 
vorliegen! 

2.2 Schema-Validierung (Schema Validation) 
Um die Qualität der gelieferten XML-Daten zu erhöhen und unnötige Rückläufer bei der Ab-
gabe der Qualitätsberichte zu vermeiden, sind die XML-Daten bereits im Vorfeld gegen das 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss bereitgestellte Schema zu erproben 
(http://www.g-ba.de). 

2.3 Bibliotheken und Komponenten (Libraries and Components) 
Bei der Erzeugung der XML-Daten ist der Einsatz entsprechender Programmbibliotheken 
oder -komponenten dringend zu empfehlen, um eine korrekte Syntax, eine fehlerfreie Kodie-
rung (siehe 2.1) sowie die geforderte Integrität (siehe 2.2) zu gewährleisten und eine schnel-
le und günstige Entwicklung zu ermöglichen. 

Neben kommerziellen Anbietern derartiger Bibliotheken und Komponenten - wie bspw. 
Microsoft mit den Microsoft Core XML Services (MSXML) 
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(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=993C0BCF-
3BCF-4009-BE21-27E85E1857B1) - existieren auch freie Werkzeuge aus der Open 
Source Community, wie bspw. das Apache XML Project mit Xerces 
(http://xerces.apache.org). 
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Teil A 
(XML-Daten der Krankenhäuser) 
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3 XML-Struktur Teil A – Übersicht 
In dieser Übersicht werden nur die für den hierarchischen Aufbau der XML-Struktur wichtigen 
XML-Elemente dargestellt. Neben den Containerelementen werden auch Elemente angege-
ben, die keinen Inhalt besitzen, falls diese statt eines Containerelements eingefügt werden 
dürfen. 

Neben den XML-Elementen werden ihre Häufigkeit und ein Verweis auf die Detailbeschrei-
bung angegeben. Die Häufigkeit wird, wie bereits in der Detailbeschreibung dargestellt, an-
gegeben. 
  <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 0..1 siehe S.35 

Hinweis: Die Darstellung des hierarchischen Aufbaus ist an die XML-Notation angelehnt, 
entspricht dieser aber nicht. 

Darstellung eines XML-Elements, das keinen weiteren Inhalt besitzt. 
<Elementname/>  

Containerelement, dessen Inhalt in der hierarchischen Übersicht nicht weiter dargestellt wird. 
<Elementname>  

Containerelement, dessen Inhalt in der hierarchischen Übersicht insoweit näher beschrieben 
wird, wie dieser für den hierarchischen Aufbau der XML-Struktur von Interesse ist. 
<Elementname> 
  (...) 
</Elementname> 

Durch diese Klammerung wird beschrieben, dass an dieser Stelle in der XML-Struktur nur 
genau eines der verbundenen Elemente angegeben werden darf. Das Element darf entspre-
chend der angegebenen Häufigkeit wiederholt werden. 
        <Keine_Erbracht/> 
        <Freiwillig> 
          <Prozedur> 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend> 
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<Qualitaetsbericht> 1 siehe S.21 
  <Einleitung> 1 siehe S.24 
    <Datensatz> 1 siehe S.25 
    <Software> 1 siehe S.25 
    <Verantwortlicher_Erstellung> 1 siehe S.25 
      <Kontakt_Person_lang> 1 siehe S.26 
        <Person> 1 siehe S.27 
        <Telefon> 1 siehe S.27 
        <Fax> 0..1 siehe S.28 
      </Kontakt_Person_lang> 
    </Verantwortlicher_Erstellung> 
    <Verantwortlicher_Krankenhausleitung> 1 siehe S.26 
      <Kontakt_Person_lang> 1 siehe S.26 
    </Verantwortlicher_Krankenhausleitung> 
    <Weiterfuehrende_Links> 0..1 siehe S.28 
      <Link> 1..n siehe S.28 
    </Weiterfuehrende_Links> 
  </Einleitung> 
  <Krankenhaus> 1 siehe S.29 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend 1 siehe S.30 
      <Kontakt_Zugang> 1 siehe S.31 
      <Kontakt_Adresse> 0..1 siehe S.32 
      <Aerztliche_Leitung> 1 siehe S.33 
        <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
      </Aerztliche_Leitung> 
      <Pflegedienstleitung> 1 siehe S.33 
        <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
      </Pflegedienstleitung> 
      <Verwaltungsleitung> 1 siehe S.33 
        <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
      </Verwaltungsleitung> 
    </Kontaktdaten> 
  </Krankenhaus> 
  <Einziger_Standort/> 1 
  <Standort_dieses_Berichts> 1 siehe S.29 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend 1 siehe S.30 
  </Standort_dieses_Berichts> 
  <Standorte_des_Krankenhauses> 1 siehe S.29 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend 1..n siehe S.30 
  </Standorte_des_Krankenhauses> 
  <Krankenhaustraeger> 1 siehe S.33 
    <Krankenhaustraeger_Art> 1 siehe S.34 
  </Krankenhaustraeger> 
  <Akademisches_Lehrkrankenhaus> 0..1 siehe S.34 
  <Psychiatrisches_Krankenhaus> 0..1 siehe S.35 
  <Fallzahlen> 1 siehe S.35 
  <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 0..1 siehe S.35 
    <MP_Leistungsangebot> 1..n siehe S.36 
  </Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
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  <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 0..1 siehe S.36 
    <NM_Leistungsangebot> 1..n siehe S.37 
      <Zusatzangaben> 0..1 siehe S.38 
        <Mediennutzung> 1 siehe S.38 
        <Telefonnutzung> 1 siehe S.39 
        <Parkplatznutzung> 1 siehe S.39 
        Besondere_Ernaehrungsgewohnheiten 1 
      </Zusatzangaben> 
    </NM_Leistungsangebot> 
  </Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
  <Barrierefreiheit> 0..1 siehe S.39 
    <Barrierefreiheit_Aspekt> 1..n siehe S.40 
  </Barrierefreiheit> 
  <Akademische_Lehre> 0..1 siehe S.40 
    <Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit> 
 1..n siehe S.41 
  </Akademische_Lehre> 
  <Ausbildung_andere_Heilberufe> 0..1 siehe S.41 
    <Ausbildung_in_anderen_Heilberufen> 1..n siehe S.41 
  </Ausbildung_andere_Heilberufe> 
  <Personal_des_Krankenhauses> 1 siehe S.42 
    <Aerzte> 1 siehe S.42 
      <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 1 siehe S.43 
        <Fachaerzte> 1 siehe S.44 
      </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
      <Belegaerzte> 1 siehe S.45 
      <Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung> 0..1 siehe S.45 
    </Aerzte> 
    <Pflegekraefte> 1 siehe S.46 
      <Gesundheits_Krankenpfleger> 1 siehe S.47 
      <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 0..1 siehe S.48 
      <Altenpfleger> 0..1 siehe S.49 
      <Pflegeassistenten> 0..1 siehe S.50 
      <Krankenpflegehelfer> 0..1 siehe S.51 
      <Pflegehelfer> 0..1 siehe S.52 
      <Hebammen_Entbindungspfleger> 0..1 siehe S.53 
      <Operationstechnische_Assistenz> 0..1 siehe S.54 
    </Pflegekraefte> 
    <Spezielles_Therapeutisches_Personal> 0..1 siehe S.54 
      <Therapeutisches_Personal> 1..n siehe S.55 
    </Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
  </Personal_des_Krankenhauses> 
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  <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 1 siehe S.56 
    <Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement> 
 1 siehe S.57 
      <Kontakt_Person_lang> 1 siehe S.26 
    </Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement> 
    <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> 0..1 siehe S.57 
      <Lenkungsgremium> 1 siehe S.57 
    </Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> 
    <Verantwortliche_Person_Risikomanagement> 0..1 siehe S.58 
      <Kontakt_Person_lang> 1 siehe S.26 
    </Verantwortliche_Person_Risikomanagement> 
    <Lenkungsgremium_Risikomanagement> 0..1 siehe S.58 
      <Lenkungsgremium> 1 siehe S.57 
    </Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
    <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 0..1 siehe S.58 
      <Instrument_Massnahme> 1..n siehe S.59 
        <Zusatzangaben_RM> 0..1 siehe S.59 
          <SOP> 1 siehe S.60 
          <Fallbesprechungen_Konferenzen> 1 siehe S.60 
            <Fallbesprechung_Konferenz> 1..n siehe S.60 
          </Fallbesprechungen_Konferenzen> 
        </Zusatzangaben_RM> 
      </Instrument_Massnahme> 
    </Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
    <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 0..1 siehe S.61 
      <Tagungsgremium> 0..1 siehe S.61 
      <Fehlermeldesystem_intern> 0..1 siehe S.61 
        <System_intern> 1..n siehe S.62 
          <Zusatzangaben_IF> 1 siehe S.62 
        </System_intern> 
      </Fehlermeldesystem_intern> 
    </Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
    <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
 0..1 siehe S.63 
      <Fehlermeldesystem_uebergreifend> 1 siehe S.63 
        <System_uebergreifend> 1..n siehe S.63 
      </Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
      <Tagungsgremium> 0..1 siehe S.61 
    </Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
    <Hygienepersonal> 0..1 siehe S.64 
      <Krankenhaushygieniker> 1 siehe S.65 
      <Hygienebeauftragte_Aerzte> 0..1 siehe S.65 
      <Hygienefachkraefte> 0..1 siehe S.65 
      <Hygienebeauftragte_Pflege> 0..1 siehe S.65 
      <Hygienekommission_nicht_eingerichtet/> 1 
      <Kontakt_Person_kurz> 1 siehe S.66 
        <Person> 1 siehe S.27 
        <Telefon> 0..1 siehe S.27 
        <Fax> 0..1 siehe S.28 
      </Kontakt_Person_kurz> 
    </Hygienepersonal> 
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    <Hygienebezogenes_Risikomanagement> 0..1 siehe S.66 
      <Hygiene_Instrument_Massnahme> 1..n siehe S.67 
        <Zusatzangaben_HM> 0..1 siehe S.68 
          <Teilnahme_KISS> 1 siehe S.69 
            <KISS_Modul> 1..n siehe S.69 
          </Teilnahme_KISS> 
        </Zusatzangaben_HM> 
      </Hygiene_Instrument_Massnahme> 
    </Hygienebezogenes_Risikomanagement> 
    <Beschwerdemanagement> 0..1 siehe S.70 
      <Strukturiertes_Beschwerdemanagement> 1 siehe S.71 
      <Schriftliches_Konzept> 1 siehe S.71 
      <Umgang_muendliche_Beschwerden> 1 siehe S.71 
      <Umgang_schriftliche_Beschwerden> 1 siehe S.72 
      <Zeitziele_fuer_Rueckmeldung> 1 siehe S.72 
      <Ansprechpartner> 0..1 siehe S.73 
        <Ansprechpersonen> 1 siehe S.70 
          <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
        </Ansprechpersonen> 
      </Ansprechpartner> 
      <Patientenfuersprecher> 0..1 siehe S.73 
        <Fuersprechpersonen> 1 siehe S.74 
          <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
        </Fuersprechpersonen> 
      </Patientenfuersprecher> 
      <Anonyme_Eingabemoeglichkeiten> 1 siehe S.74 
      <Patientenbefragungen> 1 siehe S.74 
      <Einweiserbefragungen> 1 siehe S.75 
    </Beschwerdemanagement> 
  </Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
  <Apparative_Ausstattung> 0..1 siehe S.75 
    <Geraet> 1..n siehe S.76 
  </Apparative_Ausstattung> 
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  <Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 1 siehe S.77 
    <Organisationseinheit_Fachabteilung> 1..n siehe S.77 
      <Chefaerzte> 0..1 siehe S.79 
        <Kontakt_Person_lang> 1..n siehe S.26 
      </Chefaerzte> 
      <Zugaenge> 0..1 siehe S.80 
        <Kontakt_Zugang> 1..n siehe S.31 
      </Zugaenge> 
      <Zielvereinbarungen> 1 siehe S.80 
        <Zielvereinbarung_eingehalten/> 1 
        <Keine_Zielvereinbarung_geschlossen/> 1 
        <Getroffene_Zielvereinbarungen> 1  siehe S.81 
          <Zielvereinbarung> 1..n siehe S.81 
             <Zielvereinbarung_OPS> 1..n siehe S 81 
         </Getroffene_Zielvereinbarungen> 
      </Zielvereinbarungen> 
      <Fachabteilungsschluessel> 1..n siehe S.79 
      <Medizinische_Leistungsangebote> 0..1 siehe S 81 
        <Medizinisches_Leistungsangebot> 1..n siehe S.82 
      </Medizinische_Leistungsangebote> 
      <Barrierefreiheit> 0..1 siehe S.39 
        <Barrierefreiheit_Aspekt> 1..n siehe S.40 
      </Barrierefreiheit> 
      <Fallzahlen_OE> 1 siehe S.83 
      <Hauptdiagnosen> 1 siehe S.84 
        <Hauptdiagnose> 1..n siehe S.84 
      </Hauptdiagnosen> 
      <Keine_Hauptdiagnose/> 1 
      <Prozeduren> 1 siehe S.85 
        <Keine_Erbracht/> 1 
        <Freiwillig> 1 siehe S.86 
          <Prozedur> 0..n siehe S.87 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend> 1 siehe S.86 
          <Prozedur> 1..n siehe S.87 
        </Verpflichtend> 
      </Prozeduren> 
      <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten> 0..1 siehe S.88 
        <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 1..n siehe S.88 
          <Ambulanz> 1 siehe S.89 
            <Leistungen_Ambulanz> 0..1 siehe S.89 
              <Medizinisches_Leistungsangebot> 1..n siehe S.82 
            </Leistungen_Ambulanz> 
          </Ambulanz> 
          <Ambulanz_116b> 1 siehe S.90 
            <Leistungen_Ambulanz_116b> 0..1 siehe S.90 
              <Leistung> 1..n siehe S.91 
            </Leistungen_Ambulanz_116b> 
          </Ambulanz_116b> 
        </Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 
      </Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten> 
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      <Ambulante_Operationen> 1 siehe S.91 
        <Keine_Erbracht/> 1 
        <Freiwillig> 1 siehe S.92 
          <Ambulante_Operation> 0..n siehe S.92 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend> 1 siehe S.92 
          <Ambulante_Operation> 1..n siehe S.92 
        </Verpflichtend> 
      </Ambulante_Operationen> 
      <Personelle_Ausstattung> 1 siehe S.93 
        <Aerztliches_Personal> 1 siehe S.94 
          <Hauptabteilung> 1 siehe S.95 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 1 siehe S.43 
              <Fachaerzte> 1 siehe S.44 
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/> 1 
          </Hauptabteilung> 
          <Belegabteilung> 1 siehe S.95 
            <Belegaerzte> 1 siehe S.45 
          </Belegabteilung> 
          <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> 1 siehe S.95 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 1 siehe S.43 
              <Fachaerzte> 1 siehe S.44 
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/> 1 
            <Belegaerzte> 1 siehe S.45 
          </Gemischte_Haupt_Belegabteilung> 
          <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 1 siehe S.96 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 1 siehe S.43 
              <Fachaerzte> 1 siehe S.44 
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/> 1 
            <Belegaerzte> 1 siehe S.45 
          </Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 
        </Aerztliches_Personal> 
        <Aerztliche_Fachexpertisen> 0..1 siehe S.96 
          <Fachexpertise> 1..n siehe S.96 
        </Aerztliche_Fachexpertisen> 
        <Pflegekraefte> 1 siehe S.46 
          <Gesundheits_Krankenpfleger> 1 siehe S.47 
          <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 0..1 siehe S.48 
          <Altenpfleger> 0..1 siehe S.49 
          <Pflegeassistenten> 0..1 siehe S.50 
          <Krankenpflegehelfer> 0..1 siehe S.51 
          <Pflegehelfer> 0..1 siehe S.52 
          <Hebammen_Entbindungspfleger> 0..1 siehe S.53 
          <Operationstechnische_Assistenz> 0..1 siehe S.54 
        </Pflegekraefte> 1 siehe S.46 
        <Keine_Pflegekraefte/> 1 
        <Pflegerische_Fachexpertisen> 0..1 siehe S.97 
          <Fachexpertise_Pflege> 1..n siehe S.97 
        </Pflegerische_Fachexpertisen> 
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        <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 0..1 siehe S.97 
          <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> 1 siehe S.98 
          <Psychologische_Psychotherapeuten> 1 siehe S.99 
          <Diplom_Psychologen> 1 siehe S.100 
          <Klinische_Neuropsychologen> 1 siehe S.101 
        </Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
      </Personelle_Ausstattung> 
    </Organisationseinheit_Fachabteilung> 
  </Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 
 
  <Qualitaetssicherung> 1 siehe S.102 
    <QS_nach_Landesrecht> 0..1 siehe S.102 
      <Leistungsbereich> 1..4 siehe S.103 
    </QS_nach_Landesrecht> 
    <DMP> 0..1 siehe S.103 
      <Teilnahme_DMP> 1..7 siehe S.104 
    </DMP> 
    <Sonstige_Verfahren_Externe_QS> 0..1 siehe S.104 
      <Sonstiges_Verfahren_Externe_QS> 1..n siehe S.105 
    </Sonstige_Verfahren_Externe_QS> 
    <Mindestmengen> 0..1 siehe S.105 
      <Leistungsbereich> 1..7 siehe S.106 
        <Ausnahmetatbestand> 1..4 siehe S.107 
        <Kein_Ausnahmetatbestand/> 1 
      </Leistungsbereich> 
    </Mindestmengen> 
    <Strukturqualitaetsvereinbarung> 0..1 siehe S.107 
      <Vereinbarung> 1..n siehe S.107 
    </Strukturqualitaetsvereinbarung> 
    <Fortbildung> 0..1 siehe S.108 
  </Qualitaetssicherung> 
</Qualitaetsbericht> 
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4 Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Einleitung Informationen über den 
Datensatz, die verwende-
te Software sowie verant-
wortliche Personen für 
den Qualitätsbericht. 

1 siehe 4.1 -  

 

Krankenhaus Bezeichnung des Kran-
kenhauses. 

1 siehe 4.2 A-1 Wenn das Kranken-
haus mehr als einen 
Standort hat, steht hier 
die Standortnummer 
99, ansonsten 00. 

 

Einziger_Standort Dieses Element ist anzu-
geben, wenn dies der 
einzige Standort ist. 

1 Kein Inhalt A-1   

 

Standort_dieses_Berichts Dieses Element ist anzu-
geben, wenn es mehr als 
einen Standort gibt. 

1 siehe 4.3 A-1   

 

Standorte_des_Krankenhauses Dieses Element ist im 
Gesamtbericht immer 
anzugeben und listet alle 
Standorte auf. 

1 siehe 4.4 A-1   

 

Krankenhaustraeger  1 siehe 4.5 A-2  
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Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Akademisches_Lehrkrankenhaus Dieses Element ist einzu-
fügen, falls es sich um 
eine Universitätsklinik 
oder ein akademisches 
Lehrkrankenhaus handelt. 

0..1 siehe 4.6 A-3  

 

Psychiatrisches_Krankenhaus Dieses Element ist einzu-
fügen, falls es sich um ein 
psychiatrisches Fach-
krankenhaus oder ein 
Krankenhaus mit einer 
psychiatrischen Fachab-
teilung handelt. 

0..1 siehe 4.7 A-4  

 

Anzahl_Betten Anzahl der Betten des 
Krankenhauses. 

1 Wertebereich: 0..20000 A-9  

 

Fallzahlen Fallzahlen des Kranken-
hauses. 

1 siehe 4.8 A-10  

 

Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote Medizinisch-pflegerische 
Leistungsangebote des 
Krankenhauses. 

0..1 siehe 4.9 A-5  

 

Nicht_Medizinische_Leistungsangebote Weitere nicht-
medizinische Leistungs-
angebote des Kranken-
hauses. 

0..1 siehe 4.10 A-6  

 

Barrierefreiheit Aspekte der Barrierefrei-
heit des Krankenhauses. 

0..1 siehe 4.11 A-7  

 

Akademische_Lehre Akademische Lehre. 0..1 siehe 4.12 A-8.1  
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Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Ausbildung_andere_Heilberufe Ausbildung in anderen 
Heilberufen. 

0..1 siehe 4.13 A-8.2  

 

Personal_des_Krankenhauses Ärzte und Pflegepersonal. 1 siehe 4.14 A-11  
 

Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung  1 siehe 4.15 A-12  
 

Apparative_Ausstattung  0..1 siehe 4.16 A-13  
 

Organisationseinheiten_Fachabteilungen  1 siehe 4.17 B  
 

Qualitaetssicherung  1 siehe 4.18 C  
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4.1 Element <Einleitung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datensatz Informationen über den 
Datensatz. 

1 siehe 4.1.1 -  

 

Software Informationen über die 
verwendete Software. 

1 siehe 4.1.2 -  

 

Verantwortlicher_Erstellung Für die Erstellung des 
Qualitätsberichts verant-
wortliche Person. 

1 siehe 4.1.3 -  

 

Verantwortlicher_Krankenhausleitung Für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben im 
Qualitätsbericht verant-
wortliche Person der Kran-
kenhausleitung. 

1 siehe 4.1.4 -  

 

URL_Homepage_Krankenhaus Link zur Homepage des 
Krankenhauses. 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

URL_Weitere_Informationen Link zu weiteren Informati-
onen zu diesem Qualitäts-
bericht (Image-
Broschüren, PDF-Version 
dieses Berichts etc.). 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Weiterfuehrende_Links  0..1 siehe 4.1.5 -  
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4.1.1 Element <Datensatz> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datum Erstellungsdatum des Da-
tensatzes. 

1 Format: YYYY-MM-DD -  

 

Uhrzeit Erstellungsuhrzeit des 
Datensatzes. 

1 Format: HH:MM:SS -  

 

Sprache Im Datensatz verwendete 
Sprache. 

1 Auswahlliste: 
„deutsch“ 

-  

4.1.2 Element <Software> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hersteller Name des Herstellers der 
Software zur Erstellung 
des XML. 

1 Zeichenkette -  

 

Produktname Verwendete Software. 1 Zeichenkette -  
 

Version Versionsangabe zur ver-
wendeten Software. 

1 Zeichenkette -  

4.1.3 Element <Verantwortlicher_Erstellung> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 -  
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4.1.4 Element <Verantwortlicher_Krankenhausleitung> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 -  

4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang> 
 

Elternelemente: 4.1.3 Element <Verantwortlicher_Erstellung>, 4.1.4 Element <Verantwortlicher_Krankenhausleitung>,  
4.4.1.3 Element <Aerztliche_Leitung>, 4.4.1.4 Element <Pflegedienstleitung>, 4.4.1.5 Element <Verwaltungsleitung>,  
4.17.1.2 Element <Chefaerzte>, 4.15.10.6 - 1 Element <Ansprechpersonen>, 4.15.10.7 - 1 Element <Fuersprechpersonen> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Person  1 siehe 4.1.4.1 - 1 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Telefon  1 siehe 4.1.4.1 - 1.1 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Fax  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.2 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Email  1 Format: konto@maildomäne A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

(!) Das Format wird 
vom XML-Schema nur 
rudimentär validiert. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2014 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 27 

4.1.4.1 - 1 Element <Person> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Titel  0..1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Vorname  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Nachname  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Funktion_Arbeitsschwerpunkt  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

4.1.4.1 - 1.1 Element <Telefon> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vorwahl  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Rufnummer  1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Durchwahl  0..1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 
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4.1.4.1 - 1.2 Element <Fax> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vorwahl  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Rufnummer  1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Durchwahl  0..1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

4.1.5 Element <Weiterfuehrende_Links> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Link  1..n siehe 4.1.5.1 -  

4.1.5.1 Element <Link> 
 

Elternelemente: 4.1.5. Element <Weiterfuehrende_Links> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

URL  1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Beschreibung  0..1 Zeichenkette -  
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4.2 Element <Krankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten des Kranken-
hauses. 

1 siehe 4.4.1 A-1  

4.3 Element <Standort_dieses_Berichts> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten des Standorts 
dieses Berichts. 

1 siehe 4.4.1 A-1  

4.4 Element <Standorte_des_Krankenhauses> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten. 

1..n siehe 4.4.1 A-1  
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4.4.1 Element <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend 
 

Elternelemente: 4.2. Element <Krankenhaus>, 4.4. Element <Standorte_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name des Krankenhauses 
oder des Standorts. 

1 Zeichenkette A-1  

 

IK Institutionskennzeichen 
des Krankenhauses, das 
sowohl für die Identifikati-
on bei der Annahmestelle 
als auch bei den mit der 
Durchführung der externen 
vergleichenden Qualitäts-
sicherung beauftragten 
Stellen verwendet wird. 

1 Format: 999999999 A-1  

 

IK_Weitere Weitere relevante Instituti-
onskennzeichen. 

0..n Format: 999999999 A-1  

 

Standortnummer  1 Format: 99 A-1 00 bei Krankenhäusern 
mit nur einem Standort; 
99 beim Gesamtbericht; 
ansonsten die interne 
laufende Nummer des 
Standorts. 

 

Kontakt_Zugang Die Hausanschrift. 1 siehe 4.4.1.1 A-1  
 

Kontakt_Adresse Die Postanschrift. 0..1 siehe 4.4.1.2 A-1  
 

Aerztliche_Leitung  1 siehe 4.4.1.3 A-1  
 

Pflegedienstleitung  1 siehe 4.4.1.4 A-1  
 

Verwaltungsleitung  1 siehe 4.4.1.5 A-1  
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4.4.1.1 Element <Kontakt_Zugang> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten>, 4.17.1.3 Element <Zugaenge> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strasse  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Hausnummer  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

Da dieses Feld ein 
Pflichtfeld ist, muss für 
den Fall, dass keine 
Hausnummer existiert, 
ein Unterstrich „_“ ange-
geben werden. Dieses 
Zeichen darf bei Visuali-
sierung der Daten nicht 
dargestellt werden. 

 

Postleitzahl Gemeint ist die Zustell-
Postleitzahl. 

1 Format1: 99999 A-1, 
B-X.1 

 

 

Ort  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

URL_Zugang  0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-1, 
B-X.1 

(!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

                                                
1 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-9999 zulässig. 
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4.4.1.2 Element <Kontakt_Adresse> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Adresse  1 siehe 4.4.1.2 - 1 A-1, 
B-X.1 

 
 

 

Postfach  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 
 

 

Postleitzahl  1 Format2: 99999 A-1, 
B-X.1 

 

 

Ort  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

4.4.1.2 - 1 Element <Adresse> 
 

Elternelemente: 4.4.1.2 Element <Kontakt_Adresse> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strasse  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Hausnummer  0..1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Adresszusatz  0..1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

                                                
2 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-9999 zulässig. 
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4.4.1.3 Element <Aerztliche_Leitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.4.1.4 Element <Pflegedienstleitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.4.1.5 Element <Verwaltungsleitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.5 Element <Krankenhaustraeger> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name des Krankenhaus-
trägers. 

1 Zeichenkette A-2  

 

Krankenhaustraeger_Art Art des Krankenhausträ-
gers. 

1 siehe 4.5.1 A-2  
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4.5.1 Element <Krankenhaustraeger_Art> 
 

Elternelemente: 4.5 Element <Krankenhaustraeger> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Art Art des Krankenhausträ-
gers. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-2): 
„freigemeinnützig“, 
„öffentlich“, 
„privat“. 

A-2   

 

Sonstiges Wenn die Art des Kran-
kenhausträgers nicht einer 
der drei Kategorien „frei-
gemeinnützig, öffentlich, 
privat“ zuzuordnen ist, ist 
im Feld „Sonstiges“ die Art 
des Krankenhausträgers 
anzugeben. 

1 Zeichenkette A-2   

4.6 Element <Akademisches_Lehrkrankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name_Universitaet Name und Ort der Univer-
sität. 

1 Zeichenkette A-3  
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4.7 Element <Psychiatrisches_Krankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Versorgungsverpflichtung_Psychiatrie Dieses Element ist einzu-
fügen, falls bei einem psy-
chiatrischen Fachkranken-
haus oder einem Kranken-
haus mit einer psychiatri-
schen Fachabteilung eine 
regionale Versorgungsver-
pflichtung für die Psychiat-
rie besteht. 

0..1 kein Inhalt A-4  

4.8 Element <Fallzahlen> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vollstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..1000000 A-10  
 

Teilstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..1000000 A-10  
 

Ambulante_Fallzahl Ambulante Fallzahl in Fall-
zählweise. 

1 Wertebereich: 0..20000000 A-10  

4.9 Element <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

MP_Leistungsangebot Medizinisch-pflegerisches 
Leistungsangebot. 

1..n siehe 4.9.1 A-5  
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4.9.1 Element <MP_Leistungsangebot> 
 

Elternelemente: 4.9 Element <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

MP_Schluessel Schlüssel-Nr. des medizi-
nisch-pflegerischen Leis-
tungsangebots. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Medizinisch-
pflegerische Leistungsangebote (A-
5)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 sind 
alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-5 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments 
<MP_Leistungsangebot> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-5  

4.10 Element <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

NM_Leistungsangebot Allgemeines nicht-
medizinisches Leistungs-
angebot. 

1..n siehe 4.10.1 A-6  
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4.10.1 Element <NM_Leistungsangebot> 
 

Elternelemente: 4.10 Element <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

NM_Schluessel Schlüssel-Nr. des nicht-
medizinischen Leistungs-
angebots. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Weitere 
nicht-medizinische Leistungsange-
bote (A-6)“ im Anhang 2 zu Anlage 
1 sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-6 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments 
<NM_Leistungsangebot> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

Zusatzangaben Zusatzangaben zu ausge-
wählten Leistungsangebo-
ten. 

0..1 siehe 4.10.2 A-6 Zusatzangaben zu den 
Leistungsangeboten 
gemäß Auswahlliste 
(Anhang 2) sind ver-
pflichtend. 

(!) Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-6  
 

URL Zum Beispiel Link zur 
Website mit aktuellen An-
gaben. 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-6 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 
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4.10.2 Element <Zusatzangaben> 
 

Elternelemente: 4.10.1 Element <NM_Leistungsangebot> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Mediennutzung Kosten für Fernseher oder 
sonstige Mediennutzung. 

1 siehe 4.10.2.1 A-6   

 

Telefonnutzung Kosten für Telefonnut-
zung. 

1 siehe 4.10.2.2 A-6  

 

Parkplatznutzung Parkgebühren. 1 siehe 4.10.2.3 A-6  
 

Besondere_Ernaehrungsgewohnheiten Angebote für besondere 
Ernährungsgewohnheiten. 

1 max. Zeichenanzahl: 300 A-6   

4.10.2.1 Element <Mediennutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Tag Kosten pro Tag, in Euro. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  
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4.10.2.2 Element <Telefonnutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Tag Kosten pro Tag, in Euro. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Minute_ins_deutsche_Festnetz Kosten eines Telefonats 
pro Minute ins deutsche 
Festnetz, in Euro. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Minute_bei_eintreffenden_Anrufen Kosten eines Telefonats 
bei eintreffenden Anrufen, 
in Euro. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

4.10.2.3 Element <Parkplatznutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Stunde_Max Kosten pro Stunde, in Eu-
ro. Hier ist der Maximalbe-
trag einzutragen. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Tag_Max Kosten pro Tag, in Euro. 
Hier ist der Maximalbetrag 
einzutragen. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

4.11 Element <Barrierefreiheit> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht>, 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Barrierefreiheit_Aspekt Aspekt der Barrierefreiheit. 1..n siehe 4.11.1 A-7, 
B-X.4 
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4.11.1 Element <Barrierefreiheit_Aspekt> 
 

Elternelemente: 4.11 Element <Barrierefreiheit> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

BF_Schluessel Schlüssel-Nr. des Aspekts 
der Barrierefreiheit. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Aspekte der 
Barrierefreiheit (A-7 und B-X.4)“ im 
Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-7, 
B-X.4 

Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Barrierefrei-
heit_Aspekt> nur genau 
einmal vorkommen (Ein-
deutigkeit). 

(!) Für das Krankenhaus 
(unter A-7) angegebene 
Aspekte, dürfen unter 
den Organisationseinhei-
ten (B-X.4) nicht wieder-
holt werden. 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-7, 
B-X.4 

  

4.12 Element <Akademische_Lehre> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit Akademische Lehre und 
weitere ausgewählte wis-
senschaftliche Tätigkei-
ten. 

1..n siehe 4.12.1 A-8.1   
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4.12.1 Element <Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit> 
 

Elternelemente: 4.12 Element <Akademische_Lehre> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

FL_Schluessel Schlüssel-Nr. der akade-
mischen Lehre bzw. weite-
ren wissenschaftlichen 
Tätigkeit. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Forschung 
und akademische Lehre (A-8.1)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-8.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Akademi-
sche_Lehre_ 
Wissenschaft-
liche_Taetigkeit>  
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-8.1   

4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ausbildung_in_anderen_Heilberufen Ausbildung in anderen 
Heilberufen. 

1..n siehe 4.13.1 A-8.2   

4.13.1 Element <Ausbildung_in_anderen_Heilberufen> 
 

Elternelemente: 4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

HB_Schluessel Schlüssel-Nr. der Aus-
bildung in anderen Heil-
berufen. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Ausbil-
dung in anderen Heilberufen (A-
8.2)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zuläs-
sig. 

A-8.2 Der Wert darf bei der Wiederholung 
des Elements <Ausbil-
dung_in_anderen_Heilberufen>  
nur genau einmal vorkommen (Eindeu-
tigkeit). 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2014 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 42 

 
Elternelemente: 4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-8.2   

4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte  1 siehe 4.14.1 A-11.1   

 

Pflegekraefte  1 siehe 4.14.2 A-11.2  
 

Spezielles_Therapeutisches_Personal  0..1 siehe 4.14.3 A-11.3  

4.14.1 Element <Aerzte> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte_ohne_Belegaerzte Anzahl Ärzte insgesamt 
ohne Belegärzte. 

1 siehe 4.14.1.1 A-11.1   

 

Belegaerzte Anzahl Belegärzte. 1 siehe 4.14.1.2 A-11.1  
 

Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung Anzahl Ärzte, die keiner 
Fachabteilung zugeordnet 
sind. 

0..1 siehe 4.14.1.3 A-11.1  
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4.14.1.1 Element <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte>, 4.17.1.11 - 1.1 Element <Hauptabteilung>, 4.17.1.11 - 1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>, 
4.17.1.11 - 1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Anzahl Anzahl Ärzte insgesamt ohne Be-
legärzte. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..5000,00 

A-11.1, 
B-X.11.1 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.1 (!) Darf bei A-11.1 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.1 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.1, 
B-X.11.1 

  

 

Fachaerzte Davon Fachärzte. 1 siehe 4.14.1.1 - 1 A-11.1, 
B-X.11.1 
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4.14.1.1 - 1 Element <Fachaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1.1 Element <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl der Fachärzte von den 
Ärzten insgesamt ohne Belegärzte. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..5000,00 

A-11.1, 
B-X.11.1 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.1 (!) Darf bei A-11.1 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.1 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.1, 
B-X.11.1 
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4.14.1.2 Element <Belegaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte>, 4.17.1.11 - 1.2 Element <Belegabteilung>, 4.17.1.11 - 1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>, 
4.17.1.11 - 1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Anzahl Anzahl Belegärzte. 1 Wertebereich: 0..5000 A-11.1, 
B-X.11.1 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.1 (!) Darf bei A-11.1 
nicht vorkommen und 
muss bei B-X.11.1 
vorkommen, falls 
berechenbar. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.1, 
B-X.11.1 

  

4.14.1.3 Element <Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl Ärzte, die keiner 
Fachabteilung zugeordnet 
sind. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,10..5000,00 

A-11.1   

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.1   
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4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Gesundheits_Krankenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdauer 1 siehe 4.14.2.1 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Gesundheits_Kinderkrankenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.2 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Altenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.3 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Pflegeassistenten 2 Jahre Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.4 A-11.2, 
B-X.11.2 

 

 

Krankenpflegehelfer 1 Jahr Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.5 A-11.2, 
B-X.11.2 

 

 

Pflegehelfer ab 200 Std. Basiskurs 0..1 siehe 4.14.2.6 A-11.2, 
B-X.11.2 

 

 

Hebammen_Entbindungspfleger 3 Jahre Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.7 A-11.2, 
B-X.11.2 

 

 

Operationstechnische_Assistenz 3 Jahre Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.8 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.1 Element <Gesundheits_Krankenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.2 Element <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.3 Element <Altenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.4 Element <Pflegeassistenten> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.5 Element <Krankenpflegehelfer> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.6 Element <Pflegehelfer> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.7 Element <Hebammen_Entbindungspfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..10000 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.8 Element <Operationstechnische_Assistenz> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

4.14.3 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Therapeutisches_Personal Spezielles therapeutisches 
Personal. 

1..n siehe 4.14.3.1 A-11.3  
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4.14.3.1 Element <Therapeutisches_Personal> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

SP_Schluessel Schlüssel-Nr. des speziel-
len therapeutischen Per-
sonals. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Spezielles 
therapeutisches Personal (A-
11.3)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-11.3 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Therapeuti-
sches_Personal> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

Anzahl Anzahl Vollkräfte. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11.3  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.3  
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4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement  1 siehe 4.15.1 A-12.1.1  
 

Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement  0..1 siehe 4.15.2 A-12.1.2  
 

Verantwortliche_Person_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.3 A-12.2.1 Bei Auswahl „entspricht 
den Angaben zum Qua-
litätsmanagement“ in 
der Software muss die 
Software die Daten aus 
A12.1.1 übernehmen! 

 

Lenkungsgremium_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.4 A-12.2.2 Bei Auswahl „entspricht 
den Angaben zum Qua-
litätsmanagement“ in 
der Software muss die 
Software die Daten aus 
A12.1.2 übernehmen! 

 

Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.5 A-12.2.3  
 

Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem  0..1 siehe 4.15.6 A-12.2.3.1  
 

Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem  0..1 siehe 4.15.7 A-12.2.3.2  
 

Hygienepersonal  0..1 siehe 4.15.8 A-12.3.1  
 

Hygienebezogenes_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.9 A-12.3.2  
 

Beschwerdemanagement  0..1 siehe 4.15.10 A-12.4  
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4.15.1 Element <Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 A-12.1.1  

4.15.2 Element <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Lenkungsgremium  1 siehe 4.15.2.1 A-12.1.2  

4.15.2.1 Element <Lenkungsgremium> 
 

Elternelemente: 4.15.2. Element <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement>, 4.15.4. Element <Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.1.2, 
A-12.2.2 

 

 

Tagungsfrequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-12.2): 
„wöchentlich“, 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“, 
„andere Frequenz“. 

A-12.1.2, 
A-12.2.2 
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4.15.3 Element <Verantwortliche_Person_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 A-12.2.1  

4.15.4 Element <Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Lenkungsgremium  1 siehe 4.15.2.1 A-12.2.2  

4.15.5 Element <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Instrument_Massnahme  1..n siehe 4.15.5.1 A-12.2.3  
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4.15.5.1 Element <Instrument_Massnahme> 
 

Elternelemente: 4.15.5. Element <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

RM_Schluessel Schlüssel-Nr. des Instru-
ments bzw. der Maßnah-
me. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Klinisches 
Risikomanagement – Instrumente 
und Maßnahmen“ (A-12.2.3) im 
Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-12.2.3 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Instru-
ment_Massnahme> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

Zusatzangaben_RM Zusatzangaben zu aus-
gewählten Instrumenten 
bzw. Maßnahmen. 

0..1 siehe 4.15.5.1 - 1 A-12.2.3 Zusatzangaben zu den 
Leistungsangeboten 
gemäß Auswahlliste 
(Anhang 2) sind ver-
pflichtend. 

(!) Dies kann vom 
XML-Schema nicht 
geprüft werden. 

4.15.5.1 - 1 Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1. Element <Instrument_Massnahme> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

SOP Verfahrensbeschreibun-
gen bzw. Standard Opera-
ting Procedures. 

1 siehe 4.15.5.1 - 1.1 A-12.2.3 Bei Auswahl „Teil der 
QM/RM-Dokumentation 
(gemäß RM01)“ in 
Software muss die 
Software Name und 
Datum aus RM01 hier 
einsetzen! 

 

 

Fallbesprechungen_Konferenzen  1 siehe 4.15.5.1 - 1.2 A-12.2.3   
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4.15.5.1 - 1.1 Element <SOP> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1. Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name der Verfahrensbe-
schreibung/SOP. 

1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3  

 

Datum Datum der letzten Aktuali-
sierung. 

1 Format: YYYY-MM-DD A-12.2.3  

4.15.5.1 - 1.2 Element <Fallbesprechungen_Konferenzen> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1. Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fallbesprechung_Konferenz  1..n siehe 4.15.5.1 - 1.2.1 A-12.2.3  

4.15.5.1 - 1.2.1 Element <Fallbesprechung_Konferenz> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1.2. Element <Fallbesprechungen_Konferenzen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Art  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-12.2.3): 
„Tumorkonferenzen“, 
„Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen“, 
„Pathologiebesprechungen“, 
„Palliativbesprechungen“, 
„Qualitätszirkel“. 

A-12.2.3  
 

 

Andere  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3   
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4.15.6 Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Tagungsgremium  0..1 siehe 4.15.6.1 A-12.2.3.1  
 

Massnahmen  1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.2.3.1  
 

Fehlermeldesystem_intern  1 siehe 4.15.6.2 A-12.2.3.1  

4.15.6.1 Element <Tagungsgremium> 
 

Elternelemente: 4.15.6. Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem>, 
4.15.7. Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Tagungsfrequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.2.3): 
„wöchentlich“, 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“, 
„andere Frequenz“. 

A-12.2.3.1, 
A-12.2.3.2 

 

4.15.6.2 Element <Fehlermeldesystem_intern> 
 

Elternelemente: 4.15.6. Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

System_intern  1..n siehe 4.15.6.2 - 1 A-12.2.3.1  
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4.15.6.2 - 1 Element <System_intern> 
 

Elternelemente: 4.15.6.2. Element <Fehlermeldesystem_intern> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

IF_Schluessel Schlüssel-Nr. des Instru-
ments bzw. der Maßnah-
me. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Einsatz 
eines einrichtungsinternen Feh-
lermeldesystems“ (A-12.2.3.1) 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind 
alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-12.2.3.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <System_intern> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutig-
keit). 

 

Zusatzangaben_IF Zusatzangaben zu den 
Instrumenten bzw. Maß-
nahmen. 

1 siehe 4.15.6.2 - 1.1 A-12.2.3.1  

4.15.6.2 - 1.1 Element <Zusatzangaben_IF> 
 

Elternelemente: 4.15.6.2 - 1. Element <System_intern> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datum  1 Format: YYYY-MM-DD A-12.2.3.1   

 

Frequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.2.3.1): 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“. 

A-12.2.3.1  
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4.15.7 Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fehlermeldesystem_uebergreifend  1 siehe 4.15.7.1 A-12.2.3.2  
 

Tagungsgremium  0..1 siehe 4.15.6.1 A-12.2.3.2  

4.15.7.1 Element <Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
 

Elternelemente: 4.15.7. Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

System_uebergreifend  1..n siehe 4.15.7.1 - 1 A-12.2.3.2  

4.15.7.1 - 1 Element <System_uebergreifend> 
 

Elternelemente: 4.15.7.1. Element <Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

EF_Schluessel Schlüssel-Nr. des einrich-
tungsübergreifenden Feh-
lermeldesystems. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Teilnahme 
an einrichtungsübergreifenden 
Fehlermeldesystemen“ 
(A-12.2.3.2) im Anhang 2 zu 
Anlage 1 sind alle Schlüssel-Nrn. 
zulässig. 

A-12.2.3.2 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Sys-
tem_uebergreifend> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

 

EF_Sonstiges Sonstiges einrichtungs-
übergreifendes Fehler-
meldesystem. 

1 siehe 4.15.7.1 - 1.1 A-12.2.3.2   
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4.15.7.1 - 1.1 Element <EF_Sonstiges> 
 

Elternelemente: 4.15.7.1 - 1. Element <System_uebergreifend> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

EF_Sonstiges_Schluessel Sonstige Schlüssel-Nr. 
des einrichtungsübergrei-
fenden Fehlermeldesys-
tems. 

1 „EF00“ A-12.2.3.2 Die sonstige Schlüssel-
Nr. darf bei der Wieder-
holung des Elements 
<Sys-
tem_uebergreifend> 
mehrfach aufgeführt 
werden. 

 

Erlaeuterungen  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3.2  

4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Krankenhaushygieniker  1 siehe 4.15.8.1 A-12.3.1  
 

Hygienebeauftragte_Aerzte  0..1 siehe 4.15.8.2 A-12.3.1  
 

Hygienefachkraefte  0..1 siehe 4.15.8.3 A-12.3.1  
 

Hygienebeauftragte_Pflege  0..1 siehe 4.15.8.4 A-12.3.1  
 

Hygienekommission_nicht_eingerichtet Eine Hygienekommission 
wurde noch nicht einge-
richtet. 

1 Kein Inhalt A-12.3.1   

 

Kontakt_Person_kurz Eine Hygienekommission 
wurde eingerichtet. Name 
und Kontaktdaten des 
Vorsitzenden. 

1 siehe 4.15.8.5 A-12.3.1   
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4.15.8.1 Element <Krankenhaushygieniker> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.2 Element <Hygienebeauftragte_Aerzte> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.3 Element <Hygienefachkraefte> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.4 Element <Hygienebeauftragte_Pflege> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  
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4.15.8.5 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Person  1 siehe 4.1.4.1 - 1 A-12.3.1  
 

Telefon  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.1 A-12.3.1  
 

Fax  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.2 A-12.3.1  
 

Email  0..1 Format: konto@maildomäne A-12.3.1 (!) Das Format wird 
vom XML-Schema nur 
rudimentär validiert. 

4.15.9 Element <Hygienebezogenes_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hygiene_Instrument_Massnahme  1..n siehe 4.15.9.1 A-12.3.2  
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4.15.9.1 Element <Hygiene_Instrument_Massnahme> 
 

Elternelemente: 4.15.9. Element <Hygienebezogenes_Risikomanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

HM_Schluessel  1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Teilnahme 
an einrichtungsübergreifenden 
Fehlermeldesystemen“ (A-12.3.2) 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-12.3.2 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Hygie-
ne_Instrument_Mass-
nahme> nur genau 
einmal vorkommen 
(Eindeutigkeit). 

 

Zusatzangaben_HM  0..1 siehe 4.15.9.1 - 1 A-12.3.2 Zusatzangaben zu den 
Leistungsangeboten 
gemäß Auswahlliste 
(Anhang 2) sind ver-
pflichtend. 

(!) Dies kann vom 
XML-Schema nicht 
geprüft werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.2  
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4.15.9.1 - 1 Element <Zusatzangaben_HM> 
 

Elternelemente: 4.15.9.1. Element <Hygiene_Instrument_Massnahme> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

URL_Bericht_zu_Infektionsraten Link zu öffentlich zugäng-
licher Berichterstattung zu 
Infektionsraten. 

1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-12.3.2 (!) Das Format wird 
vom XML-Schema nur 
rudimentär validiert. 

 

 

Teilnahme_KISS Teilnahme am Kranken-
haus-Infektions-
Surveillance-System 
(KISS). 

1 siehe 4.15.9.1 - 1.1 A-12.3.2   

 

Name Teilnahme an anderen 
regionalen, nationalen 
oder internationalen Netz-
werken zur Prävention von 
nosokomialen Infektionen. 

1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.3.2   

 

Teilnahme_ASH Teilnahme an der „Aktion 
Saubere Hände“ (ASH). 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2): 
„Teilnahme (ohne Zertifikat)“, 
„Zertifikat Bronze“, 
„Zertifikat Silber“, 
„Zertifikat Gold“. 

A-12.3.2   

 

Frequenz Tagungsfrequenz der 
Hygienekommission. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2): 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“. 

A-12.3.2   
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4.15.9.1 - 1.1 Element <Teilnahme_KISS> 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 - 1. Element <Zusatzangaben_HM> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

KISS_Modul  1..n siehe 4.15.9.1 - 1.1.1 A-12.3.2  

4.15.9.1 - 1.1.1 Element <KISS_Modul> 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 - 1.1. Element <Teilnahme_KISS> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2): 
„AMBU-KISS“, 
„CDAD-KISS“, 
„DEVICE-KISS“, 
„HAND-KISS“, 
„ITS-KISS“, 
„MRSA-KISS“, 
„NEO-KISS“, 
„ONKO-KISS“, 
„OP-KISS“, 
„STATIONS-KISS“, 
„SARI“. 

A-12.3.2  
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4.15.10 Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elternelemente: 4.15. Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strukturiertes_Beschwerdemanagement  1 siehe 4.15.10.1 A-12.4  
 

Schriftliches_Konzept  1 siehe 4.15.10.2 A-12.4  
 

Umgang_muendliche_Beschwerden  1 siehe 4.15.10.3 A-12.4  
 

Umgang_schriftliche_Beschwerden  1 siehe 4.15.10.4 A-12.4  
 

Zeitziele_fuer_Rueckmeldung  1 siehe 4.15.10.5 A-12.4  
 

Ansprechpartner Eine oder mehrere An-
sprechpersonen für das 
Beschwerdemanagement 
sind benannt. 

0..1 siehe 4.15.10.6 A-12.4  

 

Patientenfuersprecher Ein oder mehrere Patien-
tenfürsprecher sind be-
nannt. 

0..1 siehe 4.15.10.7 A-12.4  

 

Anonyme_Eingabemoeglichkeiten Anonyme Eingabemög-
lichkeiten von Beschwer-
den. 

1 siehe 4.15.10.8 A-12.4  

 

Patientenbefragungen  1 siehe 4.15.10.9 A-12.4  
 

Einweiserbefragungen  1 siehe 4.15.10.10 A-12.4  
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4.15.10.1 Element <Strukturiertes_Beschwerdemanagement> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strukturiertes_Beschwerdemanagement_eingefuehrt Ein strukturiertes Lob- und 
Beschwerdemanagement 
ist eingeführt. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  

4.15.10.2 Element <Schriftliches_Konzept> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Schriftliches_Konzept_existiert Ein schriftliches, verbindli-
ches Konzept zum Be-
schwerdemanagement 
existiert. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  

4.15.10.3 Element <Umgang_muendliche_Beschwerden> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Umgang_muendliche_Beschwerden_geregelt Das Beschwerdema-
nagement regelt den Um-
gang mit mündlichen Be-
schwerden. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  
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4.15.10.4 Element <Umgang_schriftliche_Beschwerden> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Umgang_schriftliche_Beschwerden_geregelt Das Beschwerdemanage-
ment regelt den Umgang 
mit schriftlichen Be-
schwerden. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  

4.15.10.5 Element <Zeitziele_fuer_Rueckmeldung> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zeitziele_fuer_Rueckmeldung_definiert Die Zeitziele für die Rück-
meldung an die Be-
schwerdeführer sind 
schriftlich definiert. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  
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4.15.10.6 Element <Ansprechpartner> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ansprechpersonen Eine oder mehrere An-
sprechpersonen für das 
Beschwerdemanagement 
sind benannt. 

1 siehe 4.15.10.6 - 1 A-12.4  

 

URL Link zum Bericht. 0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-12.4 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  

4.15.10.6 - 1 Element <Ansprechpersonen> 
 

Elternelemente: 4.15.10.6. Element <Ansprechpartner> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-12.4  

4.15.10.7 Element <Patientenfuersprecher> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fuersprechpersonen Ein oder mehrere Patien-
tenfürsprecher sind be-
nannt. 

1 siehe 4.15.10.7 - 1 A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  
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4.15.10.7 - 1 Element <Fuersprechpersonen> 
 

Elternelemente: 4.15.10.7. Element <Patientenfuersprecher> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-12.4  

4.15.10.8 Element <Anonyme_Eingabemoeglichkeiten> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anonyme_Eingabemoeglichkeiten_existieren Es existieren anonyme 
Eingabemöglichkeiten. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  
 

URL_Kontaktformular Link zu einem Kontaktfor-
mular zur anonymen Ein-
gabe. 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-12.4 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

4.15.10.9 Element <Patientenbefragungen> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Patientenbefragungen_durchgefuehrt Patientenbefragungen 
wurden durchgeführt. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

URL Link zur Website. 0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-12.4 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  
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4.15.10.10 Element <Einweiserbefragungen> 
 

Elternelemente: 4.15.10. Element <Beschwerdemanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Einweiserbefragungen_durchgefuehrt Einweiserbefragungen 
wurden durchgeführt. 

0..1 Kein Inhalt A-12.4  

 

URL Link zur Website. 0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-12.4 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.4  

4.16 Element <Apparative_Ausstattung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Geraet  1..n siehe 4.16.1 A-13  
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4.16.1 Element <Geraet> 
 

Elternelemente: 4.16 Element <Apparative_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

AA_Schluessel Geräte-Schlüssel-Nr.  1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Besondere 
apparative Ausstattung (A-13)“ im 
Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-13 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Geraet> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

 

 

Notfallverfuegbarkeit_24h  0..1 0 - wahr, 1 - falsch, 2 - trifft nicht zu A-13 Die 24h-
Notfallverfügbarkeit der 
Geräte ist verpflichtend 
nur für in der Auswahllis-
te entsprechend markier-
te Geräte anzugeben. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-13  
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4.17 Element <Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Organisationseinheit_Fachabteilung  1..n siehe 4.17.1 B-X   

4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elternelemente: 4.17 Element <Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Gliederungsnummer In diesem Element wird die 
dem X (in B-X) entspre-
chende fortlaufende 
Nummerierung der Orga-
nisationseinheit / Fachab-
teilung angegeben. 

1 Schlüssel B-X.1  

 

Name Name der Organisations-
einheit / Fachabteilung. 

1 Zeichenkette B-X.1  

 

Chefaerzte Namen und Kontaktdaten 
des Chefarztes bzw. der 
Chefärzte. 

0..1 siehe 4.17.1.2 B-X.1  

 

Zugaenge Zugänge der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

0..1 siehe 4.17.1.3 B-X.1  

 

Zielvereinbarungen  1 siehe 4.17.1.4 B-X.2  
 

Ambulante_D_Arzt_Zulassung Arzt mit ambulanter D-
Arzt-Zulassung vorhanden. 

0..1 Kein Inhalt B-X.10  

 

Stationaere_BG_Zulassung Stationäre BG-Zulassung 
vorhanden. 

0..1 Kein Inhalt B-X.10  

 

Fachabteilungsschluessel  1..n siehe 4.17.1.1 B-X.1  
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Elternelemente: 4.17 Element <Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Medizinische_Leistungsangebote Medizinische Leistungsan-
gebote der Organisations-
einheit / Fachabteilung. 

0..1 siehe 4.17.1.5 B-X.3  

 

Barrierefreiheit Aspekte der Barrierefrei-
heit der Organisationsein-
heit / Fachabteilung. 

0..1 siehe 4.11 B-X.4  

 

Fallzahlen_OE Fallzahlen der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1 siehe 4.17.1.6 B-X.5  

 

Hauptdiagnosen Hauptdiagnosen nach ICD. 1 siehe 4.17.1.7 B-X.6   

 

Keine_Hauptdiagnose Dieses Element ist anzu-
geben, falls der Organisa-
tionseinheit / Fachabtei-
lung keine Hauptdiagno-
sen nach ICD-10 zuzuord-
nen sind. 

1 Kein Inhalt B-X.6   

 

Prozeduren Prozeduren nach OPS. 1 siehe 4.17.1.8 B-X.7  
 

Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten  0..1 siehe 4.17.1.9 B-X.8  
 

Ambulante_Operationen Ambulante Operationen 
nach § 115b SGB V. 

1 siehe 4.17.1.10 B-X.9  

 

Personelle_Ausstattung  1 siehe 4.17.1.11 B-X.11  
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4.17.1.1 Element <Fachabteilungsschluessel> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

FA_Schluessel Fachabteilungsschlüssel 
nach § 301 SGB V. 

1 Schlüssel, 
Format: 9999 
Die Schlüssel für sonstige Fachab-
teilungen („3700“, „3790“, „3791“, 
„3792“) sind hier nicht zulässig. 

B-X.1   

 

Sonstiger Falls es sich um eine 
sonstige Fachabteilung 
handelt, ist dieses Element 
einzufügen. 

1 siehe 4.17.1.1 - 1 B-X.1   

4.17.1.1 - 1 Element <Sonstiger> - FA Schlüssel 
 

Elternelemente: 4.17.1.1 Element <Fachabteilungsschluessel> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

FA_Sonstiger_Schluessel Sonstiger Fachabteilungs-
schlüssel nach 
§ 301 SGB V. 

1 Es sind nur Schlüssel für sonstige 
Fachabteilungen („3700“, „3790“, 
„3791“, „3792“) zulässig. 

B-X.1  

 

Bezeichnung Bezeichnung der sonsti-
gen Fachabteilung. 

1 max. Zeichenanzahl: 200 B-X.1  

4.17.1.2 Element <Chefaerzte> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 B-X.1  
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4.17.1.3 Element <Zugaenge> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Zugang  1..n siehe 4.4.1.1 B-X.1  

4.17.1.4 Element <Zielvereinbarungen> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zielvereinbarung_eingehalten Das Element wird einge-
fügt, wenn Zielvereinba-
rungen mit den leitenden 
Ärzten und Ärztinnen ent-
sprechend § 136a SGB V 
getroffen wurden. 

1 Kein Inhalt B-X.2  
 

 

Keine_Zielvereinbarung_geschlossen Dieses Element wird ein-
gefügt, wenn keine Ziel-
vereinbarungen nach 
§ 136a SGB V getroffen 
wurden. 

1 Kein Inhalt B-X.2  
 

 

Getroffene_Zielvereinbarungen Dieses Element wird ein-
gefügt, wenn leistungsbe-
zogene Zielvereinbarun-
gen getroffen wurden. 

1  siehe 4.17.1.4 - 1 B-X.2  
 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl 500 B-X.2  
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4.17.1.4 - 1 Element <Getroffene_Zielvereinbarungen> 
 

Elternelemente:  4.17.1.4 Element <Zielvereinbarungen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zielvereinbarung  1..n  siehe 4.17.1.4 - 1.1 B-X.2  

4.17.1.4 - 1.1 Element <Zielvereinbarung> 
 

Elternelemente:  4.17.1.4 Element <Getroffene Zielvereinbarungen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zielvereinbarung_OPS  1..n siehe 4.17.1.4 - 1.1.1 B-X.2  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl 500 B-X.2  

4.17.1.4 - 1.1.1 Element <Zielvereinbarung_OPS> 
 

Elternelemente:  4.17.1.4 - 1.1 Element<Zielvereinbarung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

OPS_301 OPS 301 Ziffer. 1 Format: X-XXX B-X.2  
 

Beschreibung Allgemeinverständliche 
Übersetzung inkl. anato-
misch/funktionaler Be-
schreibung 

1 Zeichenkette B-X.2  

4.17.1.5 Element <Medizinische_Leistungsangebote> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Medizinisches_Leistungsangebot Medizinisches Leistungs-
angebot der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1..n siehe 4.17.1.5 - 1 B-X.3   
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4.17.1.5 - 1 Element <Medizinisches_Leistungsangebot> 
 

Elternelemente:4.17.1.5 Element<Medizinische_Leistungsangebote>, 4.17.1.9 - 1.1.1 Element <Leistungen_Ambulanz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

VA_VU_Schluessel Schlüssel-Nr. des medizi-
nisches Leistungsange-
bots der Organisations-
einheit / Fachabteilung. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Medizinische 
Leistungsangebote (B-X.3 und B-
X.8)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 sind 
alle Schlüssel-Nrn. mit Ausnahme 
der sonstigen Schlüssel („VA00“, 
„VC00“, „VD00“, „VG00“, „VH00“, 
„VI00“, „VN00“, „VO00“, „VK00“, 
„VP00“, „VR00“, „VU00“, „VX00“, 
„VZ00“) zulässig. 

B-X.3, 
B-X.8 

Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments 
<Medizini-
sches_Leistungsangebot
> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

 

Sonstiger Falls es sich um ein sons-
tiges medizinisches Leis-
tungsangebot der Organi-
sationseinheit / Fachabtei-
lung handelt, ist dieses 
Element einzufügen. 

1 siehe 4.17.1.5 - 1.1 B-X.3, 
B-X.8 

  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.3 (!) Darf bei B-X.8 nicht 
vorkommen. Dies kann 
vom XML-Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.17.1.5 - 1.1 Element <Sonstiger> - VA VU Schlüssel 
 

Elternelemente: 4.17.1.5 - 1 Element <Medizinisches_Leistungsangebot> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

VA_VU_Sonstiger_Schluessel Sonstige Schlüssel-Nr.  
des medizinischen Leis-
tungsangebotes der Orga-
nisationseinheit / Fachab-
teilung. 

1 Auswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Medizinische 
Leistungsangebote der Fachabtei-
lung/ Organisationseinheit (B-X.3 
und B-X.8)“ im Anhang 2 zu Anlage 
1 sind nur die sonstigen Schlüssel-
Nrn. („VA00“, „VC00“, „VD00“, 
„VG00“, „VH00“, „VI00“, „VN00“, 
„VO00“, „VK00“, „VP00“, „VR00“, 
„VU00“, „VX00“, „VZ00“) zulässig. 

B-X.3, 
B-X.8 

Die sonstige Schlüssel-Nr. 
darf bei der Wiederholung 
des Elements <Medizini-
sches_Leistungsangebot> 
mehrfach aufgeführt wer-
den. 

 

 

Bezeichnung Bezeichnung des sonsti-
gen medizinischen Leis-
tungsangebotes. 

1 max. Zeichenanzahl: 200 B-X.3, 
B-X.8 

  

4.17.1.6 Element <Fallzahlen_OE> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vollstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..100000 B-X.5  
 

Teilstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..100000 B-X.5  
 

Erlaeuterungen Kommentar zu den Fall-
zahlen der Organisations-
einheit / Fachabteilung. 

0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.5  
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4.17.1.7 Element <Hauptdiagnosen> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hauptdiagnose Hauptdiagnose nach ICD. 1..n siehe 4.17.1.7 - 1 B-X.6   

4.17.1.7 - 1 Element <Hauptdiagnose> 
 

Elternelemente: 4.17.1.7 Element <Hauptdiagnosen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

ICD_10 ICD-10-Ziffer. 1 Format: X99[.9] B-X.6 Die ICD-Ziffern sind hier 
gemäß Anlage 1 vierstel-
lig anzugeben, es sei 
denn, der terminale Kode 
ist dreistellig, z. B. A09. 

 

 

Fallzahl Absolute Fallzahl. 1 Wertebereich: 4..100000 B-X.6   

 

Fallzahl_Datenschutz Dieses Element ist anzu-
geben, falls die Fallzahl 
kleiner 4 ist. 

1 Kein Inhalt B-X.6   

 

Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz Dieses Element ist im Ge-
samtbericht anzugeben, 
wenn in mindestens einem 
Einzelbericht das Element 
<Fallzahl_Datenschutz> 
angeben wurde. 

1 siehe 4.17.1.7 - 1.1 B-X.6 (!) Nur im Gesamtbe-
richt zulässig. Dies kann 
vom XML-Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.17.1.7 - 1.1 Element <Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente: 4.17.1.7 - 1. Element <Hauptdiagnose> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fallzahl Summe der Fallzahl, mit 
Ausnahme der Fallzahlen, 
die durch das Element 
<Fallzahl_Datenschutz> 
geschützt sind. 

0..1 Wertebereich: 4..100000 B-X.6  

 

Anzahl_FA_Datenschutz Anzahl der Einzelberichte, 
in denen das Element 
<Fallzahl_Datenschutz> 
angegeben wurde. 

1 Wertebereich: 1..100 B-X.6  

4.17.1.8 Element <Prozeduren> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Keine_Erbracht Keine Prozeduren nach 
OPS erbracht. 

1 Kein Inhalt B-X.7   

 

Freiwillig Prozeduren nach OPS 
erbracht, aber keine Ver-
pflichtung, diese im Quali-
tätsbericht anzugeben. 

1 siehe 4.17.1.8 - 1 B-X.7   

 

Verpflichtend OPS-Prozeduren wurden 
erbracht und sind ver-
pflichtend im Qualitätsbe-
richt anzugeben. 

1 siehe 4.17.1.8 - 2 B-X.7   
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4.17.1.8 - 1 Element <Freiwillig> - Prozedur 
 

Elternelemente: 4.17.1.8 Element <Prozeduren> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Prozedur Prozedur nach OPS. 0..n  siehe 4.17.1.8 - 2.1 B-X.7   

4.17.1.8 - 2 Element <Verpflichtend> - Prozedur 
 

Elternelemente: 4.17.1.8 Element <Prozeduren> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Prozedur Prozedur nach OPS. 1..n  siehe 4.17.1.8 - 2.1 B-X.7   
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4.17.1.8 - 2.1 Element <Prozedur> 
 

Elternelemente: 4.17.1.8 - 1 Element <Freiwillig> - Prozedur, 4.17.1.8 - 2 Element <Verpflichtend> - Prozedur 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

OPS_301 OPS 301 Ziffer. 1 Format: X-XXX[.XX] B-X.7 Die OPS-Ziffern sind 
hier gemäß Anlage 1 
endstellig anzugeben. 

 

 

Anzahl Absolute Anzahl. 1 Wertebereich: 4..100000 B-X.7   

 

Anzahl_Datenschutz Dieses Element ist anzu-
geben, falls die Anzahl 
kleiner 4 ist. 

1 Kein Inhalt B-X.7   

 

Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz Dieses Element ist im Ge-
samtbericht anzugeben, 
wenn in mindestens einem 
Einzelbericht das Element 
<Anzahl_Datenschutz> 
angeben wurde. 

1 siehe 4.17.1.8 - 2.1.1 B-X.7 (!) Nur im Gesamtbe-
richt zulässig. Dies 
kann vom XML-Schema 
nicht geprüft werden. 

 

4.17.1.8 - 2.1.1 Element <Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente:4.17.1.8 - 2.1 Element <Prozedur>, 4.17.1.10 - 2.1. Element <Ambulante_Operation> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Summe der Anzahl, mit 
Ausnahme der Proze-
duren, die durch das Ele-
ment <An-
zahl_Datenschutz> ge-
schützt sind. 

0..1 Wertebereich: 4..100000 B-X.7, 
B-X.9 
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Elternelemente:4.17.1.8 - 2.1 Element <Prozedur>, 4.17.1.10 - 2.1. Element <Ambulante_Operation> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Anzahl_FA_Datenschutz Anzahl der Einzelberichte, 
in denen das Element 
<Anzahl_Datenschutz> 
angegeben wurde. 

1 Wertebereich: 1..100 B-X.7, 
B-X.9 

 

4.17.1.9 Element <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit Ambulante Behandlungs-
möglichkeiten. 

1..n siehe 4.17.1.9 - 1 B-X.8   

4.17.1.9 - 1 Element <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 Element <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ambulanz Ambulante Behandlungs-
möglichkeit. 

1 siehe 4.17.1.9 - 1.1 B-X.8   

 

Ambulanz_116b Ambulante Behandlungs-
möglichkeit nach § 116b 
SGB V. 

1 siehe 4.17.1.9 - 1.2 B-X.8   
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4.17.1.9 - 1.1 Element <Ambulanz> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 - 1 Element <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

AM_Schluessel Schlüssel-Nr. der Ambu-
lanzart. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Ambulante 
Behandlungsmöglichkeiten (B-X.8)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. mit Ausnahme des 
Schlüssels 116b („AM06“) zulässig. 

B-X.8 Der Wert darf bei Wie-
derholung des Elements 
<Ambulanz> mehrfach 
vorkommen. 

 

 

Bezeichnung Bezeichnung der Ambu-
lanz. 

0..1 max. Zeichenanzahl: 200 B-X.8  

 

Leistungen_Ambulanz Angebotene Leistungen 
der Ambulanz. 

0..1 siehe 4.17.1.9 - 1.1.1 B-X.8   

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.8  

4.17.1.9 - 1.1.1 Element <Leistungen_Ambulanz> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 - 1.1 Element <Ambulanz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Medizinisches_Leistungsangebot Schlüssel-Nr. des medizi-
nischen Leistungsange-
bots. 

1..n siehe 4.17.1.5 - 1 
Schlüsselauswahlliste: 
Auswahlliste „Medizinische Leis-
tungsangebote der Fachabteilung/ 
Organisationseinheit (B-X.3 und 
B-X.8)“ 

B-X.8 Die Angabe der angebo-
tenen Leistungen erfolgt 
anhand der Auswahlliste 
für die fachabteilungs-
bezogenen medizinischen 
Leistungsangebote zu B-
X.3 in Anhang 2. Die Aus-
füllhinweise zu B-X.3 
gelten entsprechend. 
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4.17.1.9 - 1.2 Element <Ambulanz_116b> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 - 1 Element <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

AM_116b_Schluessel Schlüssel-Nr. der Ambu-
lanzart. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Ambulante 
Behandlungsmöglichkeiten (B-X.8)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1 ist nur 
der Schlüssel 116b („AM06“) zuläs-
sig. 

B-X.8 Der Wert darf bei Wie-
derholung des Elements 
<Ambulanz_116b> mehr-
fach vorkommen. 

 

 

 

Bezeichnung Bezeichnung der Ambu-
lanz. 

0..1 max. Zeichenanzahl: 200 B-X.8  

 

Leistungen_Ambulanz_116b Angebotene Leistungen 
der Ambulanz. 

0..1 siehe 4.17.1.9 - 1.2.1 B-X.8   

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.8  

4.17.1.9 - 1.2.1 Element <Leistungen_Ambulanz_116b> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 - 1.2 Element <Ambulanz_116b> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leistung Angebotene Leistung. 1..n siehe 4.17.1.9 - 1.2.1.1 B-X.8  
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4.17.1.9 - 1.2.1.1 Element <Leistung> 
 

Elternelemente: 4.17.1.9 - 1.2.1 Element <Leistungen_Ambulanz_116b> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

LK_Schluessel Schlüssel-Nr. der Leistung. 1 Schlüsselauswahlliste: 
„Leistungen im Katalog gem. § 116b 
Abs. 3 SGB V (B-X.8)“ im Anhang 2 zu 
Anlage 1 

B-X.8 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des 
Elements <Leistung> 
nur genau einmal 
vorkommen (Eindeu-
tigkeit). 

4.17.1.10 Element <Ambulante_Operationen> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Keine_Erbracht Keine ambulante Operati-
on nach OPS erbracht. 

1 Kein Inhalt B-X.9   

 

Freiwillig Ambulante Operationen 
nach OPS erbracht, aber 
keine Verpflichtung, diese 
im Qualitätsbericht anzu-
geben. 

1 siehe 4.17.1.10 - 1 B-X.9   

 

Verpflichtend Ambulante Operationen 
nach OPS wurden er-
bracht und sind verpflich-
tend im Qualitätsbericht 
anzugeben. 

1 siehe 4.17.1.10 - 2 B-X.9   
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4.17.1.10 - 1 Element <Freiwillig> - Ambulante Operation 
 

Elternelemente: 4.17.1.10 Element <Ambulante_Operationen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ambulante_Operation Ambulante Operation nach 
§ 115b SGB V. 

0..n siehe 4.17.1.10 - 2.1 B-X.9   

4.17.1.10 - 2 Element <Verpflichtend> - Ambulante Operation 
 

Elternelemente: 4.17.1.10 Element <Ambulante_Operationen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ambulante_Operation Ambulante Operation nach 
§ 115b SGB V. 

1..n siehe 4.17.1.10 - 2.1 B-X.9   

4.17.1.10 - 2.1 Element <Ambulante_Operation> 
 

Elternelemente: 4.17.1.10 - 1 Element <Freiwillig> - Ambulante Operation, 4.17.1.10 - 2 Element <Verpflichtend> - Ambulante Operation 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

OPS_301 OPS 301 Ziffer. 1 Format: X-XXX[.XX] B-X.9 Die OPS-Ziffern sind hier 
gemäß Anlage 1 endstel-
lig anzugeben. 

 

 

Anzahl Absolute Anzahl. 1 Wertebereich: 4..100000 B-X.9   

 

Anzahl_Datenschutz Dieses Element ist anzu-
geben, falls die Anzahl 
kleiner 4 ist. 

1 Kein Inhalt B-X.9   

 

Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz Dieses Element ist im Ge-
samtbericht anzugeben, 
wenn in mindestens einem 
Einzelbericht das Element 
<Anzahl_Datenschutz> 
angeben wurde. 

1 siehe 4.17.1.8 - 2.1.1 B-X.9 (!) Nur im Gesamtbe-
richt zulässig. Dies kann 
vom XML-Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elternelemente: 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerztliches_Personal  1 siehe 4.17.1.11 - 1 B-X.11.1   

 

Aerztliche_Fachexpertisen Fachexpertisen der Abtei-
lung. 

0..1 siehe 4.17.1.11 - 2 B-X.11.1   

 

Pflegekraefte  1 siehe 4.14.2 B-X.11.2   

 

Keine_Pflegekraefte Dieses Element wird ein-
gefügt, falls die Anzahl der 
Pflegekräfte gleich Null ist. 

1 Kein Inhalt B-X.11.2   

 

Pflegerische_Fachexpertisen Fachexpertisen der Abtei-
lung. 

0..1 siehe 4.17.1.11 - 3 B-X.11.2  

 

Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho Spezielles therapeuti-
sches Personal in Fachab-
teilungen für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psy-
chosomatik. 

0..1 siehe 4.17.1.11 - 4 B-X.11.3   
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4.17.1.11 - 1 Element <Aerztliches_Personal> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hauptabteilung Art der Organisationsein-
heit / Fachabteilung. 
Das Element enthält die 
Angaben zum ärztlichen 
Personal der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1 siehe 4.17.1.11 - 1.1 B-X.1, 
B-X.11.1 

  

 

Belegabteilung Art der Organisationsein-
heit / Fachabteilung. 
Das Element enthält die 
Angaben zum ärztlichen 
Personal der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1 siehe 4.17.1.11 - 1.2 B-X.1, 
B-X.11.1 

  

 

Gemischte_Haupt_Belegabteilung Art der Organisationsein-
heit / Fachabteilung. 
Das Element enthält die 
Angaben zum ärztlichen 
Personal der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1 siehe 4.17.1.11 - 1.3 B-X.1, 
B-X.11.1 

  

 

Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung Art der Organisationsein-
heit / Fachabteilung. 
Das Element enthält die 
Angaben zum ärztlichen 
Personal der Organisati-
onseinheit / Fachabteilung. 

1 siehe 4.17.1.11 - 1.4 B-X.1, 
B-X.11.1 
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4.17.1.11 - 1.1 Element <Hauptabteilung> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 1 Element <Aerztliches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte_ohne_Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.1 B-X.11.1   

 

Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte Dieses Element wird ein-
gefügt, falls die Anzahl der 
Ärzte insgesamt ohne die 
Belegärzte gleich Null ist. 

1 Kein Inhalt B-X.11.1   

4.17.1.11 - 1.2 Element <Belegabteilung> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 1 Element <Aerztliches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.2 B-X.11.1   

4.17.1.11 - 1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 1 Element <Aerztliches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte_ohne_Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.1 B-X.11.1   

 

Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte Dieses Element wird ein-
gefügt, falls die Anzahl der 
Ärzte insgesamt ohne die 
Belegärzte gleich Null ist. 

1 Kein Inhalt B-X.11.1   

 

Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.2 B-X.11.1   
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4.17.1.11 - 1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 1 Element <Aerztliches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte_ohne_Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.1 B-X.11.1   

 

Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte Dieses Element wird ein-
gefügt, falls Anzahl der 
Ärzte insgesamt ohne die 
Belegärzte gleich Null ist. 

1 Kein Inhalt B-X.11.1   

 

Belegaerzte  1 siehe 4.14.1.2 B-X.11.1   

4.17.1.11 - 2 Element <Aerztliche_Fachexpertisen> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fachexpertise Ärztliche Fachexpertise der Orga-
nisationseinheit/Fachabteilung 
(Facharztbezeichnungen, Zusatz-
weiterbildungen (fakultativ)). 

1..n siehe 4.17.1.11 - 2.1 B-X.11.1   

4.17.1.11 - 2.1 Element <Fachexpertise> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 2 Element <Aerztliche_Fachexpertisen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

AQ_ZF_Schluessel Schlüssel-Nr. der Fachex-
pertise. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Ärztliche 
Fachexpertise der Abteilung (B-
X.12.1)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

B-X.11.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des 
Elements <Fachexper-
tise> nur genau ein-
mal vorkommen (Ein-
deutigkeit). 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.1   
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4.17.1.11 - 3 Element <Pflegerische_Fachexpertisen> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fachexpertise_Pflege Pflegerische Fachexpertise der 
Organisationseinheit/Fachabteilung 
(Fachweiterbildungen, akademi-
sche Abschlüsse, Zusatzqualifika-
tionen). 

1..n siehe 4.17.1.11 - 3.1 B-X.11.2   

4.17.1.11 - 3.1 Element <Fachexpertise_Pflege> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 3 Element <Pflegerische_Fachexpertisen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

PQ_ZP_Schluessel Schlüssel-Nr. der Fachex-
pertise. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Pflegerische 
Fachexpertise der Abteilung (B-
X.12.2)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

B-X.11.2 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Fachexper-
tise_Pflege> nur genau 
einmal vorkommen 
(Eindeutigkeit). 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.2   

4.17.1.11 - 4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten  1 siehe 4.17.1.11 - 4.1 B-X.11.3  
 

Psychologische_Psychotherapeuten  1 siehe 4.17.1.11 - 4.2 B-X.11.3  
 

Diplom_Psychologen  1 siehe 4.17.1.11 - 4.3 B-X.11.3  
 

Klinische_Neuropsychologen  1 siehe 4.17.1.11 - 4.4 B-X.11.3  
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4.17.1.11 - 4.1 Element <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl Vollkräfte. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

B-X.11.3  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis  
1000000,00000 

B-X.11.3 Muss angegeben 
werden, falls bere-
chenbar. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.3  
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4.17.1.11 - 4.2 Element <Psychologische_Psychotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl Vollkräfte. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

B-X.11.3  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis  
1000000,00000 

B-X.11.3 Muss angegeben 
werden, falls bere-
chenbar. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.3  
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4.17.1.11 - 4.3 Element <Diplom_Psychologen> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl Vollkräfte 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

B-X.11.3  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.3 Muss angegeben 
werden, falls bere-
chenbar. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.3  
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4.17.1.11 - 4.4 Element <Klinische_Neuropsychologen> 
 

Elternelemente: 4.17.1.11 - 4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl Anzahl Vollkräfte 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

B-X.11.3  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.3 Muss angegeben 
werden, falls bere-
chenbar. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 B-X.11.3  
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4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

QS_nach_Landesrecht  0..1 siehe 4.18.1 C-2  
 

DMP  0..1 siehe 4.18.2 C-3  
 

Sonstige_Verfahren_Externe_QS  0..1 siehe 4.18.3 C-4  
 

Mindestmengen  0..1 siehe 4.18.4 C-5   
 

Strukturqualitaetsvereinbarung  0..1 siehe 4.18.5 C-6  
 

Fortbildung  0..1 siehe 4.18.6 C-7  

4.18.1 Element <QS_nach_Landesrecht> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leistungsbereich Angabe des Leistungsbe-
reiches, in dem an der 
externen Qualitätssiche-
rung nach Landesrecht 
gemäß § 112 SGB V teil-
genommen wird. 

1..4 siehe 4.18.1.1 C-2   
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4.18.1.1 Element <Leistungsbereich> - QS nach Landesrecht 
 

Elternelemente: 4.18.1 Element <QS_nach_Landesrecht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Bezeichnung Bezeichnung des Leis-
tungsbereiches, der an der 
externen Qualitätssiche-
rung nach Landesrecht 
gemäß § 112 SGB V teil-
nimmt. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Auswahlliste „Externe Qualitätssi-
cherung nach Landesrecht (C-2)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1 

C-2 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Leistungsbe-
reich> nur genau einmal 
vorkommen (Eindeutig-
keit). 

(!) Es sind nur die Leis-
tungsbereiche des Bun-
deslandes gültig, in dem 
sich das Krankenhaus 
befindet. 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 C-2   

4.18.2 Element <DMP> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Teilnahme_DMP Disease-Management-
Programm (DMP), an dem 
das Krankenhaus teil-
nimmt. 

1..7 siehe 4.18.2.1 C-3   
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4.18.2.1 Element <Teilnahme_DMP> 
 

Elternelemente: 4.18.2 Element <DMP> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Bezeichnung Bezeichnung des DMP. 1 Schlüsselauswahlliste: 
Werte der Spalte DMP der Tabelle 
„Gemäß seinem Leistungsspektrum 
nimmt das Krankenhaus an den 
folgenden DMP teil:“ in Anlage 1 
Abschnitt C-3. 

C-3 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Teilnah-
me_DMP> nur genau 
einmal vorkommen (Ein-
deutigkeit). 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 C-3   

4.18.3 Element <Sonstige_Verfahren_Externe_QS> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Sonstiges_Verfahren_Externe_QS Teilnahme an sonstigen 
Verfahren der externen 
vergleichenden Qualitäts-
sicherung. 

1..n siehe 4.18.3.1 C-4   
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4.18.3.1 Element <Sonstiges_Verfahren_Externe_QS> 
 

Elternelemente: 4.18.3 Element <Sonstige_Verfahren_Externe_QS> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leistungsbereich  0..1 max. Zeichenanzahl: 200 C-4  
 

Bezeichnung_Qualitaetsindikator  1 max. Zeichenanzahl: 200 C-4  
 

Ergebnis  1 max. Zeichenanzahl: 100 C-4  
 

Messzeitraum  0..1 max. Zeichenanzahl: 100 C-4  
 

Datenerhebung  0..1 max. Zeichenanzahl: 200 C-4  
 

Rechenregeln  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 C-4  
 

Referenzbereiche  0..1 max. Zeichenanzahl: 100 C-4  
 

Vergleichswerte  0..1 max. Zeichenanzahl: 100 C-4  
 

Quellenangabe_Dokumentation Quellenangabe zu einer 
Dokumentation des Quali-
tätsindikators bzw. des 
Qualitätsindikatoren-Sets 
mit Evidenzgrundlage. 

0..1 max. Zeichenanzahl: 500 C-4  

4.18.4 Element <Mindestmengen> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leistungsbereich Angabe der Leistungsbe-
reiche, für die gemäß der 
für das Berichtsjahr gel-
tenden Mindestmengenre-
gelungen Mindestmengen 
festgelegt sind. 

1..6 siehe 4.18.4.1 C-5   
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4.18.4.1 Element <Leistungsbereich> - Mindestmengen 
 

Elternelemente: 4.18.4 Element <Mindestmengen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Bezeichnung Bezeichnung des Leis-
tungsbereiches, für den 
Mindestmengen festgelegt 
sind. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Werte der Spalte Leistungsbereich 
der Tabelle „Umsetzung der Min-
destmengenregelungen nach  
§ 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V“ 
in Anlage 1, C-5. 

C-5 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Leistungsbe-
reich> nur genau einmal 
vorkommen (Eindeutig-
keit). 

 

 

Erbrachte_Menge Im Berichtsjahr erbrachte 
Menge. 

1 Wertebereich: 1..100000 C-5   

 

Ausnahmetatbestand Angaben zur Ausnah-
meregelung, die vom 
Krankenhaus in Anspruch 
genommen wurde. 

1..4 siehe 4.18.4.1 - 1 C-5   

 

Kein_Ausnahmetatbestand Dieses Element wird ein-
gefügt, falls keine Aus-
nahmeregelung vom Kran-
kenhaus in Anspruch ge-
nommen wurde. 

1 Kein Inhalt C-5   

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 C-5  
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4.18.4.1 - 1 Element <Ausnahmetatbestand> 
 

Elternelemente: 4.18.4.1 Element <Leistungsbereich> - Mindestmengen 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

MM_Schluessel Schlüssel-Nr. des Ausnahmetat-
bestands. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
„Umsetzung der Mindestmengen-
regelungen nach  
§ 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
- Ausnahmetatbestände (C-5)“ im 
Anhang 2 zu Anlage 1 

C-5 Hier dürfen nur die 
Werte MM01 bis 
MM04 vorkommen. 

 

 

4.18.5 Element <Strukturqualitaetsvereinbarung> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vereinbarung  1..n siehe 4.18.5.1 C-6   

4.18.5.1 Element <Vereinbarung> 
 

Elternelemente: 4.18.5 Element <Strukturqualitaetsvereinbarung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

CQ_Schluessel Schlüssel-Nr. der Vereinbarung. 1 Schlüsselauswahlliste: 
„Umsetzung von Beschlüssen 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zur Qualitätssicherung 
nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
SGB V [neue Fassung] („Struk-
turqualitätsvereinbarung“) (C-6)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1. 

C-6 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Vereinbarung> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutig-
keit). 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 C-6  
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4.18.6 Element <Fortbildung> 
 

Elternelemente: 4.18 Element <Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fortbildungspflichtige Anzahl Fachärzte, psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, die der Fortbil-
dungspflicht unterliegen. 

1 Wertebereich: 0..10000 C-7  

 

Nachweispflichtige Anzahl der Fachärzte unter den 
Fortbildungspflichtigen, die der 
Pflicht zum Fortbildungsnach-
weis unterliegen, da ihre Fach-
arztanerkennung bzw. Approba-
tion mehr als 5 Jahre zurückliegt.  

1 Wertebereich: 0..10000 C-7 Teilmenge von Fortbil-
dungspflichtige 

 

Fortbildungsnachweis_Erbracht_Habende Anzahl der Nachweispflichtigen, 
die den Fortbildungsnachweis 
erbracht haben. 

1 Wertebereich: 0..10000 C-7 Teilmenge von Nach-
weispflichtige 
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Teil B 
(XML-Daten der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen) 
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5 Externe Qualitätssicherung 
In den folgenden Abschnitten wird die XML-Struktur beschrieben, in der die Datenbankversi-
on des Berichtsteils C-1 (Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach 
§ 137 SGB V) des Qualitätsberichtes zu erstellen ist. Hierbei handelt es sich um Teil B der 
Datensatzbeschreibung. 

Erläuterungen zur Beschreibung der XML-Struktur finden sich in Abschnitt „1. Erläuterungen 
zur Datensatzbeschreibung“. 

Was grundsätzlich bei der Erzeugung einer XML-Datei zu beachten ist, wird kurz im Ab-
schnitt „2. Hinweise zur XML-Erzeugung“ erläutert. 

Unter Abschnitt „6. XML-Struktur Teil B – Übersicht“ wird der hierarchische Aufbau der XML-
Struktur von Teil B dargestellt. In dem folgenden Abschnitt „7. Element <Exter-
ne_Qualitaetssicherung>“ werden, beginnend mit dem Rootelement, die einzelnen XML-
Elemente im Detail beschrieben. 

Schließlich folgen in Abschnitt „8. Validitäts- und Plausibilitätsprüfungen“ noch einige Prüfun-
gen und in Abschnitt „9. Anhang“ die Liste der Leistungsbereiche für die Dokumentationsra-
ten und die QI-Ergebnisse. 

5.1 Aufbau und Namenskonvention der XML-Dateien 
Die Angaben zu C-1.1.[Y] und C-1.2.[Z] werden separat von den auf Bundes- bzw. Landes-
ebene beauftragten Stellen an die Annahmestelle übermittelt. Das Verfahren zur Daten-
übermittlung wird in den Anlagen 1 und 2 der Qb-R beschrieben.  

Für die beiden Abschnitte C-1.1.[Y] (Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate) und 
C-1.2.[Z] (Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren der Institution nach § 137a 
SGB V) des Qualitätsberichts wird jeweils ein Element im XML-Format festgelegt. 

Pro Bericht gibt es immer genau zwei XML-Dateien, und zwar jeweils eine für die auf Bun-
desebene und eine für die auf Landesebene beauftragte Stelle. 

Die ITSG übermittelt IK und Standortnummer an die auf Bundes- und Landesebene beauf-
tragten Stellen. Wenn für IK und Standortnummer keine Daten bei der auf Bundes- bzw. 
Landesebene beauftragten Stelle vorhanden sind, dann wird eine XML-Datei ohne die Ele-
mente 7.1 Element <Dokumentationsrate> und 7.2 Element <Ergebnis> an die ITSG gelie-
fert. 

5.1.1 Namenskonvention der XML-Dateien 
Die XML-Dateien sind nach folgendem Schema zu benennen: 

<IK>-<SO>-<JAHR>-Bund.xml 

und 

<IK>-<SO>-<JAHR>-Land.xml. 
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Variable Bedeutung Bemerkung 
IK Institutionskennzeichen, 

unter dem der Qualitätsbe-
richt abgegeben wird (über-
einstimmend mit dem ersten 
Teil) 

9-stellige Nummer 

SO Standortnummer, 
unter der der Qualitätsbe-
richt abgegeben wird (über-
einstimmend mit dem ersten 
Teil) 

2-stellige Nummer: 
00 falls nur ein Standort, 
99 beim Gesamtbericht, 
ansonsten durchnummeriert 

JAHR Berichtsjahr 4-stellige Zahl, 2014 

Die Benennung entspricht im Wesentlichen der Konvention der Annahmestelle ITSG. Da die 
XML-Dateien Teile des Qualitätsberichts sind und mit diesem ausgeliefert werden, stehen in 
sortierten Dateilisten alle zu einem Qualitätsbericht gehörenden Dateien auch zusammen. 

Hinweis: In <IK>-<SO>-<JAHR>-Land.xml können 7.1 Element <Dokumentationsrate> 
und 7.2 Element <Ergebnis> stehen, während in <IK>-<SO>-<JAHR>-
Bund.xml nur 7.2 Element <Ergebnis> stehen kann. In den Dateien ist es mög-
lich, dass das 7. Element <Externe_Qualitaetssicherung> weder 7.1 Element 
<Dokumentationsrate> noch 7.2 Element <Ergebnis> enthält, für den Fall, dass 
keine entsprechenden Leistungen erbracht wurden. 

5.1.2 Abschnitt C-1.1.[Y] – Dokumentationsrate 
In diesem Abschnitt werden die Dokumentationsraten für die Leistungsbereiche mit Doku-
mentationsverpflichtung aufgeführt. 

In der Regel liegt zu jedem Standort und Leistungsbereich genau eine Dokumentationsrate 
vor. Im Qualitätsbericht können in Ausnahmefällen aber zu einem Standort auch mehrere 
Dokumentationsraten für verschiedene Betriebsstätten angegeben werden. In diesem Fall 
werden die Überschriften C-1.1.[Y] nummeriert und zu jedem [Y] in der Überschrift eine Be-
zeichnung der Betriebsstätte angegeben. Dies entspricht 7.1.2 Element <Betriebsstaette>. 
Wurden Dokumentationsraten standortübergreifend bestimmt und sollen diese Raten in meh-
reren Qualitätsberichten erscheinen, so wird das Element Dokumentationsrate_Mehrfach 
in 7.1.2.1 Element <Leistungsbereich> bzw. 7.1.2.2 Element <Herzchirurgi-
sche_Leistungsbereiche> bzw. 7.1.2.3 Element <Nierenchirurgische_Leistungsbereiche> 
angegeben. 

Für den Fall, dass in einem Krankenhaus Dokumentationsraten für mehr als eine Betriebs-
stätte vorliegen, ist der Abschnitt C-1.1.[Y] mehrfach enthalten. 

Alle für C-1.1.[Y] benötigten Informationen stehen auf Landesebene zur Verfügung. Somit 
wird 7.1 Element <Dokumentationsrate> von der auf Landesebene beauftragten Stelle er-
stellt und ist nur in der Datei <IK>-<SO>-<JAHR>-Land.xml vorhanden. 

5.1.3 Abschnitt C-1.2.[Z] – Ergebnis 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren 
der Institution nach § 137a SGB V aufgeführt. 

In der Regel liegt zu jedem Standort und jedem Qualitätsindikator genau ein Ergebnis vor. Im 
Qualitätsbericht können in Ausnahmefällen aber zu einem Standort auch mehrere Ergebnis-
se für verschiedene Auswertungseinheiten angegeben werden. In diesem Fall werden die 
Überschriften C-1.2.[Z] nummeriert und jedem [Z] in der Überschrift eine Bezeichnung der 
Auswertungseinheit angegeben. Dies entspricht 7.2.2 Element <Auswertungseinheit>. Wur-
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den Ergebnisse standortübergreifend bestimmt und sollen diese Ergebnisse in mehreren 
Qualitätsberichten erscheinen, so wird das Element Ergebnis_Mehrfach in 7.2.2.1 Element 
<Qualitaetsindikator> angegeben. 

Für den Fall, dass in einem Krankenhaus beispielsweise für den einen Qualitätsindikator nur 
ein Ergebnis und für einen zweiten Qualitätsindikator zwei Ergebnisse vorliegen, enthält der 
Abschnitt C-1.2.1 (also 7.2.2 Element <Auswertungseinheit> mit Nummer 1) den ersten Qua-
litätsindikator mit nur einem Ergebnis, und die Abschnitte C-1.2.2 und C-1.2.3 (also 7.2.2 
Element <Auswertungseinheit> mit Nummern 2 und 3) enthalten den zweiten Qualitätsindi-
kator mit jeweils einem Ergebnis zu dem zweiten Qualitätsindikator. In diesem Fall gibt es 
also drei Auswertungseinheiten: Für den ersten Qualitätsindikator ist dies das gesamte 
Krankenhaus und für den zweiten Qualitätsindikator gibt es zwei Auswertungseinheiten. 

Für die indirekten Leistungsbereiche wird 7.2 Element <Ergebnis> von der auf Landesebene 
beauftragten Stelle und für die direkten Leistungsbereiche von der auf Bundesebene beauf-
tragten Stelle erstellt, so dass das Element in beiden Dateien vorhanden sein kann. 
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6 XML-Struktur Teil B – Übersicht 
In dieser Übersicht werden nur die für den hierarchischen Aufbau der XML-Struktur wichtigen 
XML-Elemente analog zu Abschnitt „Teil A, 3. XML-Struktur - Übersicht“  dargestellt. 

 
<Externe_Qualitaetssicherung> 1 siehe S.114 
  <Dokumentationsrate> 0..1 siehe S.115 
    <Einzige_Betriebsstaette> 1 siehe S.116 
      <Leistungsbereich> 0..n siehe S.119 
      <Herzchirurgische_Leistungsbereiche> 0..1 siehe S.122 
      <Nierenchirurgische_Leistungsbereiche> 0..1 siehe S.123 
    </Einzige_Betriebsstaette> 
    <Betriebsstaette> 2..n siehe S.117 
      <Leistungsbereich> 0..n siehe S.119 
      <Herzchirurgische_Leistungsbereiche> 0..1 siehe S.122 
      <Nierenchirurgische_Leistungsbereiche> 0..1 siehe S.123 
    </Betriebsstaette> 
  </Dokumentationsrate> 
  <Ergebnis> 0..1 siehe S.124 
    <Einzige_Auswertungseinheit> 1 siehe S.124 
      <Qualitaetsindikator> 1..n siehe S.125 
        <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 1 siehe S.127 
          <Vertrauensbereich_Krankenhaus> 0..1 siehe S.132 
          <Vertrauensbereich_Bundesweit> 1 siehe S.132 
          <Zaehler_Nenner> 1 siehe S.133 
          <Zaehler_Nenner_Datenschutz/> 1  
          <Zaehler_Nenner_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 1 siehe S.133 
        </Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
        <Strukt_Dialog_Nicht_Abgeschlossen/> 1  
      </Qualitaetsindikator> 
    </Einzige_Auswertungseinheit> 
    <Auswertungseinheit> 2..n siehe S.124 
      <Qualitaetsindikator> 1..n siehe S.125 
        <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 1 siehe S.127 
          <Vertrauensbereich_Krankenhaus> 0..1 siehe S.132 
          <Vertrauensbereich_Bundesweit> 1 siehe S.132 
          <Zaehler_Nenner> 1 siehe S.133 
          <Zaehler_Nenner_Datenschutz/> 1  
          <Zaehler_Nenner_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 1 siehe S.133 
        </Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
        <Strukt_Dialog_Nicht_Abgeschlossen/> 1  
      </Qualitaetsindikator> 
    </Auswertungseinheit> 
  </Ergebnis> 
</Externe_Qualitaetssicherung> 
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7 Element <Externe_Qualitaetssicherung> 
 

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Berichtsjahr Berichtsjahr. 1 Zahl, 4-stellig: 2014 -  
 

IK_Krankenhaus Institutionskennzeichen Krankenhaus des 
Qualitätsberichts gemäß 5.1.1 Namens-
konvention der XML-Dateien. 

1 Zahl, 9-stellig -  

 

Standort Standortnummer des Qualitätsberichts 
gemäß 5.1.1 Namenskonvention der XML-
Dateien. 

1 Zahl, 2-stellig -  

 

Land Kürzel der Geschäftsstelle. 1 Text, 2 Zeichen 
Auswahlliste: 
BW= Baden-Württemberg 
BY= Bayern 
BE= Berlin 
BB= Brandenburg 
HB= Bremen 
HH= Hamburg 
HE= Hessen 
MV= Mecklenburg-Vorpommern 
NI= Niedersachsen 
NW= Nordrhein-Westfalen 
RP= Rheinland-Pfalz 
SL= Saarland 
SN= Sachsen 
ST= Sachsen-Anhalt 
SH= Schleswig-Holstein 
TH= Thüringen 
DV=Direktverfahren 

-  
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Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Dokumentationsrate  0..1 siehe 7.1 C-1.1 (!) Das Element darf nur 
vorhanden sein, falls 
Dokumentationsraten 
enthalten sind. 

 

Ergebnis  0..1 siehe 7.2 C-1.2 (!) Das Element darf nur 
vorhanden sein, falls 
Ergebnisse enthalten 
sind. 

7.1 Element <Dokumentationsrate> 
 

Elternelemente: 7. Element <Externe_Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Einzige_Betriebsstaette Falls nur eine Betriebsstätte vorhanden ist, 
ist dieses Element anzugeben. 

1 siehe 7.1.1 C-1.1 Im Gesamtbericht ist die 
einzige oder gemeinsa-
me Dokumentationsrate 
in diesem Element an-
zugeben. 
Ausführliche Hinweise 
siehe 5.1.2. 

 

 

Betriebsstaette Falls mehrere Betriebsstätten vorhanden 
sind, ist dieses Element für jede Betriebs-
stätte genau einmal anzugeben. 

2..n siehe 7.1.2 C-1.1 Ausführliche Hinweise 
siehe 5.1.2. 
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7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette> 
 

Elternelemente: 7.1 Element <Dokumentationsrate> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leistungsbereich  0..n siehe 7.1.2.1 C-1.1 Nur Leistungsbereiche, 
deren Fallzahl (Soll) größer 
0 ist, werden aufgenom-
men. 

 

Herzchirurgische_Leistungsbereiche  0..1 siehe 7.1.2.2 C-1.1 Für die drei herzchirurgi-
schen Leistungsbereiche 1) 
„Isolierte Aortenklappenchi-
rurgie“, 2) „Kombinierte 
Koronar- und Aortenklap-
penchirurgie“ und 3) „Iso-
lierte Koronarchirurgie“ ist 
nur die gemeinsame Ge-
samtdokumentationsrate 
und keine Fallzahl anzuge-
ben. 

 

Nierenchirurgische_Leistungsbereiche  0..1 siehe 7.1.2.3 C-1.1 Für die zwei nierenchirurgi-
schen Leistungsbereiche 1) 
„Nierentransplantation“ und 
2) „Pankreas- und Pan-
kreas-
Nierentransplantation“ ist 
nur die gemeinsame Ge-
samtdokumentationsrate 
und keine Fallzahl anzuge-
ben. 
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7.1.2 Element <Betriebsstaette> 
 

Elternelemente: 7.1 Element <Dokumentationsrate> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Nummer Betriebsstättennummer 
des Qualitätsberichts 
C-1.1.[Y]. 

1 Zahl, 2-stellig C-1.1  

 

Bezeichnung Bezeichnung der Be-
triebsstätte im Qualitätsbe-
richt (für Überschrift C-
1.1.[Y]). 

1 Text, max. Zeichenanzahl: 100 C-1.1  

 

Leistungsbereich  0..n siehe 7.1.2.1 C-1.1 Nur Leistungsbereiche, 
deren Fallzahl (Soll) größer 
0 ist, werden aufgenom-
men. 

 

Herzchirurgische_Leistungsbereiche  0..1 siehe 7.1.2.2 C-1.1 Für die drei herzchirurgi-
schen Leistungsbereiche 1) 
„Isolierte Aortenklappenchi-
rurgie“, 2) „Kombinierte 
Koronar- und Aortenklap-
penchirurgie“ und 3) „Iso-
lierte Koronarchirurgie“ ist 
nur die gemeinsame Ge-
samtdokumentationsrate 
und keine Fallzahl anzuge-
ben. 
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Elternelemente: 7.1 Element <Dokumentationsrate> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Nierenchirurgische_Leistungsbereiche  0..1 siehe 7.1.2.3  Für die zwei nierenchirurgi-
schen Leistungsbereiche 1) 
„Nierentransplantation“ und 
2) „Pankreas- und Pan-
kreas-
Nierentransplantation“ ist 
nur die gemeinsame Ge-
samtdokumentationsrate 
und keine Fallzahl anzuge-
ben. 
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7.1.2.1 Element <Leistungsbereich> 
 

Elternelemente: 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette>, 7.1.2 Element <Betriebsstaette> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kuerzel Kürzel des Leistungsbereichs. 1 Auswahlliste (Siehe  
Tabelle 9.1 – Leis-
tungsbereiche für Do-
kumentationsraten – 
Spalte Kürzel) 

C-1.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Leistungsbe-
reich> nur genau einmal 
vorkommen (Eindeutig-
keit). 

 

Fallzahl Fallzahl der erbrachten dokumentations-
pflichtigen Leistungen (Soll). 

1 Wertebereich: 
4..100000 

C-1.1  
 

 

Fallzahl_Datenschutz Dieses Element ist anzugeben, falls die 
Fallzahl 1 bis einschließlich 3 ist. 

1 Kein Inhalt C-1.1  
 

 

Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz Dieses Element ist im Gesamtbericht 
anzugeben, wenn in mindestens einem 
Einzelbericht das Element <Fall-
zahl_Datenschutz> angeben wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 siehe 7.1.2.1 - 1 C-1.1 (!) Nur im Gesamtbe-
richt zulässig. Dies kann 
vom XML-Schema nicht 
geprüft werden. 
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Elternelemente: 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette>, 7.1.2 Element <Betriebsstaette> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Dokumentationsrate Dokumentationsrate in Prozent (0 bis 
>100) (gemäß der Systematik des Ver-
fahrens können in Leistungsbereichen 
Dokumentationsraten von über 100 % 
erreicht werden). 

1 Zahl, 3-stellig mit 1 
Nachkommastelle; 
Wertebereich: 
0,0..999,9 

C-1.1   

 

Dokumentationsrate_Datenschutz Dieses Element ist anzugeben, wenn 
die Fallzahl unter den Datenschutz fällt. 

1 Kein Inhalt C-1.1   

 

Dokumentationsra-
te_Gesamtbericht_mit_Datenschutz 

Dieses Element ist im Gesamtbericht 
anzugeben, wenn in mindestens einem 
Einzelbericht das Element <Dokumenta-
tionsrate_Datenschutz> angeben wurde. 

1 siehe 7.1.2.1 - 2 C-1.1  
 

 

Kommentar_Krankenhaus Kommentar des Krankenhauses. 0..1 Text, max. Zeichenan-
zahl: 500 

C-1.1  

 

Dokumentationsrate_Mehrfach Mehrfachverwendung von Dokumentati-
onsraten (falls Dokumentationsraten zu 
dieser Betriebsstätte auch in anderen 
Qualitätsberichten erscheinen – stand-
ortübergreifende Dokumentationsraten). 

0..1 Kein Inhalt C-1.1 Falls vorhanden, stehen 
weitere Informationen 
unter Kommen-
tar_Krankenhaus. 
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7.1.2.1 - 1 Element <Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente: 7.1.2.1. Element <Leistungsbereich> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fallzahl Summe der Fallzahl, mit 
Ausnahme der Fallzahlen, 
die durch das Element 
<Fallzahl_Datenschutz> 
geschützt sind. 

0..1 Wertebereich: 4..100000 C-1.1  

 

Anzahl_FA_Datenschutz Anzahl der Einzelberichte, 
in denen das Element 
<Fallzahl_Datenschutz> 
angegeben wurde. 

1 Wertebereich: 1..100 C-1.1  

7.1.2.1 - 2 Element <Dokumentationsrate_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente: 7.1.2.1. Element <Leistungsbereich> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Dokumentationsrate_Untere_Grenze Untere Grenze der in den 
Standortberichten enthal-
tenen Dokumentationsra-
ten. 

0..1 Zahl, 3-stellig mit 1 Nachkomma-
stelle; 
Wertebereich: 0,0..999,9 

C-1.1  

 

Dokumentationsrate_Obere_Grenze Obere Grenze der in den 
Standortberichten enthal-
tenen Dokumentationsra-
ten. 

0..1 Zahl, 3-stellig mit 1 Nachkomma-
stelle; 
Wertebereich: 0,0..999,9 

C-1.1  
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7.1.2.2 Element <Herzchirurgische_Leistungsbereiche> 
 

Elternelemente: 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette>, 7.1.2 Element <Betriebsstaette> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Dokumentationsrate Dokumentationsrate in Prozent (0 bis 
>100) (gemäß der Systematik des 
Verfahrens können in einigen Leis-
tungsbereichen Dokumentationsraten 
von über 100 % erreicht werden). 

1 Zahl, 3-stellig mit 1 
Nachkommastelle; 
Wertebereich: 
0,0..999,9 

C-1.1  

 

Kommentar_HCH Kommentar des Krankenhauses für 
die Leistungsbereiche „Isolierte Aor-
tenklappenchirurgie“, „Kombinierte 
Koronar- und Aortenklappenchirurgie“, 
„Isolierte Koronarchirurgie“. 

0..1 Text, max. Zeichen-
anzahl: 500 

C-1.1  

 

Dokumentationsra-
te_Mehrfach 

Mehrfachverwendung von Dokumenta-
tionsraten (falls Dokumentationsraten 
zu dieser Betriebsstätte auch in ande-
ren Qualitätsberichten erscheinen – 
standortübergreifende Dokumentati-
onsraten). 

0..1 Kein Inhalt C-1.1 Falls vorhanden, stehen weitere Informatio-
nen unter Kommentar_HCH. 
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7.1.2.3 Element <Nierenchirurgische_Leistungsbereiche> 
 

Elternelemente: 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette>, 7.1.2 Element <Betriebsstaette> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Dokumentationsrate Dokumentationsrate in Prozent (0 bis 
>100) (gemäß der Systematik des 
Verfahrens können in einigen Leis-
tungsbereichen Dokumentationsraten 
von über 100 % erreicht werden). 

1 Zahl, 3-stellig mit 1 
Nachkommastelle; 
Wertebereich: 
0,0..999,9 

C-1.1  

 

Kommentar_PNTX Kommentar des Krankenhauses für 
die Leistungsbereiche „Nierentrans-
plantation“ und „Pankreas- und Pan-
kreas-Nierentransplantation“. 

0..1 Text, max. Zeichen-
anzahl: 500 

C-1.1  

 

Dokumentationsra-
te_Mehrfach 

Mehrfachverwendung von Dokumenta-
tionsraten (falls Dokumentationsraten 
zu dieser Betriebsstätte auch in ande-
ren Qualitätsberichten erscheinen – 
standortübergreifende Dokumentati-
onsraten). 

0..1 Kein Inhalt C-1.1 Falls vorhanden, stehen weitere Informatio-
nen unter Kommentar_PNTX. 
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7.2 Element <Ergebnis> 
 

Elternelemente: 7. Element <Externe_Qualitaetssicherung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Einzige_Auswertungseinheit Falls nur eine Auswertungs-
einheit vorhanden ist, ist 
dieses Element anzugeben. 

1 siehe 7.2.1 C-1.2 Ausführliche Hinweise 
siehe 5.1.3. 

 

 

Auswertungseinheit Falls mehrere Auswertungs-
einheiten vorhanden sind, ist 
dieses Element für jede 
Auswertungseinheit genau 
einmal anzugeben. 

2..n siehe 7.2.2 C-1.2 Ausführliche Hinweise 
siehe 5.1.3. 

 

7.2.1 Element <Einzige_Auswertungseinheit> 
 

Elternelemente: 7.2 Element <Ergebnis> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Qualitaetsindikator  1..n siehe 7.2.2.1 C-1.2  

7.2.2 Element <Auswertungseinheit> 
 

Elternelemente: 7.2 Element <Ergebnis> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Nummer Auswertungseinheitsnummer 
des Qualitätsberichts C-
1.2.[Z]. 

1 Zahl, 2-stellig C-1.2  

 

Bezeichnung Bezeichnung der Auswer-
tungseinheit im Qualitätsbe-
richt (für Überschrift C-
1.2.[Z]). 

1 Text, max. Zeichenanzahl: 100 C-1.2   

 

Qualitaetsindikator  1..n siehe 7.2.2.1 C-1.2  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2014 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 125 

7.2.2.1 Element <Qualitaetsindikator> 
 

Elternelemente: 7.2.1 Element <Einzige_Auswertungseinheit>, 7.2.2 Element <Auswertungseinheit> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kuerzel_Leistungsbereich Kürzel des Leistungsbereiches. 1 Auswahlliste: 
Aus der Tabelle A 
von Anhang 3 zu 
Anlage 1 sind alle 
Kürzel gültig. 

C-1.2  

 

Kuerzel_Qualitaetsindikator Kürzel des Qualitätsindikators. 1 Schlüsselauswahl-
liste: 
Aus der Tabelle A 
von Anhang 3 zu 
Anlage 1 sind alle 
Kürzel gültig. 

C-1.2 Der Wert darf bei der Wiederho-
lung des Elements <Qualitaetsin-
dikator> nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

Bezug_Infektion Dieses Element ist einzufügen, falls 
ein Bezug zu Infektionen besteht. 

0..1 Kein Inhalt C-1.2  

 

Empirisch_Statistische_Bewertung Statistische Einstufung (Empirie) aus 
dem „Bericht zur Prüfung und Bewer-
tung der Indikatoren der externen sta-
tionären Qualitätssicherung hinsicht-
lich ihrer Eignung für die einrichtungs-
bezogene öffentliche Berichterstat-
tung“. 
 
 

1 Zeichenkette C-1.2  

 

Abgeschlossener_Strukt_Dialog Wenn der Strukturierte Dialog abge-
schlossen ist, stehen in diesem Ele-
ment Ergebnis_Berichtsjahr und ggf. 
Vertrauensbereich, Ergebnis sowie 
Zähler und Nenner. 

1 siehe 7.2.2.1 - 1 C-1.2  
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Elternelemente: 7.2.1 Element <Einzige_Auswertungseinheit>, 7.2.2 Element <Auswertungseinheit> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Strukt_Dialog_Nicht_Abgeschlossen Dieses Element ist anzugeben, wenn 
der Strukturierte Dialog noch nicht 
abgeschlossen ist. 

1 Kein Inhalt C-1.2 Der Strukturierte Dialog ist noch 
nicht abgeschlossen. Derzeit ist 
noch keine Einstufung der Ergeb-
nisse möglich. 

 

 

Kommentar_Beauftragte_Stelle Kommentar des Fachgremiums auf 
Landes- oder Bundesebene zum Er-
gebnis des Krankenhauses in diesem 
Qualitätsindikator und zu den Ergeb-
nissen des Strukturierten Dialogs. 

0..1 Text, max. Zeichen-
anzahl: 500 

C-1.2 Es ist nur der Kommentar des 
Fachgremiums auf Landes- oder 
Bundesebene zum Ergebnis des 
Krankenhauses in diesem Quali-
tätsindikator und zu den Ergebnis-
sen des Strukturierten Dialogs 
zulässig.  

 

Kommentar_Krankenhaus Kommentar des Krankenhauses zu 
seinem Ergebnis in diesem Qualitäts-
indikator und zu den Ergebnissen des 
Strukturierten Dialogs. 

0..1 Text, max. Zeichen-
anzahl: 500 

C-1.2  

 

Ergebnis_Mehrfach Mehrfachverwendung von Ergebnis-
sen (falls Ergebnisse zu dieser Aus-
wertungseinheit auch in anderen Qua-
litätsberichten erscheinen – standort-
übergreifende Ergebnisse). 

0..1 Kein Inhalt C-1.2 Falls vorhanden, stehen weitere 
Informationen unter Kommen-
tar_Krankenhaus. 
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7.2.2.1 - 1 Element <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
 

Elternelemente: 7.2.2.1 Element <Qualitaetsindikator> 
 

Elementname Beschreibung Häu-
fig. 

Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Ergebnis_Berichtsjahr Einstufung der Ergebnisse des 
Strukturierten Dialogs. 

1 Auswahlliste (Schlüssel 
lt. Anl. 1 der QB-
Vereinbarung): 
Bewertung nicht vorge-
sehen: 
N01 = Qualitätsindika-
tor ohne Ergebnis, da 
entsprechende Fälle 
nicht aufgetreten sind 
N02 = Referenzbereich 
ist für diesen Indikator 
nicht definiert 
N99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
Ergebnis liegt im Refe-
renzbereich: 
R10 = Ergebnis rechne-
risch unauffällig, daher 
kein Strukturierter Dia-
log erforderlich  
Einrichtung auf rechne-
risch auffälliges Ergeb-
nis hingewiesen: 
H20 = Aufforderung an 
das einrichtungsinterne 
Qualitätsmanagement 
zur Analyse der rechne-
rischen Auffälligkeit 

C-1.2  
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H99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
Bewertung nach Struk-
turiertem Dialog als 
qualitativ unauffällig: 
U31 = Besondere klini-
sche Situation 
U32 = Das abweichen-
de Ergebnis erklärt sich 
durch Einzelfälle 
U33 = Kein Hinweis auf 
Mängel der medizini-
schen Qualität (verein-
zelte Dokumentations-
probleme) 
U99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
Bewertung nach Struk-
turiertem Dialog als 
qualitativ auffällig: 
A41 = Hinweise auf 
Struktur- oder Pro-
zessmängel 
A42 = Keine (ausrei-
chend erklärenden) 
Gründe für die rechne-
rische Auffälligkeit be-
nannt 
A99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
Bewertung nicht mög-
lich wegen fehlerhafter 
Dokumentation: 
D50 = Unvollzählige 
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oder falsche Dokumen-
tation 
D51 = Softwareproble-
me haben eine falsche 
Dokumentation verur-
sacht 
D99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
Sonstiges: 
S90 = Verzicht auf 
Maßnahmen im Struk-
turierten Dialog 
S99 = Sonstiges (im 
Kommentar erläutert) 
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Vergleich_vorheriges_Berichtsjahr Qualitative Bewertung des Quali-
tätsindikators im Vergleich zum 
letzten Qualitätsbericht. 

1 Auswahlliste: 
Das Ergebnis des 
Strukturierten Dialogs 
bei diesem Qualitätsin-
dikator hat sich im Ver-
gleich zum vorherigen 
Berichtsjahr: 
„verbessert“ 
„unverändert“ 
„verschlechtert“ 
„eingeschränkt/nicht 
vergleichbar“ 
 
 
 

C-1.2  

 

Vertrauensbereich_Krankenhaus Untere und obere Grenze des 
95%-Vertrauensbereichs. 

0..1 siehe 7.2.2.1 - 1.1 C-1.2 Wenn dem Krankenhaus kein Er-
gebnis vorliegt, sind die Elemente 
<Vertrauensbe-
reich_Krankenhaus>, <Ergebnis> 
und <Zaehler_Nenner> nicht anzu-
geben.  
Wenn im Feld Zaehler/Nenner aus 
Datenschutzgründen keine Angabe 
erfolgen kann, werden die Elemen-
te Ergebnis und Vertrauensbe-
reich_Krankenhaus nicht angege-
ben. 

 

Vertrauensbereich_Bundesweit Untere und obere Grenze des 
95%-Vertrauensbereichs. 

1 siehe 7.2.2.1 - 1.1 C-1.2 

 

Ergebnis Ergebnis des Krankenhauses in 
diesem Qualitätsindikator. 

0..1 Zahl, n-stellig mit bis zu 
2 Nachkommastellen-
Bei Prozentzahlen sind 
Werte von 0 bis 100 
einzutragen. 

C-1.2 
 

 

Ergebnis_Gesamtbericht_mit_Datenschutz Dieses Element ist im Gesamtbe-
richt anzugeben, wenn in min-
destens einem Einzelbericht das 
Element <Zaeh-
ler_Nenner_Datenschutz> ange-
ben wurde. 

0..1 siehe 7.2.2.1 - 1.2 C-1.2 
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Zaehler_Nenner  0..1 siehe 7.2.2.1 - 1.3 C-1.2 
 

 

Zaehler_Nenner_Datenschutz Dieses Element ist anzugeben, 
wenn Zähler 1 bis 3 oder Nenner 
< 4 ist. 

0..1 Kein Inhalt C-1.2 Nicht anzuwenden bei O/E-
Qualitätsindikatoren. 

 

 

Zaeh-
ler_Nenner_Gesamtbericht_mit_Datenschutz 

Dieses Element ist im Gesamtbe-
richt anzugeben, wenn in min-
destens einem Einzelbericht das 
Element <Zaeh-
ler_Nenner_Datenschutz> ange-
ben wurde. 

0..1 siehe 7.2.2.1 - 1.4 C-1.2 (!) Nur im Gesamtbericht zulässig. 
Dies kann vom XML-Schema nicht 
geprüft werden. 

 

 

Entwick-
lung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr 

Rechnerisch ermittelte Entwick-
lung zum vorherigen Berichts-
jahr. 

0..1 Auswahlliste: 
„verschlechtert“ 
„unverändert“ 
„verbessert“ 
„eingeschränkt/nicht 
vergleichbar“ 

C-1.2  

 

Bundesdurchschnitt Bundesdurchschnittswert dieses 
Qualitätsindikators. 

1 Zahl, n-stellig mit bis zu 
2 Nachkommastellen 
Bei Prozentzahlen sind 
Werte von 0 bis 100 
einzutragen. 

C-1.2  

 

Referenzbereich Bundesweiter Referenzbereich 
dieses Qualitätsindikators. 

1 Zeichenkette C-1.2  
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7.2.2.1 - 1.1 Element <Vertrauensbereich_Krankenhaus>, Element <Vertrauensbereich_Bundesweit> 
 

Elternelemente: 7.2.2.1 - 1 Element <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vertrauensbereich_Untere_Grenze Untere Grenze des 95%-
Vertrauensbereichs zum 
Ergebnis des Krankenhau-
ses / zum bundesweiten 
Ergebnis in diesem Quali-
tätsindikator. 

1 Zahl, n-stellig mit bis zu 2 Nach-
kommastellen 

C-1.2  

 

Vertrauensbereich_Obere_Grenze Obere Grenze des 95%-
Vertrauensbereichs zum 
Ergebnis des Krankenhau-
ses / zum bundesweiten 
Ergebnis in diesem Quali-
tätsindikator. 

1 Zahl, n-stellig mit bis zu 2 Nach-
kommastellen 

C-1.2  

7.2.2.1 - 1.2 Element <Ergebnis_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente: 7.2.2.1 - 1 Element <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ergebnis_Untere_Grenze Untere Grenze der in den 
Standortberichten enthal-
tenen Ergebnisse. 

0..1 Zahl, n-stellig mit bis zu 2 Nach-
kommastellen 

C-1.2  

 

Ergebnis_Obere_Grenze Obere Grenze der in den 
Standortberichten enthal-
tenen Ergebnisse. 

0..1 Zahl, n-stellig mit bis zu 2 Nach-
kommastellen 

C-1.2  
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7.2.2.1 - 1.3 Element <Zaehler_Nenner> 
 

Elternelemente: 7.2.2.1 - 1 Element <Abgeschlossener_Strukt_Dialog>, 7.2.2.1 - 1.4 Element <Zaehler_Nenner_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zaehler Zähler des Krankenhauses 
in diesem Qualitätsindika-
tor. 

0..1 Wertebereich: 0 oder 4..100000 
bzw. 
0,00..100,00 mit 2 Nachkomma-
stellen 

C-1.2 Der zweite Wertebereich 
gilt bei O/E-
Qualitätsindikatoren, da 
dort Raten angegeben 
werden. 

 

Nenner Nenner des Krankenhau-
ses in diesem Qualitätsin-
dikator. 

1 Wertebereich: 4..100000 
bzw. 
0,00..100,00 mit 2 Nachkomma-
stellen 

C-1.2 Der zweite Wertebereich 
gilt bei O/E-
Qualitätsindikatoren, da 
dort Raten angegeben 
werden. 

7.2.2.1 - 1.4 Element <Zaehler_Nenner_Gesamtbericht_mit_Datenschutz> 
 

Elternelemente: 7.2.2.1 - 1 Element <Abgeschlossener_Strukt_Dialog> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Zaehler_Nenner  0..1 siehe 7.2.2.1 - 1.3 C-1.2  

 

Anzahl_ZN_Datenschutz Anzahl der Einzelberichte, in 
denen das Element <Zaeh-
ler_Nenner_Datenschutz> an-
gegeben wurde. 

1 Wertebereich: 1..100 C-1.2  
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8 Validitäts- und Plausibilitätsprüfungen 
Die Validitätsprüfungen ergeben sich aus den Wertebereichen und Datentypen, die für die einzel-
nen Elemente aufgeführt sind. 

Die Validierung ist weitestgehend durch die Schemadatei abgedeckt. 

Die Plausibilitätsprüfungen sind der Spalte Hinweis der einzelnen Elemente zu entnehmen. 

7. Element <Externe_Qualitaetssicherung> kann 7.1 Element <Dokumentationsrate> und/oder 7.2 
Element <Ergebnis> oder keines der beiden Elemente enthalten. 

Falls in 7. Element <Externe_Qualitaetssicherung> aber 7.1 Element <Dokumentationsrate> vor-
handen ist, dann ist zu beachten, dass die Elemente 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette> 
bzw. 7.1.2 Element <Betriebsstaette> nicht leer sind, sie müssen mindestens eins der drei Ele-
mente 7.1.2.1 Element <Leistungsbereich>, 7.1.2.2 Element <Herzchirurgi-
sche_Leistungsbereiche> und 7.1.2.3 Element <Nierenchirurgische_Leistungsbereiche> enthal-
ten. 

8.1 Zusätzliche Prüfungen 
Zusätzliche Prüfungen werden vor Versand an die Annahmestelle durch die auf Bundes- bzw. 
Landesebene beauftragten Stellen und dann noch einmal bei der Entgegennahme der Daten 
durchgeführt. Diese Prüfungen erfolgen zeitnah und dienen der Sicherung der Konsistenz der 
Daten. Wird von der Annahmestelle ein Fehler entdeckt, wird die einsendende auf Bundes- bzw. 
Landesebene beauftragte Stelle unverzüglich informiert. 

1) Bei der Angabe einer Standortnummer 00 darf kein weiterer Standort zum gleichen IK angege-
ben werden. Bei einer Standortnummer > 00 müssen mindestens 3 Berichte abgegeben werden, 
und zwar der Gesamtbericht mit der Standortnummer 99 und die Einzelberichte der Standorte 01, 
02 usw. 

2) Betriebsstätten werden in der externen stationären Qualitätssicherung immer beginnend mit 1 
nummeriert. Falls es nur eine Betriebsstätte gibt, wird statt 7.1.2 Element <Betriebsstaette> das 
Element 7.1.1 Element <Einzige_Betriebsstaette> verwendet. 

3) Auswertungseinheiten werden immer beginnend mit 1 nummeriert. Falls es nur eine Auswer-
tungseinheit gibt, wird statt 7.2.2 Element <Auswertungseinheit> das Element 7.2.1 Element <Ein-
zige_Auswertungseinheit> verwendet. 

4) Sollen die Dokumentationsraten zu einem IK in mehreren Qualitätsberichten erscheinen, ist das 
Element Dokumentationsrate_Mehrfach in 7.1.2.1 Element <Leistungsbereich> bzw. 7.1.2.2 
Element <Herzchirurgische_Leistungsbereiche> bzw. 7.1.2.3 Element <Nierenchirurgi-
sche_Leistungsbereiche> anzugeben (bei allen Standorten dieses IK), und hierauf wird im Ele-
ment Kommentar_Krankenhaus bzw. in Kommentar_HCH bzw. in Kommentar_PNTX hinge-
wiesen. 

5) Sollen die Ergebnisse zu einem IK in mehreren Qualitätsberichten erscheinen, ist das Element 
Ergebnis_Mehrfach in 7.2.2.1 Element <Qualitaetsindikator> anzugeben (bei allen Standorten 
dieses IK), und hierauf wird im Element Kommentar_Krankenhaus hingewiesen. 
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9 Anhang 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Anlage 1 der Regelungen des G-BA zum Qualitäts-
bericht der Krankenhäuser (Qb-R). 

9.1 Liste der Leistungsbereiche für Dokumentationsraten 
In der folgenden Tabelle sind die Kürzel der Leistungsbereiche für die Datensätze der externen 
stationären Qualitätssicherung mit bundesweiter Dokumentationspflicht aufgelistet. 

Hinweis: Die Kürzel sind auch bei der Datenübermittlung zu verwenden (siehe hierzu auch 
7.1.2.1 Element <Leistungsbereich> bzw. 7.1.2.2 Element <Herzchirurgi-
sche_Leistungsbereiche> bzw. 7.1.2.3 Element <Nierenchirurgi-
sche_Leistungsbereiche>). 
Die Übermittlung an die Annahmestelle erfolgt sowohl für das direkte als auch für das 
indirekte Verfahren durch die auf Landesebene beauftragte Stelle. 

 

 Kürzel Bezeichnung Verfahren 
1 PNEU Ambulant erworbene Pneumonie indirekt 

2 HCH-AORT Aortenklappenchirurgie, isoliert direkt 

3 12/1 Cholezystektomie indirekt 

4 DEK Pflege: Dekubitusprophylaxe indirekt 

5 16/1 Geburtshilfe indirekt 

6 15/1 Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) indirekt 

7 09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel indirekt 

8 09/1 Herzschrittmacher-Implantation indirekt 

9 09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation indirekt 

10 HTX Herztransplantation direkt 

11 17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation indirekt 

12 17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel indirekt 

13 17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur indirekt 

14 10/2 Karotis-Revaskularisation indirekt 

15 17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation indirekt 

16 17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel indirekt 

17 HCH-KOMB Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie direkt 

18 21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) indirekt 

19 HCH-KCH Koronarchirurgie, isoliert direkt 

20 18/1 Mammachirurgie indirekt 

21 LTX Lebertransplantation direkt 

22 LLS Leberlebendspende direkt 
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 Kürzel Bezeichnung Verfahren 
23 NTX Nierentransplantation direkt 

24 NLS Nierenlebendspende direkt 

25 LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation direkt 

26 PNTX Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation direkt 

27 NEO Neonatologie indirekt 

28 09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation indirekt 

29 09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel indirekt 

30 09/6 Implantierbare Defibrillatoren-
Revision/Systemwechsel/Explantation 

indirekt 

 

9.2 Liste der Qualitätsindikatoren 
Die Qualitätsindikator-IDs (Kürzel) der Leistungsbereiche für die Datensätze der externen statio-
nären Qualitätssicherung mit bundesweiter Veröffentlichungspflicht sind in Tabelle A in Anhang 3 
zu Anlage 1 der Qb-R aufgelistet. 

Hinweis: Die QI-Ergebnisse in den Leistungsbereichen aus den direkten Verfahren werden durch 
die auf Bundesebene beauftragte Stelle, jene aus den indirekten Verfahren durch die 
auf Landesebene beauftragte Stelle an die Annahmestelle übermittelt. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 1 

Anhang 1 zu Anlage 1: 
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1 Erläuterungen zur Datensatzbeschreibung 
In diesem Dokument wird die XML-Struktur beschrieben, in der die Datenbankversion des 
Qualitätsberichtes zu erstellen ist. Hierbei handelt es sich sowohl um Teil A der Datensatz-
beschreibung (für XML-Daten), deren Adressat die Krankenhäuser sind, als auch um Teil B 
(für XML-Daten), welcher den Abschnitt C-1 betrifft. Für den Gesamtbericht gelten die Vor-
gaben der „Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht“ auf den Internetseiten des G-
BA (http://www.g-ba.de). 

Was grundsätzlich bei der Erzeugung einer XML-Datei zu beachten ist, wird kurz im Ab-
schnitt „2. Hinweise zur XML-Erzeugung“ erläutert. Unter Abschnitt „Teil A, 3. XML-Struktur, 
Teil A – Übersicht“ wird der hierarchische Aufbau der XML-Struktur dargestellt. In dem fol-
genden Abschnitt „4. Element <Qualitaetsbericht>“ werden, beginnend mit dem Root-
element, die einzelnen XML-Elemente im Detail beschrieben. Die Abschnitte beginnend mit 
Abschnitt „Teil B, 5. Externe Qualitätssicherung“ beziehen sich auf Teil B der Datensatzbe-
schreibung. 

Hinweis: Bei der Auswahl der Elementnamen stand im Vordergrund, dass sich aus dem 
Namen die inhaltliche Bedeutung des XML-Elements direkt ableiten lässt. Hieraus 
resultieren die teilweise etwas längeren Elementnamen. 

1.1 Erläuterungen zur Detailbeschreibung der XML-Elemente 
Die Detailbeschreibung der XML-Elemente erfolgt in tabellarischer Form. Der zulässige In-
halt eines Containerelements wird jeweils in einer eigenen Tabelle beschrieben. Jedes Ele-
ment, das sich in diesem Containerelement befinden darf, wird in einer eigenen Tabellenzei-
le dargestellt. 

Wichtig: Durch die Abfolge der Tabellenzeilen wird die Reihenfolge beschrieben, in der die 
Kindelemente in dem Containerelement vorkommen müssen. 

Hinweis: Unter Containerelementen werden in diesem Zusammenhang XML-Elemente ver-
standen, die andere XML-Elemente (Kindelemente) enthalten. Im Gegensatz hier-
zu dürfen einfache XML-Elemente nur textuelle Inhalte besitzen. 

In den Überschriften in Abschnitt 4, der Detailbeschreibung der XML-Elemente, wird in der 
Regel nur der Elementname des beschriebenen Containerelements angegeben. Es kommt 
vor, dass Containerelemente mit dem gleichen Namen unterschiedliche Inhalte besitzen, weil 
sie an unterschiedlichen Positionen in der XML-Struktur vorkommen dürfen. In diesem Fall 
wird in die Überschrift neben dem Elementnamen noch ein Hinweis auf den Inhalt oder die 
hierarchische Position des Containerelements aufgenommen. 

1.1.1 Optionales Vorkommen von XML-Elementen 
Falls an einer Position optional verschiedene XML-Elemente vorkommen können, wird die-
ses durch eine Klammer dargestellt. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Keine_Erbracht (...) 1 (...) (...)   

 

Freiwillig (...) 1 (...) (...)   

 

Verpflichtend (...) 1 (...) (...)   

Das bedeutet, dass an dieser Position genau eines dieser drei XML-Elemente entsprechend 
seiner Häufigkeit anzugeben ist. 
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1.1.2 Tabellenspalten und -zeilen 
Im Folgenden werden die Bedeutung und die möglichen Inhalte der einzelnen Tabellenspal-
ten und einzelner Zeilen näher beschrieben. 

Hinweis: Dezimaltrennzeichen ist das Komma. 

Hinweis: Wenn von einem Bereich von ... bis ... die Rede ist, so gelten die beiden Grenzen 
als noch zum Bereich gehörend. So liegen beispielsweise bei dem Bereich 
von 1 bis 5 die Werte 1 und 5 beide noch im gültigen Bereich. 

Spalte - Elementname: In dieser Spalte befindet sich der Name des XML-Elements. Die 
Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten. 

Spalte - Beschreibung: Falls sich die inhaltliche Bedeutung des Elements nicht bereits voll-
ständig aus dem Elementnamen ergibt, wird diese hier näher beschrieben. 

Spalte - Häufig.: In dieser Spalte wird die Häufigkeit des XML-Elements angegeben. Sie gibt 
an, wie häufig das XML-Element an dieser Position innerhalb der XML-Struktur, 
die durch die Tabellenzeile dargestellt wird, vorkommen darf. 
1 genau einmal 
1..n mindestens einmal bis beliebig häufig 
0..1 gar nicht oder genau einmal 
0..n gar nicht oder beliebig häufig 
Anstatt n kann auch eine konkrete Zahl angegeben werden. 1..20 bedeutet z. B., 
dass das Element mindestens einmal, aber maximal 20-mal an dieser Position 
vorkommen darf. 

Spalte - Inhalt/Format: Welcher Inhalt in dem XML-Element zulässig ist, wird in dieser Spal-
te beschrieben. 
Handelt es sich bei dem beschriebenen XML-Element um ein Containerelement, 
so befindet sich in der Inhaltszelle zu diesem Element ein Verweis auf den Ab-
schnitt in der Datensatzbeschreibung, in dem der Inhalt dieses Containerelements 
beschrieben wird (z. B. siehe 2.1). 
In der folgenden Tabelle werden die Schlüsselworte erläutert, durch die der zuläs-
sige Inhalt eines XML-Elements beschrieben wird. 
 

Schlüsselwort Beschreibung 
Kein Inhalt Leeres XML-Element 

Zeichenkette Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Bis zu 4.000 
Zeichen sind zulässig. 

Ziffern Das XML-Element darf eine beliebige Anzahl von Ziffern [0-9] 
enthalten. 

max. Zeichenanzahl Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Die maximale 
Zeichenanzahl ist auf die angegebene Anzahl begrenzt. 
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Schlüsselwort Beschreibung 
Format Der Inhalt des XML-Elements muss dem angegebenen Format 

entsprechen. In den Formatangaben werden die folgenden Platz-
halter genutzt. 
9 beliebige Ziffer [0-9] 
X beliebiger Buchstabe oder Ziffer 
Mit [ ] geklammerte Bereiche sind optional. 

Bsp.: Format: X99[.9] 
Dieses bedeutet, dass das erste Zeichen ein beliebiger 
Buchstabe oder eine beliebige Ziffer sein muss. Das zwei-
te und dritte Zeichen muss jeweils eine beliebige Ziffer 
sein. Die folgenden Zeichen sind jeweils optional. Als vier-
tes Zeichen darf ein Punkt und als fünftes Zeichen darf ei-
ne beliebige Ziffer angegeben werden. 

Es gibt aber auch andere Formatangaben z. B. zum Datum oder 
der Uhrzeit. Diese sind selbsterklärend. 

Wertebereich In dem XML-Element ist der angegebene Wertebereich zulässig. 
Dieser kann nur aus ganzen Zahlen oder auch aus Zahlen mit 
einer bestimmten Anzahl von Nachkommastellen bestehen. Die 
Nachkommastellen sind optional, falls sie im Einzelfall nicht kon-
kret verlangt werden. 

Wichtig: Das Tausendertrennzeichen ist bei der Angabe der Zah-
lenwerte nicht zulässig. 

Bsp.: 0..20000 
In dem XML-Element sind ganze Zahlenwerte von 0 bis 
20000 zulässig. 

Bsp.: 0,0..500,0 
In dem XML-Element sind die ganzen Zahlen zwischen 0 
und 500 zulässig und die Zahlen mit einer Nachkomma-
stelle zwischen 0,0 und 500,0. 

Auswahlliste In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen 
Auswahlliste zulässig. Eine Eindeutigkeit ist nicht gefordert. 

Hinweis: Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Klein-
schreibung und die Leerzeichen zu beachten. 

Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte 
Liste beschrieben, oder es wird eine Auswahlliste referenziert. 

Schlüsselauswahlliste In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen 
Auswahlliste zulässig. Zusätzlich darf jeder Schlüssel in den Kin-
delementen eines Elternelements nur genau einmal vorkommen 
(Eindeutigkeit). 

Hinweis: Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Klein-
schreibung und die Leerzeichen zu beachten. 

Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte 
Liste beschrieben, oder es wird ein Verweis auf die Auswahlliste 
angegeben. 
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Schlüsselwort Beschreibung 
Schlüssel Bei dem Inhalt des XML-Elements handelt es sich um einen 

Schlüssel, d.h. dieser Wert darf in diesem Zusammenhang nur 
genau einmal vorkommen. 
Dieses Schlüsselwort „Schlüssel“ kann auch zusätzlich zu einer 
Formatangabe oder einem Wertebereich angegeben werden. 

siehe [Abschnitts-
nummer] 

Bei dem XML-Element handelt es sich um ein Containerelement, 
auf dessen Beschreibung verwiesen wird. 

Spalte - Nr.: In dieser Spalte wird über die Abschnittsnummer aus Anlage 1 (z. B. A-3) an-
gegeben, welchen Inhalt aus Anlage 1 das beschriebene XML-Element widerspie-
gelt. 

Spalte - Hinweis: Hier werden weitere Angaben zu dem Element gemacht. 

Dieses Symbol (!) bedeutet, dass die im Folgenden beschriebene Plausibilitäts-
prüfung zu beachten ist, obwohl sie von dem XML-Schema nicht überprüft werden 
kann. 

Zeile - Elternelemente: In dieser Zeile werden die möglichen Elternelemente des in der Ta-
belle beschriebenen Containerelements angegeben. 
Unter dem Elternelement eines XML-Elements wird das Containerelement ver-
standen, direkt unterhalb dem sich dieses Element befinden darf. 

2 Hinweise zur XML-Erzeugung 
Dieses Kapitel enthält Hinweise zur programmgestützten Erzeugung der Qualitätsberichte im 
XML-Format und richtet sich hauptsächlich an IT-Abteilungen und IT-Dienstleister. 

2.1 Kodierung in UTF-8 (UTF-8 Encoding) 
Die XML-Daten sind in UTF-8 kodierter Form zu übermitteln und die verwendete Kodierung 
ist anzugeben. Damit beginnt jeder Qualitätsbericht zwingend mit nachfolgendem Standard-
Prolog: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Angabe der Kodierung alleine nicht ausreichend 
ist! Der Inhalt der Datei muss auch tatsächlich im angegebenen Format kodiert 
vorliegen! 

2.2 Schema-Validierung (Schema Validation) 
Um die Qualität der gelieferten XML-Daten zu erhöhen und unnötige Rückläufer bei der Ab-
gabe der Qualitätsberichte zu vermeiden, sind die XML-Daten bereits im Vorfeld gegen das 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss bereitgestellte Schema zu erproben 
(http://www.g-ba.de). 

2.3 Bibliotheken und Komponenten (Libraries and Components) 
Bei der Erzeugung der XML-Daten ist der Einsatz entsprechender Programmbibliotheken 
oder -komponenten dringend zu empfehlen, um eine korrekte Syntax, eine fehlerfreie Kodie-
rung (siehe 2.1) sowie die geforderte Integrität (siehe 2.2) zu gewährleisten und eine schnel-
le und günstige Entwicklung zu ermöglichen. 
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Neben kommerziellen Anbietern derartiger Bibliotheken und Komponenten - wie bspw. 
Microsoft mit den Microsoft Core XML Services (MSXML)1 existieren auch freie Werkzeuge 
aus der Open Source Community, wie bspw. das Apache XML Project mit Xerces2. 

                                                
1 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=993C0BCF-3BCF-
4009-BE21-27E85E1857B1 
2 http://xerces.apache.org 
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Teil A 
(XML-Daten der Krankenhäuser) 
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3 XML-Struktur Teil A – Übersicht 
In dieser Übersicht werden nur die für den hierarchischen Aufbau der XML-Struktur wichtigen 
XML-Elemente dargestellt. Neben den Containerelementen werden auch Elemente angege-
ben, die keinen Inhalt besitzen, falls diese statt eines Containerelements eingefügt werden 
dürfen. 

Neben den XML-Elementen werden ihre Häufigkeit und ein Verweis auf die Detailbeschrei-
bung angegeben. Die Häufigkeit wird, wie bereits in der Detailbeschreibung dargestellt, an-
gegeben. 
  <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 0..1 siehe S.44 

Hinweis: Die Darstellung des hierarchischen Aufbaus ist an die XML-Notation angelehnt, 
entspricht dieser aber nicht. 

Darstellung eines XML-Elements, das keinen weiteren Inhalt besitzt. 
<Elementname/>  

Containerelement, dessen Inhalt in der hierarchischen Übersicht nicht weiter dargestellt wird. 
<Elementname>  

Containerelement, dessen Inhalt in der hierarchischen Übersicht insoweit näher beschrieben 
wird, wie dieser für den hierarchischen Aufbau der XML-Struktur von Interesse ist. 
<Elementname> 
  (...) 
</Elementname> 

Durch diese Klammerung wird beschrieben, dass an dieser Stelle in der XML-Struktur nur 
genau eines der verbundenen Elemente angegeben werden darf. Das Element darf entspre-
chend der angegebenen Häufigkeit wiederholt werden. 
        <Keine_Erbracht/> 
        <Freiwillig> 
          <Prozedur> 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend> 
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<Qualitaetsbericht>      1 siehe S.29 
  <Einleitung>      1 siehe S.32 
    <Datensatz>      1 siehe S.33 
    <Software>      1 siehe S.33 
    <Verantwortlicher_Erstellung>      1 siehe S.33 
      <Kontakt_Person_lang>      1 siehe S.34 
        <Person>      1 siehe S.35 
        <Telefon>      1 siehe S.35 
        <Fax>      0..1 siehe S.36 
      </Kontakt_Person_lang> 
    </Verantwortlicher_Erstellung> 
    <Verantwortlicher_Krankenhausleitung>      1 siehe S.34 
      <Kontakt_Person_lang>      1 siehe S.34 
    </Verantwortlicher_Krankenhausleitung> 
    <Weiterfuehrende_Links>      0..1 siehe S.36 
      <Link>      1..n siehe S.37 
    </Weiterfuehrende_Links> 
  </Einleitung> 
  <Krankenhaus>      1 siehe S.37 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend      1 siehe S.39 
      <Kontakt_Zugang>      1 siehe S.40 
      <Kontakt_Adresse>      0..1 siehe S.41 
      <Aerztliche_Leitung>      1 siehe S.42 
        <Kontakt_Person_lang>      1..n siehe S.34 
      </Aerztliche_Leitung> 
      <Pflegedienstleitung>      1 siehe S.42 
        <Kontakt_Person_lang>      1..n siehe S.34 
      </Pflegedienstleitung> 
      <Verwaltungsleitung>      1 siehe S.42 
        <Kontakt_Person_lang>      1..n siehe S.34 
      </Verwaltungsleitung> 
    </Kontaktdaten> 
  </Krankenhaus> 
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  <Einziger_Standort/>      1 
  <Standort_dieses_Berichts>      1 siehe S.37 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend      1 siehe S.39 
  </Standort_dieses_Berichts> 
  <Standorte_des_Krankenhauses>      1 siehe S.38 
    <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend      1..n siehe S.39 
  </Standorte_des_Krankenhauses> 
  <Krankenhaustraeger>      1 siehe S.42 
    <Krankenhaustraeger_Art>      1 siehe S.43 
  </Krankenhaustraeger> 
  <Akademisches_Lehrkrankenhaus>      0..1 siehe S.43 
  <Psychiatrisches_Krankenhaus>      0..1 siehe S.44 
  <Fallzahlen>      1 siehe S.44 
  <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote>      0..1 siehe S.44 
    <MP_Leistungsangebot>      1..n siehe S.45 
  </Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
  <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote>      0..1 siehe S.45 
    <NM_Leistungsangebot>      1..n siehe S.46 
      <Zusatzangaben>      0..1 siehe S.47 
        <Mediennutzung>      1 siehe S.47 
        <Telefonnutzung>      1 siehe S.48 
        <Parkplatznutzung>      1 siehe S.48 
      </Zusatzangaben> 
    </NM_Leistungsangebot> 
  </Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
  <Barrierefreiheit>      0..1 siehe S.48 
    <Barrierefreiheit_Aspekt>      1..n siehe S.49 
  </Barrierefreiheit> 
  <Akademische_Lehre>      0..1 siehe S.49 
    <Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit>     1..n siehe S.50 
  </Akademische_Lehre> 
  <Ausbildung_andere_Heilberufe>      0..1 siehe S.50 
    <Ausbildung_in_anderen_Heilberufen>      1..n siehe S.50 
  </Ausbildung_andere_Heilberufe> 
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  <Personal_des_Krankenhauses> 
    <Personalerfassung>       siehe S.70 
      <Beschaeftigungsverhaeltnis>      1 siehe S.71  
        <Personal_mit_direktem_BV>      1 siehe S.71  
        <Personal_ohne_direktem_BV>      1 siehe S.72  
      </Beschaeftigungsverhaeltnis> 
      <Versorgungsform>      1 siehe S.72  
        <Ambulante_Versorgung>      1 siehe S.73  
        <Stationaere_Versorgung>      1 siehe S.74  
      </Versorgungsform> 
    </Personalerfassung> 
    <Aerzte>      1 siehe S.52  
      <Aerzte_ohne_Belegaerzte>      1 siehe S.52 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70  
        <Fachaerzte>      1 siehe S.53  
      </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
      <Belegaerzte>      1 siehe S.53 
      <Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung>      0..1 siehe S.54 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Fachaerzte>      1 siehe S.53  
      </Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung> 
    </Aerzte> 
    <Pflegekraefte>      1 siehe S.55 
      <Gesundheits_Krankenpfleger>      1 siehe S.57 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Gesundheits_Krankenpfleger> 
      <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>      0..1 siehe S.57 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 
      <Altenpfleger>      0..1 siehe S.58 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
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      </Altenpfleger> 
      <Pflegeassistenten>      0..1 siehe S.58 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Pflegeassistenten> 
      <Krankenpflegehelfer>      0..1 siehe S.59 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Krankenpflegehelfer> 
      <Pflegehelfer>      0..1 siehe S.59 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Pflegehelfer> 
      <Hebammen_Entbindungspfleger>      0..1 siehe S.60 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Hebammen_Entbindungshelfer> 
      <Beleghebammen_Belegentbindungspfleger>      0..1 siehe S.61 
      <Operationstechnische_Assistenz>      0..1 siehe S.62 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Operationstechnische_Assistenz> 
      <Medizinische_Fachangestellte>      0..1 siehe S.62 
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
        <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>    1 siehe S.70 
      </Medizinische_Fachangestellte> 
    </Pflegekraefte> 
    <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho>     0..1 siehe S.63 
      <Diplom_Psychologe>      1 siehe S.66  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Diplom_Psychologe> 
      <Klinische_Neuropsychologen>      0..1 siehe S.67  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Klinische_Neuropsychologen> 
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      <Psychologische_Psychotherapeuten>      0..1 siehe S.67  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Psychologische_Psychotherapeuten> 
      <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>      0..1 siehe S.67  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> 
      <Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>    0..1 siehe S.67  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit> 
      <Ergotherapeuten>      0..1 siehe S.68  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Ergotherapeuten> 
      <Physiotherapeuten>      0..1 siehe S.68  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Physiotherapeuten> 
      <Sozialpaedagogen>      0..1 siehe S.68  
        <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
      </Sozialpaedagogen> 
    </Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
    <Spezielles_Therapeutisches_Personal>      0..1 siehe S.66 
      <Therapeutisches_Personal>      1..n siehe S.69 
    </Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
  </Personal_des_Krankenhauses> 
  <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung      1 siehe S.70 
    <Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement>     1 siehe S.76 
      <Kontakt_Person_lang>      1 siehe S.34 
    </Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement> 
    <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement>      0..1 siehe S.76 
      <Lenkungsgremium>      1 siehe S.76 
    </Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> 
    <Verantwortliche_Person_Risikomanagement>      0..1 siehe S.77 
      <Kontakt_Person_lang>      1 siehe S.34 
    </Verantwortliche_Person_Risikomanagement> 
    <Lenkungsgremium_Risikomanagement>      0..1 siehe S.77 
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      <Lenkungsgremium>      1 siehe S.76 
    </Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
    <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement>      0..1 siehe S.77 
      <Instrument_Massnahme>      1..n siehe S.78 
        <Zusatzangaben_RM>      0..1 siehe S.78 
          <SOP>      1 siehe S.79 
          <Fallbesprechungen_Konferenzen>      1 siehe S.79 
            <Fallbesprechung_Konferenz>      1..n siehe S.79 
          </Fallbesprechungen_Konferenzen> 
        </Zusatzangaben_RM> 
      </Instrument_Massnahme> 
    </Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
    <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem>      0..1 siehe S.80 
      <Tagungsgremium>      0..1 siehe S.80 
      <Fehlermeldesystem_intern>      0..1 siehe S.80 
        <System_intern>      1..n siehe S.81 
          <Zusatzangaben_IF>      1 siehe S.81 
        </System_intern> 
      </Fehlermeldesystem_intern> 
    </Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
    <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem>     0..1 siehe S.82 
      <Fehlermeldesystem_uebergreifend>      1 siehe S.82 
        <System_uebergreifend>      1..n siehe S.82 
      </Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
      <Tagungsgremium>      0..1 siehe S.80 
    </Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
    <Hygienepersonal>      0..1 siehe S.83 
      <Krankenhaushygieniker>      1 siehe S.84 
      <Hygienebeauftragte_Aerzte>      0..1 siehe S.84 
      <Hygienefachkraefte>      0..1 siehe S.84 
      <Hygienebeauftragte_Pflege>      0..1 siehe S.84 
      <Hygienekommission_nicht_eingerichtet/>      1 
      <Hygienekommission_eingerichtet>      1 siehe S.85 
        <Kontakt_Person_kurz>      1 
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          <Person>      1 siehe S.85 
          <Telefon>      0..1 siehe S.35 
          <Fax>      0..1 siehe S.36 
        </Kontakt_Person_kurz> 
      </Hygienekommission_eingerichtet> 
    </Hygienepersonal> 
    <Weitere_Informationen_Hygiene>      0..1 siehe S.86 
      <Hygienestandard_ZVK>      1 siehe S.87 
        <Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor>      1 siehe S.88 
          <Standard_thematisiert>      1 siehe S.89 
            <Anwendung_weiterer_Hygienemassnahmen/>     1 siehe S.90 
          </Standard_thematisiert> 
        </Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor>  
        <Standard_Hygiene_ZVK_liegt_nicht_vor/>      1 
        < Standard_Hygiene_ZVK_trifft_nicht_zu/>      1 
        <Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor>      1 siehe S.91 
        <Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_nicht_vor/>     1 
        <Standard_Liegedauer_ZVK_trifft_nicht_zu/>     1 
      </Hygienestandard_ZVK> 
      <Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie>     1 siehe S.92 
        <Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor>     1 siehe S.93 
        <Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_nicht_vor/>    1 
        <Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor>   1 siehe S.94 
            <Standard_thematisiert>      1      
        </Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor> 
        <Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_nicht_vor/> 1 
        <Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_trifft_nicht_zu/> 1 
      </Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie> 
      <Umgang_Wunden>      1 siehe S.96 
        <Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor>   1 siehe S.96 
          <Standard_thematisiert>      1 
        </Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor> 
        <Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_liegt_nicht_vor/>  1 
        <Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_trifft_nicht_zu/>  1 
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      </Umgang_Wunden>  
      <Haendedesinfektion>      1 siehe S.98 
        <Haendedesinfektionsmittelverbrauch_wurde_erhoben>    1 siehe S.99 
        <Haendedesinfektionsmittelverbrauch_wurde_nicht_erhoben/>  1 
      </Haendedesinfektion>  
      <Umgang_Patienten_MRE>      1 siehe S.100 
      <Hygienebezogenes_Risikomanagement>      0..1 siehe S.102 
        <Hygiene_Instrument_Massnahme>      1..n siehe S.102 
          <Zusatzangaben_HM>      0..1 siehe S.103 
            <Teilnahme_KISS>      1 siehe S.104 
              <KISS_Modul>      1..n siehe S.105 
            </Teilnahme_KISS> 
          </Zusatzangaben_HM> 
        </Hygiene_Instrument_Massnahme> 
      <Hygienebezogenes_Risikomanagement> 
    </Weitere_Informationen_Hygiene> 
    <Beschwerdemanagement>      0..1 siehe S.106 
      <Strukturiertes_Beschwerdemanagement>      1 siehe S.107 
      <Schriftliches_Konzept>      1 siehe S.107 
      <Umgang_muendliche_Beschwerden>      1 siehe S.107 
      <Umgang_schriftliche_Beschwerden>      1 siehe S.108 
      <Zeitziele_fuer_Rueckmeldung>      1 siehe S.108 
      <Ansprechpartner>      0..1 siehe S.109 
        <Ansprechpersonen>      1 siehe S.106 
          <Kontakt_Person_lang>      1..n siehe S.34 
        </Ansprechpersonen> 
      </Ansprechpartner> 
      <Patientenfuersprecher>      0..1 siehe S.109 
        <Fuersprechpersonen>      1 siehe S.110 
          <Kontakt_Person_lang>      1..n siehe S.34 
        </Fuersprechpersonen> 
      </Patientenfuersprecher> 
      <Anonyme_Eingabemoeglichkeiten>      1 siehe S.110 
      <Patientenbefragungen>      1 siehe S.110 
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      <Einweiserbefragungen>      1 siehe S.111 
    </Beschwerdemanagement> 
  </Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
  <Apparative_Ausstattung>      0..1 siehe S.111 
    <Geraet>      1..n siehe S.112 
  </Apparative_Ausstattung> 
  <Organisationseinheiten_Fachabteilungen>    1 siehe S.113 
    <Organisationseinheit_Fachabteilung>    1..n siehe S.113 
      <Chefaerzte>    0..1 siehe S.115 
        <Kontakt_Person_lang>    1..n siehe S.34 
      </Chefaerzte> 
      <Zugaenge>    1..n siehe S.116 
      <Zielvereinbarungen>    1 siehe S.117 
        <Zielvereinbarung_eingehalten/>    1 
        <Keine_Zielvereinbarung_geschlossen/>    1 
        <Getroffene_Zielvereinbarungen>    1  siehe S.118 
          <Zielvereinbarung>    1..n siehe S.118 
         </Getroffene_Zielvereinbarungen> 
      </Zielvereinbarungen> 
      <Fachabteilungsschluessel>    1..n siehe S.115 
      <Medizinische_Leistungsangebote>    0..1 siehe S 118 
        <Medizinisches_Leistungsangebot>    1..n siehe S.119 
      </Medizinische_Leistungsangebote> 
      <Barrierefreiheit>    0..1 siehe S.48 
        <Barrierefreiheit_Aspekt>    1..n siehe S.49 
      </Barrierefreiheit> 
      <Fallzahlen_OE>    1 siehe S.120 
      <Hauptdiagnosen>    1 siehe S.121 
        <Hauptdiagnose> 
      </Hauptdiagnosen> 
      <Keine_Hauptdiagnose/> 
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      <Prozeduren>      1 siehe S.122 
        <Keine_Erbracht/>      1 
        <Freiwillig>      1 siehe S.123 
          <Prozedur>      0..n siehe S.124 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend>      1 siehe S.123 
          <Prozedur>      1..n siehe S.124 
        </Verpflichtend> 
      </Prozeduren> 
      <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten>      0..1 siehe S.125 
        <Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit>      1..n siehe S.125 
          <Ambulanz>      1 siehe S.126 
            <Leistungen_Ambulanz>      0..1 siehe S.126 
              <Medizinisches_Leistungsangebot>      1..n siehe S.119 
            </Leistungen_Ambulanz> 
          </Ambulanz> 
          <Ambulanz_116b>      1 siehe S.127 
            <Leistungen_Ambulanz_116b>      0..1 siehe S.127 
              <Leistung>      1..n siehe S.127 
            </Leistungen_Ambulanz_116b> 
          </Ambulanz_116b> 
        </Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> 
      </Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten> 
      <Ambulante_Operationen>      1 siehe S.128 
        <Keine_Erbracht/>      1 
        <Freiwillig>      1 siehe S.128 
          <Ambulante_Operation>      0..n siehe S.129 
        </Freiwillig> 
        <Verpflichtend>      1 siehe S.128 
          <Ambulante_Operation>      1..n siehe S.129 
        </Verpflichtend> 
      </Ambulante_Operationen> 
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      <Personelle_Ausstattung>      1 siehe S.129 
        <Aerztliches_Personal>      1 siehe S.131 
          <Hauptabteilung>      1 siehe S.132 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte>      1 siehe S.52 
              <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
              <Fachaerzte>      1 siehe S.53  
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>      1 
          </Hauptabteilung> 
          <Belegabteilung>      1 siehe S.132 
            <Belegaerzte>      1 siehe S.53 
          </Belegabteilung> 
          <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>      1 siehe S.133 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte>      1 siehe S.52 
              <Personalerfassung>      1 siehe S.70  
              <Fachaerzte>      1 siehe S.53  
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>      1 
            <Belegaerzte>      1 siehe S.53 
          </Gemischte_Haupt_Belegabteilung> 
          <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>      1 siehe S.133 
            <Aerzte_ohne_Belegaerzte>      1 siehe S.52 
              <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
              <Fachaerzte>      1 siehe S.53  
            </Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
            <Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>      1 
            <Belegaerzte>      1 siehe S.53 
          </Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 
        </Aerztliches_Personal> 
        <Aerztliche_Fachexpertisen>      0..1 siehe S.133 
          <Fachexpertise>      1..n siehe S.134 
        </Aerztliche_Fachexpertisen> 
        <Keine_Pflegekraefte/>      1 
        <Pflegekraefte>      1 siehe S.55 
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          <Gesundheits_Krankenpfleger>      1 siehe S.57 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Gesundheits_Krankenpfleger> 
          <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>      0..1 siehe S.57 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 
          <Altenpfleger>      0..1 siehe S.58 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Altenpfleger> 
          <Pflegeassistenten>      0..1 siehe S.58 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Pflegeassistenten> 
          <Krankenpflegehelfer>      0..1 siehe S.59 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Krankenpflegehelfer> 
          <Pflegehelfer>      0..1 siehe S.59 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Pflegehelfer> 
          <Hebammen_Entbindungspfleger>      0..1 siehe S.60 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Hebammen_Entbindungshelfer> 
          <Beleghebammen_Belegentbindungspfleger>     0..1 siehe S.61 
          <Operationstechnische_Assistenz>      0..1 siehe S.62 
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Operationstechnische_Assistenz> 
          <Medizinische_Fachangestellte>      0..1 siehe S.62 
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            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
            <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung>   1 siehe S.70 
          </Medizinische_Fachangestellte> 
        </Pflegekraefte> 
        <Pflegerische_Fachexpertisen>      0..1 siehe S.134 
          <Fachexpertise_Pflege>      1..n siehe S.135 
        </Pflegerische_Fachexpertisen> 
        <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho     0..1 siehe S.63  
          <Diplom_Psychologe>      1 siehe S.66  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Diplom_Psychologe> 
          <Klinische_Neuropsychologen>      0..1 siehe S.67  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Klinische_Neuropsychologen> 
          <Psychologische_Psychotherapeuten>      0..1 siehe S.67  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Psychologische_Psychotherapeuten> 
          <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>      0..1 siehe S.67  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> 
          <Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>   0..1 siehe S.67  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit> 
          <Ergotherapeuten>      0..1 siehe S.68  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Ergotherapeuten> 
          <Physiotherapeuten>      0..1 siehe S.68  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Physiotherapeuten> 
          <Sozialpaedagogen>      0..1 siehe S.68  
            <Personalerfassung>      1 siehe S.70 
          </Sozialpaedagogen> 
        </Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
      </Personelle_Ausstattung> 
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    </Organisationseinheit_Fachabteilung> 
  </Organisationseinheiten_Fachabteilungen> 
  <Qualitaetssicherung>      1 siehe S.136 
    <Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme>   1 
      <QS_nach_Landesrecht>      0..1 siehe S.136 
        <Leistungsbereich>      1..4 siehe S.138 
      </QS_nach_Landesrecht> 
    </Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme> 
    <Keine_Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme/> 1 
    <DMP>      0..1 siehe S.139 
      <Teilnahme_DMP>      1..7 siehe S.139 
    </DMP> 
    <Sonstige_Verfahren_Externe_QS>      0..1 siehe S.139 
      <Sonstiges_Verfahren_Externe_QS>      1..n siehe S.140 
    </Sonstige_Verfahren_Externe_QS> 
    <Mindestmengen>      0..1 siehe S.140 
      <Leistungsbereich>      1..7 siehe S.141 
        <Ausnahmetatbestand>      1..4 siehe S.142 
        <Kein_Ausnahmetatbestand/>      1 
      </Leistungsbereich> 
    </Mindestmengen> 
    <Strukturqualitaetsvereinbarung>      0..1 siehe S.142 
      <Vereinbarung>      1..n siehe S.142 
    </Strukturqualitaetsvereinbarung> 
    <Fortbildung>      0..1 siehe S.143 
  </Qualitaetssicherung> 
</Qualitaetsbericht> 
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4 Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Einleitung Informationen über den 
Datensatz, die verwende-
te Software sowie verant-
wortliche Personen für 
den Qualitätsbericht. 

1 siehe 4.1 -  

 

Krankenhaus Bezeichnung des Kran-
kenhauses. 

1 siehe 4.2 A-1 Wenn das Kranken-
haus mehr als einen 
Standort hat, steht hier 
die Standortnummer 
99, ansonsten 00. 

 

Einziger_Standort Dieses Element ist anzu-
geben, wenn dies der 
einzige Standort ist. 

1 Kein Inhalt A-1   

 

Standort_dieses_Berichts Dieses Element ist anzu-
geben, wenn es mehr als 
einen Standort gibt. 

1 siehe 4.3 A-1   

 

Standorte_des_Krankenhauses Dieses Element ist im 
Gesamtbericht immer 
anzugeben und listet alle 
Standorte auf. 

1 siehe 4.4 A-1   

 

Krankenhaustraeger  1 siehe 4.5 A-2  
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Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Akademisches_Lehrkrankenhaus Dieses Element ist einzu-
fügen, falls es sich um 
eine Universitätsklinik 
oder ein akademisches 
Lehrkrankenhaus handelt. 

0..1 siehe 4.6 A-3  

 

Psychiatrisches_Krankenhaus Dieses Element ist einzu-
fügen, falls es sich um ein 
psychiatrisches Fach-
krankenhaus oder ein 
Krankenhaus mit einer 
psychiatrischen Fachab-
teilung handelt. 

0..1 siehe 4.7 A-4  

 

Anzahl_Betten Anzahl der Betten des 
Krankenhauses. 

1 Wertebereich: 0..20000 A-9  

 

Fallzahlen Fallzahlen des Kranken-
hauses. 

1 siehe 4.8 A-10  

 

Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote Medizinisch-pflegerische 
Leistungsangebote des 
Krankenhauses. 

0..1 siehe 4.9 A-5  

 

Nicht_Medizinische_Leistungsangebote Weitere nicht-
medizinische Leistungs-
angebote des Kranken-
hauses. 

0..1 siehe 4.10 A-6  

 

Barrierefreiheit Aspekte der Barrierefrei-
heit des Krankenhauses. 

0..1 siehe 4.11 A-7  

 

Akademische_Lehre Akademische Lehre. 0..1 siehe 4.12 A-8.1  
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Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element. 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Ausbildung_andere_Heilberufe Ausbildung in anderen 
Heilberufen. 

0..1 siehe 4.13 A-8.2  

 

Personal_des_Krankenhauses Ärzte und Pflegepersonal. 1 siehe 4.14 A-11  
 

Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung  1 siehe 4.15 A-12  
 

Apparative_Ausstattung  0..1 siehe 4.16 A-13  
 

Organisationseinheiten_Fachabteilungen  1 siehe 4.17 B  
 

Qualitaetssicherung  1 siehe 4.18 C  
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4.1 Element <Einleitung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datensatz Informationen über den 
Datensatz. 

1 siehe 4.1.1 -  

 

Software Informationen über die 
verwendete Software. 

1 siehe 4.1.2 -  

 

Verantwortlicher_Erstellung Für die Erstellung des 
Qualitätsberichts verant-
wortliche Person. 

1 siehe 4.1.3 -  

 

Verantwortlicher_Krankenhausleitung Für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben im 
Qualitätsbericht verant-
wortliche Person der Kran-
kenhausleitung. 

1 siehe 4.1.4 -  

 

URL_Homepage_Krankenhaus Link zur Homepage des 
Krankenhauses. 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

URL_Weitere_Informationen Link zu weiteren Informati-
onen zu diesem Qualitäts-
bericht (Image-
Broschüren, PDF-Version 
dieses Berichts etc.). 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Weiterfuehrende_Links  0..1 siehe 4.1.5 -  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 33 

4.1.1 Element <Datensatz> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datum Erstellungsdatum des Da-
tensatzes. 

1 Format: YYYY-MM-DD -  

 

Uhrzeit Erstellungsuhrzeit des 
Datensatzes. 

1 Format: HH:MM:SS -  

 

Sprache Im Datensatz verwendete 
Sprache. 

1 Auswahlliste: 
„deutsch“ 

-  

4.1.2 Element <Software> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hersteller Name des Herstellers der 
Software zur Erstellung 
des XML. 

1 Zeichenkette -  

 

Produktname Verwendete Software. 1 Zeichenkette -  
 

Version Versionsangabe zur ver-
wendeten Software. 

1 Zeichenkette -  

4.1.3 Element <Verantwortlicher_Erstellung> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 -  
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4.1.4 Element <Verantwortlicher_Krankenhausleitung> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 -  

4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang> 
 

Elternelemente: 4.1.3 Element <Verantwortlicher_Erstellung>, 4.1.4 Element <Verantwortlicher_Krankenhausleitung>,  
4.4.1.3 Element <Aerztliche_Leitung>, 4.4.1.4 Element <Pflegedienstleitung>, 4.4.1.5 Element <Verwaltungsleitung>,  
4.17.1.2 Element <Chefaerzte>, 4.15.10.6 - 1 Element <Ansprechpersonen>, 4.15.10.7 - 1 Element <Fuersprechpersonen> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Person  1 siehe 4.1.4.1 - 1 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Telefon  1 siehe 4.1.4.1 - 1.1 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Fax  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.2 A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

 

 

Email  1 Format: konto@maildomäne A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.4, 
B-X.1 

(!) Das Format wird 
vom XML-Schema nur 
rudimentär validiert. 
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4.1.4.1 - 1 Element <Person> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 - 1 Element <Kontakt_Person_kurz> 

 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Titel  0..1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Vorname  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Nachname  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

 

Funktion_Arbeitsschwerpunkt  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

 

4.1.4.1 - 1.1 Element <Telefon> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 - 1 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vorwahl  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Rufnummer  1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 
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Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 - 1 Element <Kontakt_Person_kurz> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Durchwahl  0..1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

4.1.4.1 - 1.2 Element <Fax> 
 

Elternelemente: 4.1.4.1 Element <Kontakt_Person_lang>, 4.15.8.5 - 1 Element <Kontakt_Person_kurz> 

 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vorwahl  1 Zeichenkette A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Rufnummer  1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

 

Durchwahl  0..1 Ziffern A-1, A-12.1.1, 
A-12.2.1, A-12.3.1, 
A-12.4, B-X.1 

  

4.1.5 Element <Weiterfuehrende_Links> 
 

Elternelemente: 4.1. Element <Einleitung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Link  1..n siehe 4.1.5.1 -  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 37 

4.1.5.1 Element <Link> 
 

Elternelemente: 4.1.5. Element <Weiterfuehrende_Links> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

URL  1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

- (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

 

Beschreibung  0..1 Zeichenkette -  

4.2 Element <Krankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten des Kranken-
hauses. 

1 siehe 4.4.1 A-1  

4.3 Element <Standort_dieses_Berichts> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten des Standorts 
dieses Berichts. 

1 siehe 4.4.1 A-1  
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4.4 Element <Standorte_des_Krankenhauses> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontaktdaten Fachabteilungsübergreifende 
Kontaktdaten. 

1..n siehe 4.4.1 A-1  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 39 

4.4.1 Element <Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend 
 

Elternelemente: 4.2. Element <Krankenhaus>, 4.4. Element <Standorte_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name des Krankenhauses 
oder des Standorts. 

1 Zeichenkette A-1  

 

IK Institutionskennzeichen 
des Krankenhauses, das 
sowohl für die Identifikati-
on bei der Annahmestelle 
als auch bei den mit der 
Durchführung der externen 
vergleichenden Qualitäts-
sicherung beauftragten 
Stellen verwendet wird. 

1 Format: 999999999 A-1  

 

IK_Weitere Weitere relevante Instituti-
onskennzeichen. 

0..n Format: 999999999 A-1  

 

Standortnummer  1 Format: 99 A-1 00 bei Krankenhäusern 
mit nur einem Standort; 
99 beim Gesamtbericht; 
ansonsten die interne 
laufende Nummer des 
Standorts. 

 

Kontakt_Zugang Die Hausanschrift. 1 siehe 4.4.1.1 A-1  
 

Kontakt_Adresse Die Postanschrift. 0..1 siehe 4.4.1.2 A-1  
 

Aerztliche_Leitung  1 siehe 4.4.1.3 A-1  
 

Pflegedienstleitung  1 siehe 4.4.1.4 A-1  
 

Verwaltungsleitung  1 siehe 4.4.1.5 A-1  
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4.4.1.1 Element <Kontakt_Zugang> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten>, 4.17.1.3 Element <Zugaenge> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strasse  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Hausnummer  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

Da dieses Feld ein 
Pflichtfeld ist, muss für 
den Fall, dass keine 
Hausnummer existiert, 
ein Unterstrich „_“ ange-
geben werden. Dieses 
Zeichen darf bei Visuali-
sierung der Daten nicht 
dargestellt werden. 

 

Postleitzahl Gemeint ist die Zustell-
Postleitzahl. 

1 Format3: 99999 A-1, 
B-X.1 

 

 

Ort  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

URL_Zugang  0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-1, 
B-X.1 

(!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 

                                                
3 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-9999 zulässig.  
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4.4.1.2 Element <Kontakt_Adresse> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Adresse  1 siehe 4.4.1.2 - 1 A-1, 
B-X.1 

 
 

 

Postfach  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 
 

 

Postleitzahl  1 Format4: 99999 A-1, 
B-X.1 

 

 

Ort  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

4.4.1.2 - 1 Element <Adresse> 
 

Elternelemente: 4.4.1.2 Element <Kontakt_Adresse> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Strasse  1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Hausnummer  0..1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

 

Adresszusatz  0..1 Zeichenkette A-1, 
B-X.1 

 

                                                
4 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-9999 zulässig. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 42 

4.4.1.3 Element <Aerztliche_Leitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.4.1.4 Element <Pflegedienstleitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.4.1.5 Element <Verwaltungsleitung> 
 

Elternelemente: 4.4.1 Element <Kontaktdaten> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1..n siehe 4.1.4.1 A-1  

4.5 Element <Krankenhaustraeger> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name des Krankenhaus-
trägers. 

1 Zeichenkette A-2  

 

Krankenhaustraeger_Art Art des Krankenhausträ-
gers. 

1 siehe 4.5.1 A-2  
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4.5.1 Element <Krankenhaustraeger_Art> 
 

Elternelemente: 4.5 Element <Krankenhaustraeger> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Art Art des Krankenhausträ-
gers. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-2): 
„freigemeinnützig“, 
„öffentlich“, 
„privat“. 

A-2   

 

Sonstiges Wenn die Art des Kran-
kenhausträgers nicht einer 
der drei Kategorien „frei-
gemeinnützig, öffentlich, 
privat“ zuzuordnen ist, ist 
im Feld „Sonstiges“ die Art 
des Krankenhausträgers 
anzugeben. 

1 Zeichenkette A-2   

4.6 Element <Akademisches_Lehrkrankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name_Universitaet Name und Ort der Univer-
sität. 

1 Zeichenkette A-3  
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4.7 Element <Psychiatrisches_Krankenhaus> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Versorgungsverpflichtung_Psychiatrie Dieses Element ist einzu-
fügen, falls bei einem psy-
chiatrischen Fachkranken-
haus oder einem Kranken-
haus mit einer psychiatri-
schen Fachabteilung eine 
regionale Versorgungsver-
pflichtung für die Psychiat-
rie besteht. 

0..1 kein Inhalt A-4  

4.8 Element <Fallzahlen> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Vollstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..1000000 A-10  
 

Teilstationaere_Fallzahl  1 Wertebereich: 0..1000000 A-10  
 

Ambulante_Fallzahl Ambulante Fallzahl in 
Fallzählweise. 

1 Wertebereich: 0..20000000 A-10  

4.9 Element <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

MP_Leistungsangebot Medizinisch-pflegerisches 
Leistungsangebot. 

1..n siehe 4.9.1 A-5  
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4.9.1 Element <MP_Leistungsangebot> 
 

Elternelemente: 4.9 Element <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

MP_Schluessel Schlüssel-Nr. des medizi-
nisch-pflegerischen Leis-
tungsangebots. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Medizinisch-
pflegerische Leistungsangebote (A-
5)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 sind 
alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-5 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments 
<MP_Leistungsangebot> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-5  

4.10 Element <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

NM_Leistungsangebot Allgemeines nicht-
medizinisches Leistungs-
angebot. 

1..n siehe 4.10.1 A-6  
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4.10.1 Element <NM_Leistungsangebot> 
 

Elternelemente: 4.10 Element <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

NM_Schluessel Schlüssel-Nr. des nicht-
medizinischen Leistungs-
angebots. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Weitere 
nicht-medizinische Leistungsange-
bote (A-6)“ im Anhang 2 zu Anlage 
1 sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-6 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments 
<NM_Leistungsangebot> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

Zusatzangaben Zusatzangaben zu ausge-
wählten Leistungsangebo-
ten. 

0..1 siehe 4.10.2 A-6 Zusatzangaben zu den 
Leistungsangeboten 
gemäß Auswahlliste 
(Anhang 2) sind ver-
pflichtend. 

(!) Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-6  
 

URL Zum Beispiel Link zur 
Website mit aktuellen An-
gaben. 

0..1 Format: http/https URL nach 
RFC 3305 

A-6 (!) Das Format wird vom 
XML-Schema nur rudi-
mentär validiert. 
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4.10.2 Element <Zusatzangaben> 
 

Elternelemente: 4.10.1 Element <NM_Leistungsangebot> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Mediennutzung Kosten für Fernseher oder 
sonstige Mediennutzung. 

1 siehe 4.10.2.1 A-6   

 

Telefonnutzung Kosten für Telefonnut-
zung. 

1 siehe 4.10.2.2 A-6  

 

Parkplatznutzung Parkgebühren. 1 siehe 4.10.2.3 A-6  
 

Besondere_Ernaehrungsgewohnheiten Angebote für besondere 
Ernährungsgewohnheiten. 

1 max. Zeichenanzahl: 300 A-6   

4.10.2.1 Element <Mediennutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Tag Kosten pro Tag, in Euro. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  
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4.10.2.2 Element <Telefonnutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Tag Kosten pro Tag, in Euro. 1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Minute_ins_deutsche_Festnetz Kosten eines Telefonats 
pro Minute ins deutsche 
Festnetz, in Euro. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Minute_bei_eintreffenden_Anrufen Kosten eines Telefonats 
bei eintreffenden Anrufen, 
in Euro. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

4.10.2.3 Element <Parkplatznutzung> 
 

Elternelemente: 4.10.2. Element <Zusatzangaben> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kosten_pro_Stunde_Max Kosten pro Stunde, in Eu-
ro. Hier ist der Maximalbe-
trag einzutragen. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

 

Kosten_pro_Tag_Max Kosten pro Tag, in Euro. 
Hier ist der Maximalbetrag 
einzutragen. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..100,00 

A-6  

4.11 Element <Barrierefreiheit> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht>, 4.17.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Barrierefreiheit_Aspekt Aspekt der Barrierefreiheit. 1..n siehe 4.11.1 A-7, 
B-X.4 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 49 

4.11.1 Element <Barrierefreiheit_Aspekt> 
 

Elternelemente: 4.11 Element <Barrierefreiheit> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

BF_Schluessel Schlüssel-Nr. des Aspekts 
der Barrierefreiheit. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Aspekte der 
Barrierefreiheit (A-7 und B-X.4)“ im 
Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-7, 
B-X.4 

Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Barrierefrei-
heit_Aspekt> nur genau 
einmal vorkommen (Ein-
deutigkeit). 

(!) Für das Krankenhaus 
(unter A-7) angegebene 
Aspekte, dürfen unter 
den Organisationseinhei-
ten (B-X.4) nicht wieder-
holt werden. 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-7, 
B-X.4 

  

4.12 Element <Akademische_Lehre> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit Akademische Lehre und 
weitere ausgewählte wis-
senschaftliche Tätigkei-
ten. 

1..n siehe 4.12.1 A-8.1   
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4.12.1 Element <Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit> 
 

Elternelemente: 4.12 Element <Akademische_Lehre> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

FL_Schluessel Schlüssel-Nr. der akade-
mischen Lehre bzw. weite-
ren wissenschaftlichen 
Tätigkeit. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Forschung 
und akademische Lehre (A-8.1)“ 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-8.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Akademi-
sche_Lehre_ 
Wissenschaft-
liche_Taetigkeit>  
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutigkeit). 

 

 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-8.1   

4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ausbildung_in_anderen_Heilberufen Ausbildung in anderen 
Heilberufen. 

1..n siehe 4.13.1 A-8.2   

4.13.1 Element <Ausbildung_in_anderen_Heilberufen> 
 

Elternelemente: 4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

HB_Schluessel Schlüssel-Nr. der Aus-
bildung in anderen Heil-
berufen. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Ausbil-
dung in anderen Heilberufen (A-
8.2)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zuläs-
sig. 

A-8.2 Der Wert darf bei der Wiederholung 
des Elements <Ausbil-
dung_in_anderen_Heilberufen>  
nur genau einmal vorkommen (Eindeu-
tigkeit). 
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Elternelemente: 4.13 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-8.2   

4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte  1 siehe 4.14.1 A-11.1   

 

Pflegekraefte  1 siehe 4.14.2 A-11.2  
 

Ausgewaehltes_therapeutisches_Personal_Psycho Angaben zu ausgewähl-
tem therapeutischen Per-
sonal in Psychiatrie und 
Psychosomatik. 

0..1 siehe 4.14.3 A-11.3  

 

Spezielles_Therapeutisches_Personal Personalqualifikationen 
aus der Auswahlliste 
„spezielles therapeuti-
sches Personal“ (A-11.4) 
des Anhangs 2. 

0..1 siehe 4.14.4 A-11.4  
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4.14.1 Element <Aerzte> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Aerzte_ohne_Belegaerzte Anzahl Ärzte insgesamt 
ohne Belegärzte. 

1 siehe 4.14.1.1 A-11.1   

 

Belegaerzte Anzahl Belegärzte. 1 siehe 4.14.1.2 A-11.1  
 

Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung Anzahl Ärzte, die keiner 
Fachabteilung zugeordnet 
sind. 

0..1 siehe 4.14.1.3 A-11.1  

4.14.1.1 Element <Aerzte_ohne_Belegaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte>, 4.17.1.11 - 1.1 Element <Hauptabteilung>, 4.17.1.11 - 1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>, 
4.17.1.11 - 1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Personalerfassung Ärzte insgesamt ohne Belegärzte. 1 siehe 4.14.5 A-11.1, 
B-
X.11.1 

  

 

Fachaerzte Davon Fachärzte. 1 siehe 4.14.1.1 - 1 A-11.1, 
B-
X.11.1 

 

 

Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit Maßgebliche wöchentliche tarifli-
che Arbeitszeit in Stunden für an-
gestelltes Personal. 
 

1 Zwei Stellen vor und nach 
dem Komma: XX,XX 

A-11.1, 
B-
X.11.1 
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4.14.1.1 - 1 Element <Fachaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1.1 - 1 Element <Fachaerzte>  
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Fachärzte der Ärzte ohne 
Belegärzte 

1 siehe 4.14.5 A-11.1   

 

4.14.1.2 Element <Belegaerzte> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte>, 4.17.1.11 - 1.2 Element <Belegabteilung>, 4.17.1.11 - 1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>, 
4.17.1.11 - 1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Anzahl Anzahl Belegärzte. 1 Wertebereich: 0..5000 A-11.1, 
B-X.11.1 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.1 (!) Darf bei A-11.1 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.1 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom 
XML-Schema nicht 
geprüft werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.1, 
B-X.11.1 
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4.14.1.3 Element <Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Aerzte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Ärzte, die keiner Fachab-
teilung zugeordnet sind. 

1 siehe 4.14.5 A-11.1   

 

Fachaerzte Davon Fachärzte. 1 siehe 4.14.1.1 - 1 A-11.1, 
B-X.11.1 
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4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Gesundheits_Krankenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

1 siehe 4.14.2.1 A-11.2, B-
X.11.2 

  

 

Gesundheits_Kinderkrankenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.2 A-11.2, B-
X.11.2 

  

 

Altenpfleger 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.3 A-11.2, B-
X.11.2 

  

 

Pflegeassistenten 2 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.4 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Krankenpflegehelfer 1 Jahr Ausbildungsdauer 0..1 siehe 4.14.2.5 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Pflegehelfer ab 200 Std. Basiskurs 0..1 siehe 4.14.2.6 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Hebammen_Entbindungspfleger 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.7 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Beleghebammen_Belegentbindungspfleger 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.8 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Operationstechnische_Assistenz 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.9 A-11.2, B-
X.11.2 

 

 

Medizinische_Fachangestellte 3 Jahre Ausbildungsdau-
er 

0..1 siehe 4.14.2.10 A-11.2, 

B-X.11.2 
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Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit Maßgebliche wöchentli-
che tarifliche Arbeitszeit 
in Stunden für angestell-
tes Personal. 
 

1 Zwei Stellen vor und nach 
dem Komma: XX,XX 

A-11.2, 

B-X.11.2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 57 

4.14.2.1 Element <Gesundheits_Krankenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Gesundheits und Krankenpfleger 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Gesundheits- und und Kranken-
pfleger ohne Fachabteilungszu-
ordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 

4.14.2.2 Element <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger ohne Fachabtei-
lungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.14.2.3 Element <Altenpfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Altenpfleger 1 siehe 4.14.5 
 

A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Altenpfleger ohne Fachabtei-
lungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 

4.14.2.4 Element <Pflegeassistenten>
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Pflegeassistenten 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Pflegeassistenten ohne Fachab-
teilungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.14.2.5 Element <Krankenpflegehelfer> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Krankenpflegehelfer 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Krankenpflegehelfer ohne Fach-
abteilungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 

4.14.2.6 Element <Pflegehelfer> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Pflegehelfer 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Pflegehelfer ohne Fachabtei-
lungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.14.2.7 Element <Hebammen_Entbindungspfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Hebammen und Entbindungs-
pfleger 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Hebammen und Entbindungs-
pfleger ohne Fachabteilungszu-
ordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.14.2.8 Element <Beleghebammen_Belegentbindungspfleger> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..10000 A-11.2, 
B-X.11.2 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-X.11.2 (!) Darf bei A-11.2 
nicht vorkommen 
und muss bei B-
X.11.2 vorkommen, 
falls berechenbar. 
Dies kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11.2, 
B-X.11.2 
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4.14.2.9 Element <Operationstechnische_Assistenz> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Operationstechnische Assistenz 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Operationstechnische Assistenz 
ohne Fachabteilungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 

4.14.2.10 Element <Medizinische_Fachangestellte> 
 

Elternelemente: 4.14.2 Element <Pflegekraefte> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung Medizinische Fachangestellte 1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

  

 

Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung Operationstechnische Assistenz 
ohne Fachabteilungszuordnung. 

1 siehe 4.14.5 A-11.2, 
B-
X.11.2 

(!) Darf bei B-
X.11.2 nicht vor-
kommen und 
muss bei A-11.2 
vorkommen. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht 
geprüft werden. 
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4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Diplom_Psychologen Diplom-Psychologen und Dip-
lom-Psychologinnen. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

1 siehe 4.14.3.1 A-11.3, 
B-X.11.3 

  

 

Klinische_Neuropsychologen Klinische Neuropsychologen 
und Klinische Neuropsycholo-
ginnen. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.2 A-11.3, 
B-X.11.3 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 64 

 
Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Psychologische_Psychotherapeuten Psychologische Psychothera-
peuten und Psychologische 
Psychotherapeutinnen. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.3 A-11.3, 
B-X.11.3 

 

 

Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichen-
psychotherapeutinnen. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.4 A-11.3, 
B-X.11.3 
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Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Psychotherapeu-
ten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit 

Psychotherapeuten und Psy-
chotherapeutinnen in Ausbil-
dung während der praktischen 
Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, 
Nr.3 PsychThG). 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.5 A-11.3, 
B-X.11.3 

 

 

Ergotherapeuten Ergotherapeuten. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.6 A-11.3, 
B-X.11.3 
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Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses>, 4.17.1.11 Element <Personelle_Ausstattung> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Physiotherapeuten Bewegungstherapeuten, Kran-
kengymnasten, Physiotherapeu-
ten. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.7 A-11.3, 
B-X.11.3 

 

 

Sozialpaedagogen Sozialarbeiter, Sozialpädago-
gen. 
Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier 
nur das Personal anzugeben, 
das in Fachabteilungen für Psy-
chiatrie und Psychosomatik 
arbeitet, nicht aber das in ande-
ren Fachabteilungen beschäftig-
te therapeutische Personal. 

0..1 siehe 4.14.3.8 A-11.3, 
B-X.11.3 

 

 

4.14.3.1 Element <Diplom_Psychologen> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  
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4.14.3.2 Element <Klinische_Neuropsychologen> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  

 

4.14.3.3 Element <Psychologische_Psychotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  

 

4.14.3.4 Element <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  

 

4.14.3.5 Element <Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  
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4.14.3.6 Element <Ergotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  

 

4.14.3.7 Element <Physiotherapeuten> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  

 

4.14.3.8 Element <Sozialpaedagogen> 
 

Elternelemente: 4.14.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.3  
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4.14.4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
 

Elternelemente: 4.14 Element <Personal_des_Krankenhauses> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Therapeutisches_Personal Spezielles therapeuti-
sches Personal. 
Das unter A-11.3 erfasste 
Personal ist hier ebenfalls 
zu zählen. 

1..n siehe 4.14.4.1 A-11.4  

4.14.4.1 Element <Therapeutisches_Personal> 
 

Elternelemente: 4.14.5 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

SP_Schluessel Schlüssel-Nr. des speziel-
len therapeutischen Per-
sonals. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Spezielles 
therapeutisches Personal (A-
11.3)“ im Anhang 2 zu Anlage 1 
sind alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-11.4 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Therapeuti-
sches_Personal> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

Personalerfassung  1 siehe 4.14.5 A-11.4  
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4.14.5 Element <Personalerfassung>, Element <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> 
 

Elternelemente: 4.14.1.1 Element <Aerzte_ohne_Belegaerzte>,  4.14.1.3 Element <Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung>, 4.14.2.1 Element 
<Gesundheits_Krankenpfleger>, 4.14.2.2 Element <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>, 4.14.2.3 Element <Altenpfleger>, 4.14.2.4 Element 
<Pflegeassistenten>, 4.14.2.5 Element <Krankenpflegehelfer>, 4.14.2.6 Element <Pflegehelfer>, 4.14.2.7 Element <Hebam-
men_Entbindungspfleger>, 4.14.2.9 Element <Operationstechnische_Assistenz>, 4.14.2.10 Element <Medizinische_Fachangestellte>, 4.14.3.1 
Element <Diplom_Psychologen>, 4.14.3.2 Element <Klinische_Neuropsychologen>, 4.14.3.3 Element <Psychologische_Psychotherapeuten>, 
4.14.3.4 Element <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>, 4.14.3.5 Element <Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>, 
4.14.3.6 Element <Ergotherapeuten>, 4.14.3.7 Element <Physiotherapeuten>, 4.14.3.8 Element <Sozialpaedagogen>, 4.14.4 Element <Speziel-
les_Therapeutisches_Personal> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Anzahl_VK Anzahl insgesamt in Voll-
kräften. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11, 

B-
X.11 

  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11, 
B-
X.11 

 

 

Beschaeftigungsverhaeltnis Personal mit und ohne 
direktem Beschäftigungs-
verhältnis. 

1 siehe 4.14.5.1 A-11, 

B-
X.11 

 

 

Versorgungsform Personal in der ambulan-
ten und stationaeren Ver-
sorgung. 

1 siehe 4.14.5.2 A-11, 

B-
X.11 
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4.14.5.1 Element <Beschaeftigungsverhaeltnis> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Personalerfassung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Personal_mit_direktem_BV Personal mit direktem 
Beschäftigungsverhältnis. 

1 siehe 4.14.5.1 - 1 A-11, 

B-
X.11 

  

 

Personal_ohne_direktem_BV Personal ohne direktem  
Beschäftigungsverhältnis. 

1 siehe 4.14.5.1 - 2 A-11, 

B-
X.11 

 

 

4.14.5.1 - 1 Element <Personal_mit_direktem_BV> 
 

Elternelemente: 4.14.5.1 Element <Beschaeftigungsverhaeltnis> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl_VK Berechnete Anzahl Voll-
kräfte im Jahresdurch-
schnitt mit direktem Be-
schäftigungsverhältnis. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11, 

B-
X.11 

  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11, 

B-
X.11 
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4.14.5.1 - 2 Element <Personal_ohne_direktem_BV> 
 

Elternelemente: 4.14.5.1 Element <Beschaeftigungsverhaeltnis> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl_VK Berechnete Anzahl Voll-
kräfte im Jahresdurch-
schnitt ohne direktem 
Beschäftigungsverhältnis. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11, 

B-
X.11 

  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11, 

B-
X.11 

 

 

4.14.5.2 Element <Versorgungsform> 
 

Elternelemente: 4.14.1 Element <Personalerfassung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Ambulante_Versorgung Personal in der ambulan-
ten Versorgung. 

1 siehe 4.14.5.2 - 1 A-11, 

B-
X.11 

  

 

Stationaere_Versorgung Personal in der stationä-
ren Versorgung. 

1 siehe 4.14.5.2 - 2 A-11, 

B-
X.11 
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4.14.5.2 - 1 Element <Ambulante_Versorgung> 
 

Elternelemente: 4.14.5.2 Element <Versorgungsform> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl_VK Berechnete Anzahl Voll-
kräfte im Jahresdurch-
schnitt in der ambulanten 
Versorgung. 

1 Bis zu zwei Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11, 

B-
X.11 

  

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11, 

B-
X.11 
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4.14.5.2 - 2 Element <Stationaere_Versorgung> 
 

Elternelemente: 4.14.5.2 Element <Versorgungsform> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl_VK Berechnete Anzahl Vollkräfte im 
Jahresdurchschnitt in der stationä-
ren Versorgung. 

1 Bis zu zwei Nachkommastel-
len. 
Wertebereich: 0,00..10000,00 

A-11, 

B-
X.11 

  

 

Fall_je_Anzahl Verhältnis der unter B-[X].5 ange-
gebenen vollstationären Fallzahl 
der Organisationsein-
heit/Fachabteilung zu den Vollkräf-
ten bzw. Personen. 
Wert wird von der das XML gene-
rierenden Software errechnet und 
nicht vom Benutzer eingegeben. 

0..1 Bis zu fünf Nachkommastellen. 
Wertebereich: 0,00000 bis 
1000000,00000 

B-
X.11 

(!) Darf bei A-11 
nicht vorkommen und 
muss bei B-X.11 
vorkommen, falls 
berechenbar. Dies 
kann vom XML-
Schema nicht geprüft 
werden. 

 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 300 A-11, 

B-
X.11 
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4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elternelemente: 4. Element <Qualitaetsbericht> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement  1 siehe 4.15.1 A-12.1.1  
 

Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement  0..1 siehe 4.15.2 A-12.1.2  
 

Verantwortliche_Person_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.3 A-12.2.1 Bei Auswahl „entspricht 
den Angaben zum Qua-
litätsmanagement“ in 
der Software muss die 
Software die Daten aus 
A12.1.1 übernehmen! 

 

Lenkungsgremium_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.4 A-12.2.2 Bei Auswahl „entspricht 
den Angaben zum Qua-
litätsmanagement“ in 
der Software muss die 
Software die Daten aus 
A12.1.2 übernehmen! 

 

Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.5 A-12.2.3  
 

Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem  0..1 siehe 4.15.6 A-12.2.3.1  
 

Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem  0..1 siehe 4.15.7 A-12.2.3.2  
 

Hygienepersonal  0..1 siehe 4.15.8 A-12.3.1  
 

Weitere_Informationen_Hygiene  0..1 siehe 4.15.9 A-12.3.2  
 

Beschwerdemanagement  0..1 siehe 4.15.10 A-12.4  
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4.15.1 Element <Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 A-12.1.1  

4.15.2 Element <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Lenkungsgremium  1 siehe 4.15.2.1 A-12.1.2  

4.15.2.1 Element <Lenkungsgremium> 
 

Elternelemente: 4.15.2. Element <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement>, 4.15.4. Element <Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.1.2, 
A-12.2.2 

 

 

Tagungsfrequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-12.2): 
„wöchentlich“, 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“, 
„andere Frequenz“. 

A-12.1.2, 
A-12.2.2 
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4.15.3 Element <Verantwortliche_Person_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_lang  1 siehe 4.1.4.1 A-12.2.1  

4.15.4 Element <Lenkungsgremium_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Lenkungsgremium  1 siehe 4.15.2.1 A-12.2.2  

4.15.5 Element <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Instrument_Massnahme  1..n siehe 4.15.5.1 A-12.2.3  
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4.15.5.1 Element <Instrument_Massnahme> 
 

Elternelemente: 4.15.5. Element <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

RM_Schluessel Schlüssel-Nr. des Instru-
ments bzw. der Maßnah-
me. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Klinisches 
Risikomanagement – Instrumente 
und Maßnahmen“ (A-12.2.3) im 
Anhang 2 zu Anlage 1 sind alle 
Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-12.2.3 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Instru-
ment_Massnahme> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

Zusatzangaben_RM Zusatzangaben zu aus-
gewählten Instrumenten 
bzw. Maßnahmen. 

0..1 siehe 4.15.5.1 - 1 A-12.2.3 Zusatzangaben zu den 
Leistungsangeboten 
gemäß Auswahlliste 
(Anhang 2) sind ver-
pflichtend. 

(!) Dies kann vom 
XML-Schema nicht 
geprüft werden. 

4.15.5.1 - 1 Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1. Element <Instrument_Massnahme> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

SOP Verfahrensbeschreibun-
gen bzw. Standard Opera-
ting Procedures. 

1 siehe 4.15.5.1 - 1.1 A-12.2.3 Bei Auswahl „Teil der 
QM/RM-Dokumentation 
(gemäß RM01)“ in 
Software muss die 
Software Name und 
Datum aus RM01 hier 
einsetzen! 

 

 

Fallbesprechungen_Konferenzen  1 siehe 4.15.5.1 - 1.2 A-12.2.3   
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4.15.5.1 - 1.1 Element <SOP> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1. Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Name Name der Verfahrensbe-
schreibung/SOP. 

1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3  

 

Datum Datum der letzten Aktuali-
sierung. 

1 Format: YYYY-MM-DD A-12.2.3  

4.15.5.1 - 1.2 Element <Fallbesprechungen_Konferenzen> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1. Element <Zusatzangaben_RM> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fallbesprechung_Konferenz  1..n siehe 4.15.5.1 - 1.2.1 A-12.2.3  

4.15.5.1 - 1.2.1 Element <Fallbesprechung_Konferenz> 
 

Elternelemente: 4.15.5.1 - 1.2. Element <Fallbesprechungen_Konferenzen> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Art  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-12.2.3): 
„Tumorkonferenzen“, 
„Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen“, 
„Pathologiebesprechungen“, 
„Palliativbesprechungen“, 
„Qualitätszirkel“. 

A-12.2.3  
 

 

Andere  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3   
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4.15.6 Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Tagungsgremium  0..1 siehe 4.15.6.1 A-12.2.3.1  
 

Massnahmen  1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.2.3.1  
 

Fehlermeldesystem_intern  1 siehe 4.15.6.2 A-12.2.3.1  

4.15.6.1 Element <Tagungsgremium> 
 

Elternelemente: 4.15.6. Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem>, 
4.15.7. Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Tagungsfrequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.2.3): 
„wöchentlich“, 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“, 
„andere Frequenz“. 

A-12.2.3.1, 
A-12.2.3.2 

 

4.15.6.2 Element <Fehlermeldesystem_intern> 
 

Elternelemente: 4.15.6. Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

System_intern  1..n siehe 4.15.6.2 - 1 A-12.2.3.1  
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4.15.6.2 - 1 Element <System_intern> 
 

Elternelemente: 4.15.6.2. Element <Fehlermeldesystem_intern> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

IF_Schluessel Schlüssel-Nr. des Instru-
ments bzw. der Maßnah-
me. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Einsatz 
eines einrichtungsinternen Feh-
lermeldesystems“ (A-12.2.3.1) 
im Anhang 2 zu Anlage 1 sind 
alle Schlüssel-Nrn. zulässig. 

A-12.2.3.1 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <System_intern> 
nur genau einmal vor-
kommen (Eindeutig-
keit). 

 

Zusatzangaben_IF Zusatzangaben zu den 
Instrumenten bzw. Maß-
nahmen. 

1 siehe 4.15.6.2 - 1.1 A-12.2.3.1  

4.15.6.2 - 1.1 Element <Zusatzangaben_IF> 
 

Elternelemente: 4.15.6.2 - 1. Element <System_intern> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Datum  1 Format: YYYY-MM-DD A-12.2.3.1   

 

Frequenz  1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.2.3.1): 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“. 

A-12.2.3.1  
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4.15.7 Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Fehlermeldesystem_uebergreifend  1 siehe 4.15.7.1 A-12.2.3.2  
 

Tagungsgremium  0..1 siehe 4.15.6.1 A-12.2.3.2  

4.15.7.1 Element <Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
 

Elternelemente: 4.15.7. Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

System_uebergreifend  1..n siehe 4.15.7.1 - 1 A-12.2.3.2  

4.15.7.1 - 1 Element <System_uebergreifend> 
 

Elternelemente: 4.15.7.1. Element <Fehlermeldesystem_uebergreifend> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

EF_Schluessel Schlüssel-Nr. des einrich-
tungsübergreifenden Feh-
lermeldesystems. 

1 Schlüsselauswahlliste: 
Aus der Auswahlliste „Teilnahme 
an einrichtungsübergreifenden 
Fehlermeldesystemen“ 
(A-12.2.3.2) im Anhang 2 zu 
Anlage 1 sind alle Schlüssel-Nrn. 
zulässig. 

A-12.2.3.2 Der Wert darf bei der 
Wiederholung des Ele-
ments <Sys-
tem_uebergreifend> nur 
genau einmal vorkom-
men (Eindeutigkeit). 

 

 

EF_Sonstiges Sonstiges einrichtungs-
übergreifendes Fehler-
meldesystem. 

1 siehe 4.15.7.1 - 1.1 A-12.2.3.2   
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4.15.7.1 - 1.1 Element <EF_Sonstiges> 
 

Elternelemente: 4.15.7.1 - 1. Element <System_uebergreifend> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

EF_Sonstiges_Schluessel Sonstige Schlüssel-Nr. 
des einrichtungsübergrei-
fenden Fehlermeldesys-
tems. 

1 „EF00“ A-12.2.3.2 Die sonstige Schlüssel-
Nr. darf bei der Wieder-
holung des Elements 
<Sys-
tem_uebergreifend> 
mehrfach aufgeführt 
werden. 

 

Erlaeuterungen  1 max. Zeichenanzahl: 300 A-12.2.3.2  

4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Krankenhaushygieniker  1 siehe 4.15.8.1 A-
12.3.1 

 

 

Hygienebeauftragte_Aerzte  0..1 siehe 4.15.8.2 A-
12.3.1 

 

 

Hygienefachkraefte  0..1 siehe 4.15.8.3 A-
12.3.1 

 

 

Hygienebeauftragte_Pflege  0..1 siehe 4.15.8.4 A-
12.3.1 

 

 

Hygienekommission_nicht_eingerichtet Eine Hygienekommission 
wurde noch nicht einge-
richtet. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.1 

  

 

Hygienekommision_eingerichtet Eine Hygienekommission 
wurde eingerichtet.  

1 siehe 4.15.8.5 A-
12.3.1 
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4.15.8.1 Element <Krankenhaushygieniker> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.2 Element <Hygienebeauftragte_Aerzte> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.3 Element <Hygienefachkraefte> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  

4.15.8.4 Element <Hygienebeauftragte_Pflege> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Anzahl  1 Wertebereich: 0..5000 A-12.3.1  
 

Erlaeuterungen  0..1 max. Zeichenanzahl: 500 A-12.3.1  
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4.15.8.5 Element <Hygienekommission_eingerichtet> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Kontakt_Person_kurz Name und Kontaktdaten 
des Vorsitzenden 

1 siehe 4.15.8.5 - 1 A-12.3.1  

 

Tagungsfrequenz Tagungsfrequenz des 
Gremiums 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.1): 
„monatlich“, 
„quartalsweise“, 
„halbjährlich“, 
„jährlich“, 
„bei Bedarf“, 
„andere Frequenz“. 

A-12.3.1  

 

4.15.8.5 - 1 Element <Kontakt_Person_kurz> 
 

Elternelemente: 4.15.8 Element <Hygienepersonal> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Person  1 siehe 4.1.4.1 - 1 A-12.3.1  
 

Telefon  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.1 A-12.3.1  
 

Fax  0..1 siehe 4.1.4.1 - 1.2 A-12.3.1  
 

Email  0..1 Format: konto@maildomäne A-12.3.1 (!) Das Format wird 
vom XML-Schema nur 
rudimentär validiert. 
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4.15.9 Element <Weitere_Informationen_Hygiene> 
 

Elternelemente: 4.15 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hygienestandard_ZVK Vermeidung gefäßkathe-
terassoziierter Infektionen 

1 siehe 4.15.9.1 A-
12.3.2.1 

 

 
Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie Durchführung von Antibio-

tikaprophylaxe und Antibi-
otikatherapie 

1 siehe 4.15.9.2 A-
12.3.2.2 

 

 
Umgang_Wunden Umgang mit Wunden 1 siehe 4.15.9.3 A-

12.3.2.3 
 

 
Haendedesinfektion Händedesinfektion 1 siehe 4.15.9.4 A-

12.3.2.4 
 

 
Umgang_Patienten_MRE Umgang mit Patienten mit 

multiresistenten Erregern 
(MRE) 

1 siehe 4.15.9.5 A-
12.3.2.5 

 

 

Hygienebezogenes_Risikomanagement  0..1 siehe 4.15.9.6 A-
12.3.2.6 
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4.15.9.1 Element <Hygienestandard_ZVK> 
 

Elternelemente: 4.15.9 Element <Weitere_Informationen_Hygiene> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor Standortspezifischer 
Standard zur Hygiene 
bei ZVK-Anlage liegt 
vor. 

1 siehe 4.15.9.1 - 1 A-
12.3.2.1 

  

 

Standard_Hygiene_ZVK_liegt_nicht_vor Standortspezifischer 
Standard zur Hygiene 
bei ZVK-Anlage liegt 
nicht vor. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.1 

  

 

Standard_Hygiene_ZVK_trifft_nicht_zu Am Standort werden 
keine zentralen Ve-
nenkatheter einge-
setzt. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.1 

  

 

Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor Standortspezifischer 
Standard für die 
Überprüfung der Lie-
gedauer von zentralen 
Venenver-
weilkathetern liegt vor. 

1 siehe 4.15.9.1 - 2 A-
12.3.2.1 

 
 

 

Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_nicht_vor Standortspezifischer 
Standard für die 
Überprüfung der Lie-
gedauer von zentralen 
Venenver-
weilkathetern liegt 
nicht vor. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.1 

 
 

 

Standard_Liegedauer_ZVK_trifft_nicht_zu Am Standort werden 1 Kein Inhalt A-  
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Elternelemente: 4.15.9 Element <Weitere_Informationen_Hygiene> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 keine zentralen Ve-
nenkatheter einge-
setzt. 

12.3.2.1 

 

 

 

4.15.9.1 - 1 Element <Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor> 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 Element <Hygienestandard_ZVK> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_thematisiert Der Standard themati-
siert insbesondere 

1 siehe 4.15.9.1 - 1.1 A-
12.3.2.1 

 

 

Standard_autorisiert Der Standard wurde 
durch die Geschäftsfüh-
rung oder die Hygiene-
kommission autorisiert 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.1 
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4.15.9.1 - 1.1 Element <Standard_thematisiert> - Hygienestandard ZVK 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 - 1 Element <Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hygienische_Haendedesinfektion Standard thematisiert 
Hygienische Händedes-
infektion 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Hautdesinfektion Standard thematisiert 
Hautdesinfektion (Hau-
tantiseptik) der Kathe-
tereinstichstelle mit 
adäquatem Hau-
tantiseptikum 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Beachtung_Einwirkzeit Standard thematisiert 
die Beachtung der Ein-
wirkzeit 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Anwendung_weiterer_Hygienemassnahmen Standard thematisiert 
die Anwendung weite-
rer Hygienemaßnah-
men 

1 siehe 4.15.9.1 - 1.1.1 A-
12.3.2.1 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 1 zu Anlage 1 der Qb-R für das Berichtsjahr 2015 
 
 

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Stand: 21. April 2016 90 

4.15.9.1 - 1.1.1 Element <Anwendung_weiterer_Hygienemassnahmen> - ZVK 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 - 1.1 Element <Standard_thematisiert> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Sterile_Handschuhe Anwendung weiterer 
Hygienemaßnahmen: 
sterile Handschuhe 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Steriler_Kittel Anwendung weiterer 
Hygienemaßnahmen: 
steriler Kittel 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Kopfhaube Anwendung weiterer 
Hygienemaßnahmen: 
Kopfhaube 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

Mund_Nasen_Schutz Anwendung weiterer 
Hygienemaßnahmen: 
Mund Nasen Schutz 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 
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Elternelemente: 4.15.9.1 - 1.1 Element <Standard_thematisiert> 

 
Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 

 

Steriles_Abdecktuch Anwendung weiterer 
Hygienemaßnahmen: 
steriles Abdecktuch 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.1 

 

 

 

4.15.9.1 - 2 Element <Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor> 
 

Elternelemente: 4.15.9.1 Element <Hygienestandard_ZVK> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_autorisiert Der Standard wurde 
durch die Geschäftsfüh-
rung oder die Hygiene-
kommission autorisiert 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.1): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.1 
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4.15.9.2 Element <Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie> 
 

Elternelemente: 4.15.9 Element <Weitere_Informationen_Hygiene> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor Standortspezifische 
Leitlinie zur Antibioti-
katherapie liegt vor. 

1 siehe 4.15.9.2 - 1 A-
12.3.2.2 

 
 

 

Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_nicht_vor Standortspezifische 
Leitlinie zur Antibioti-
katherapie liegt nicht 
vor. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.2 

 

 

 

Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor Standortspezifischer 
Standard zur peri-
operativen Antibio-
tikaprophylaxe liegt 
vor. 

1 siehe 4.15.9.2 - 2 A-
12.3.2.2 

 
 

 

Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_nicht_vor Standortspezifischer 
Standard zur peri-
operativen Antibio-
tikaprophylaxe liegt 
nicht vor. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.2 

 
 

 

Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_trifft_nicht_zu Standortspezifischer 
Standard zur peri-
operativen Antibio-
tikaprophylaxe trifft 
nicht zu. 

1 Kein Inhalt A-
12.3.2.2 
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4.15.9.2 - 1 Element <Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor> 
 

Elternelemente: 4.15.9.2 Element <Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Leitlinie_Resistenzlage_angepasst Die Leitlinie ist an die 
aktuelle loka-
le/hauseigene Resis-
tenzlage angepasst. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.2 

 

 

Leitlinie_autorisiert Die Leitlinie wurde 
durch die Geschäftsfüh-
rung oder die Arznei-
mittelkommission oder 
die Hy-
gienekommission auto-
risiert. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.2 
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4.15.9.2 - 2 Element <Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor> 
 

Elternelemente: 4.15.9.2 Element <Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_thematisiert Der Standard themati-
siert insbesondere: 

1 siehe 4.15.9.2 - 2.1 A-
12.3.2.2 

 

 

Standard_autorisiert Der Standard wurde 
durch die Geschäftsfüh-
rung oder die Arznei-
mittelkommission oder 
die Hygienekommission 
autorisiert. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.2 

 

 

Ueberpruefung_durch_Checkliste Die standardisierte 
Antibiotikaprophylaxe 
wird bei jedem operier-
ten Patienten mittels 
Checkliste (z.B. anhand 
der „WHO Surgical 
Checklist“ oder anhand 
eigener/adaptierter 
Checklisten) strukturiert 
überprüft. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.2 
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4.15.9.2 - 2.1 Element <Standard_thematisiert> - Antibiotikaprophylaxe 
 

Elternelemente: 4.15.9.2 - 2 Element <Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Indikationsstellung_Antibiotikaprophylaxe Indikationsstellung zur 
Antibiotikaprophylaxe 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.2 

 

 

Zu_Verwendende_Antibiotika Zu verwendende Anti-
biotika (unter Berück-
sichtigung des zu er-
wartenden Keim-
spektrums und der 
lokalen/regionalen Re-
sistenzlage) 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.2 

 

 

Dauer_Antibiotikaprophylaxe Zeitpunkt/Dauer der 
Antibiotikaprophylaxe 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.2): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.2 
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4.15.9.3 Element <Umgang_Wunden> 
 

Elternelemente: 4.15.9 Element <Weitere_Informationen_Hygiene> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor  1 siehe 4.15.9.3 - 1 A-
12.3.2.3 

 
 

 

Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_nicht_vor  1 Kein Inhalt A-
12.3.2.3 

 
 

 

Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_trifft_nicht_zu  1 Kein Inhalt A-
12.3.2.3 

 
 

 

 

4.15.9.3 - 1 Element <Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor> 
 

Elternelemente: 4.15.9.3 Element <Umgang_Wunden> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Standard_thematisiert Der Standard themati-
siert insbesondere 

1 siehe 4.15.9.3 - 1.1 A-
12.3.2.3 

 

 

Standard_autorisiert Der interne Standard 
wurde durch die Ge-
schäftsführung oder die 
Arzneimittel-
kommission oder die 
Hygienekommission 
autorisiert. 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.3): 
„ja“, 
„nein“. 

A-
12.3.2.3 
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4.15.9.3 - 1.1 Element <Standard_thematisiert> - Wunderversorgung Verbandwechsel 
 

Elternelemente: 4.15.9.3 - 1 Element <Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor> 
 

Elementname Beschreibung Häufig. Inhalt/Format Nr. Hinweis 
 

Hygienische_Haendedesinfektion Hygienische Händedes-
infektion (vor, ggf. wäh-
rend und nach dem 
Verbandwechsel) 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.3): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.3 

 

 

Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen Verbandwechsel unter 
aseptischen Bedingun-
gen (Anwendung asep-
tischer Ar-
beitstechniken (No-
Touch-Technik, sterile 
Einmalhandschuhe) 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.3): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.3 

 

 

Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden Antiseptische Behand-
lung von infizierten 
Wunden 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.3): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.3 

 

 

Pruefung_Notwendigkeit_Wundauflage Prüfung der weiteren 
Notwendigkeit einer 
sterilen Wundauflage 

1 Auswahlliste (nach Anlage 1 A-
12.3.2.3): 
„ja“, 
„nein“, 
„teilweise“. 

A-
12.3.2.3 
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Anlage 2 Annahmestelle und Datenlieferverfahren für das Berichtsjahr 2014 

Zugelassene Krankenhäuser sind gemäß § 137 Abs. 3 Nr. 4 SGB V verpflichtet, jährlich 
einen strukturierten Qualitätsbericht gemäß den Vorgaben des G-BA zu erstellen und an die 
in der Anlage 2 der Regelungen bestimmte Annahmestelle zu liefern. 

Annahmestelle 

Die Informationstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH 
(ITSG) ist die Datenannahmestelle der Qualitätsberichte gemäß den Regelungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, 
Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V 
zugelassene Krankenhäuser. 

Die Kontaktadresse der gemeinsamen Annahmestelle lautet: 

Informationstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH (ITSG) 
Seligenstädter Grund 11 
63150 Heusenstamm 
Telefon-Hotline:  06104 - 947 36 400 
Telefax:   06104 - 600 50 300 
E-Mail:   Hotline-qb@itsg.de  

Datenlieferverfahren 

 Anmeldung 

1.  Zugelassene Krankenhäuser melden sich vor der Lieferung der Qualitätsberichte bei 
der Annahmestelle an. Die Anmeldung erfolgt online über ein Webformular. 

2.  Das Anmeldeverfahren beginnt 18 Wochen vor dem Ablauf der in § 6 Abs. 1 
genannten Übermittlungsfrist für die Qualitätsberichte und endet 12 Wochen vor dem 
Ablauf dieser Übermittlungsfrist.  

3.  Für jeden Bericht, der geliefert werden soll, ist eine eigene Anmeldung notwendig. 
Für die Anmeldung übermittelt das Krankenhaus folgende Angaben gemäß 
Anlage 1, Berichtsteil A-1: 

- Institutionskennzeichen und Standortnummer zur Identifikation: 

Dabei muss es sich um das Institutionskennzeichen (IK) und die 
Standortnummer handeln, die für das Berichtsjahr bei den mit der 
Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten 
Stellen verwendet wurden. Nimmt ein Krankenhaus nicht am Verfahren der 
externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V teil, werden 
das im Berichtsjahr gültige IK und die Standortnummer angegeben. Diese 
Angabe muss der Angabe aus Berichtsteil A-1, I.2 entsprechen.  

- Weitere Institutionskennzeichen, die für die externe vergleichende 
Qualitätssicherung im Berichtsjahr verwendet wurden: 

Wurde im Berichtsjahr mehr als ein IK für die Durchführung der externen 
vergleichenden Qualitätssicherung verwendet, sind alle weiteren IK 
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anzugeben. 

- Kontaktdaten des Krankenhauses (Name des Krankenhauses bzw. des 
Krankenhausstandorts, Ansprechperson, Telefonnummern, E-Mail-Adressen; 
sofern ein Gesamtbericht angemeldet wird, sind das IK und die Adress- und 
Kontaktdaten des Hauptstandorts sowie die IK, die Standortnummern und die 
Kontaktdaten aller einzelnen Standorte anzugeben) 

- Grundlage der Zulassung des Krankenhauses nach § 108 SGB V (Angabe, ob 
anerkannte Hochschulklinik, Plankrankenhaus oder Versorgungsvertrag) 

4.  Die Freischaltung der Adresse erfolgt erst nach Bestätigung durch das Krankenhaus 
(Double-Opt-In-Prinzip). Erst nach dieser Freischaltung ist die Übermittlung von 
Dateien möglich. Das Krankenhaus erhält für jede Anmeldung Zugangsdaten 
(Benutzername und Passwort). 

5.  Nach Ablauf der Anmeldefrist deaktiviert die Annahmestelle das Anmeldeformular für 
Krankenhäuser, erstellt eine Liste aller angemeldeten Einrichtungen und übermittelt 
diese den mit der Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung 
beauftragten Stellen zum Abgleich. Bei Abweichungen zwischen den bei den mit der 
Durchführung der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen 
und der Annahmestelle vorliegenden Institutions- und Standortnummern erhalten die 
Krankenhäuser die Gelegenheit, ihre Daten zu korrigieren. Hierzu informiert die 
Annahmestelle die betroffenen Krankenhäuser und aktiviert das Anmeldeformular. 
Nach Abschluss dieser maximal vierwöchigen Prüf- und Korrekturphase werden die 
Identifikationsdaten für den Datenlieferprozess des jeweiligen Berichtsjahres fixiert 
und die Annahmestelle übermittelt den mit der Durchführung der externen 
vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen die abschließende Liste. 

6.  Nach Abschluss der Korrekturphase bestätigt die Annahmestelle dem Krankenhaus 
die Anmeldung und übermittelt dabei die gemeldeten Daten. Die Angaben zu den 
Institutionskennzeichen und Standortnummern können nur innerhalb des 
Anmeldeverfahrens nach Nr. 2 und der Korrekturphase nach Nr. 5 geändert werden. 

7.  Abweichend davon können die sonstigen krankenhausbezogenen Kontaktdaten 
jederzeit aktualisiert werden. 

 Annahmeverfahren gemäß § 6 Abs. 1 (alle Berichtsteile außer C-1) 

8.  Die Annahmestelle versendet unverzüglich eine Bestätigung der Datenannahme für 
alle eingehenden Dateien per E-Mail. 

9.  Die Dateien werden anhand des festgelegten Datenschemas (gemäß Anhang 1 zu 
Anlage 1) geprüft.  

10.  Die Annahmestelle informiert das Krankenhaus unverzüglich über das Prüfergebnis 
per E-Mail. 

11.  Angemeldete Krankenhäuser, von denen bis 14 Tage vor dem Ende der 
Übermittlungsfrist gemäß § 6 Abs. 1 kein Bericht eingegangen ist, erhalten eine 
Erinnerungs-E-Mail von der Annahmestelle. 

 Annahmeverfahren gemäß § 6 Abs. 2 (Berichtsteil C-1) 

12.  Die Annahmestelle liefert die Liste der Daten aus Ziffer 3, erster und zweiter 
Spiegelstrich an die auf Bundes- und Landesebene beauftragten Stellen. 
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13.  Die Daten zur externen vergleichenden Qualitätssicherung – inklusive der 
Kommentare des Krankenhauses – werden nur für Krankenhäuser geliefert, die sich 
bis 12 Wochen vor Ablauf der Übermittlungsfrist nach § 6 Abs. 1 angemeldet haben. 
Für Krankenhäuser, die sich bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet haben und für die 
keine Qualitätssicherungsdaten vorliegen, erfolgt eine Null-Meldung. 

14.  Die Dateien werden anhand des festgelegten Datenschemas (gemäß Anhang 1 zu 
Anlage 1) geprüft. Die Annahmestelle informiert die auf Bundes- und Landesebene 
beauftragten Stellen unverzüglich über das Prüfergebnis per E-Mail.  

15.  Die Annahmestelle informiert die auf Bundes- und Landesebene beauftragten Stellen 
14 Tage vor dem Ablauf der Übermittlungsfrist gemäß § 6 Abs. 2, für welche 
Krankenhäuser noch keine Qualitätsdaten geliefert wurden.  
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Anlage 3  Verfahren zur Veröffentlichung der Berichtspflicht und 
zur Erstellung einer Liste nach § 8 Absatz 1 ab dem 
Berichtsjahr 2015 

§ 1  Feststellung des Umfangs der Berichtspflicht für ein Berichtsjahr 

(1) Der G-BA veröffentlicht vor Beginn des Anmeldezeitraums zur Übermittlung des 
Qualitätsberichts gemäß Nummer 2 Anlage 2 Qb-R eine Liste derjenigen Krankenhäuser und 
deren Standorte, für die eine Berichtspflicht nach § 2 Absatz 2 Qb-R besteht (im Folgenden 
Positivliste).  

(2) Die Positivliste wird ab dem Berichtsjahr 2016 auf Grundlage folgender Informationen 
erstellt: 

1. der Positivliste des vorangegangenen Berichtsjahres, 

2. den Aktualisierungen aufgrund des Antragsverfahrens gemäß § 2 für das laufende 
Berichtsjahr. 

(3) Die Positivliste für das vorangegangene Jahr wird bis zum 30. Juni jedes Jahres auf 
den Internetseiten des G-BA veröffentlicht. 

(4) Grundlage der Positivliste für das Berichtsjahr 2015 sind die Liste der Annahmestelle, 
welche die angenommenen Qualitätsberichte für das Berichtsjahr 2014 bis zum 
Veröffentlichungszeitraum gemäß § 9 Absatz 1 Qb-R aufführt, Nachlieferungsanträge gemäß 
§ 6 Absatz 3 Qb-R für das Berichtsjahr 2014 sowie die im Rahmen des 
Stellungnahmeverfahrens gemäß § 2 Anlage 3 (a. F.) für das Berichtsjahr 2013 durch den 
G-BA darüber hinaus festgestellten Berichtspflichten. 

§ 2  Antragsverfahren zur jährlichen Aktualisierung der Positivliste gemäß § 1 
Absatz 1 

(1) 1Die Positivliste wird durch ein Antragsverfahren für jedes Berichtsjahr aktualisiert. 
2Beantragt werden kann die Anpassung der Positivliste an die im Berichtsjahr vorliegenden 
Umstände. 3Dies umfasst die Aufnahme oder Streichung eines nach § 108 SGB V 
zugelassenen Krankenhauses oder Standortes im Sinne von § 2 Qb-R auf oder von der 
Positivliste. 

(2) Antragsberechtigte Stellen sind nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser und 
ihre Verbände, Krankenkassen und ihre Verbände, Landesplanungsbehörden, die auf 
Landesebene beauftragten Stellen gemäß QSKH-Richtlinie sowie das Institut nach § 137a 
SGB V (im Folgenden Antragsteller). 

(3) Die Antragsfrist beginnt unmittelbar mit der Veröffentlichung der Positiv-Liste für das 
vorangegangene Berichtsjahr auf den Internetseiten des G-BA und endet am 1. März des 
folgenden Jahres. 

(4) 1Der Antrag ist nach Maßgabe des Vordrucks [Anhang] zu begründen und mit für den 
Nachweis geeigneten Belegen an die G-BA-Geschäftsstelle zu übermitteln. 2Für den 
Nachweis geeignete Belege, insbesondere bei Beantragung der Aufnahme auf oder 
Streichung von der Positivliste, sind zum Beispiel der für das Berichtsjahr gültige 
Krankenhausplan, der Feststellungsbescheid oder andere Nachweise über den 
Versorgungsauftrag. 3Werden Anträge von Antragsstellern eingereicht, die nicht von dem 
nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus stammen, welches im Antrag näher 
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bezeichnet ist, fordert die G-BA-Geschäftsstelle das betroffene Krankenhaus schriftlich unter 
Fristsetzung und unter Bezeichnung des beantragten Sachverhalts zur Stellungnahme nach 
Maßgabe des Vordrucks [Anhang] und zur Übermittlung geeigneter Belege nach Satz 1 auf. 
4Die Frist für das Krankenhaus soll nicht kürzer als drei Wochen sein. 5Nach Abschluss der 
Antragsfrist und - sofern ein Stellungnahmeverfahren nach Satz 3 durchgeführt wurde – nach 
Ablauf der Stellungnahmefrist, stellt die G-BA-Geschäftsstelle unverzüglich die 
eingegangenen Rückmeldungen für die Beratungen im G-BA zusammen. 6Der zuständige 
Unterausschuss des G-BA entscheidet über die Aktualisierung der Positivliste auf Grundlage 
der vorhandenen Informationen. 7Liegen zum Zeitpunkt dieser Entscheidung keine Belege 
des Krankenhauses gemäß Satz 1 vor, für welches ein Antrag auf Aktualisierung durch einen 
Dritten gestellt wurde und welches gemäß Satz 3 beteiligt wurde, wird davon ausgegangen, 
dass die beantragte Aktualisierung zutreffend ist. 

§ 3  Beschluss über die Aufnahme auf die Liste nach § 8 Absatz 1 Qb-R 

(1) Die Annahmestelle übermittelt der G-BA-Geschäftsstelle unmittelbar nach dem 
Fristablauf gemäß § 6 Absatz 3 Buchstabe a Satz 3 Qb-R oder, sofern ein 
Nachlieferverfahren durchgeführt wird, nach Ablauf der Frist zur Nachlieferung der 
Qualitätsberichte gemäß § 6 Absatz 3 Buchstabe a Satz 6 Qb-R eines jeden Berichtsjahres, 
beginnend für das Berichtsjahr 2015, eine elektronische Liste der nach § 108 SGB V 
zugelassenen Krankenhäuser und deren Standorte gemäß § 2 Qb-R, für die 
Qualitätsberichte angenommen wurden (im Folgenden abschließende Lieferliste). 

(2) 1Auf Grundlage des Abgleichs der Positivliste mit der abschließenden Lieferliste 
gemäß Absatz 1 des jeweiligen Berichtsjahres entscheidet der G-BA über die 
ordnungsgemäße Lieferung des Qualitätsberichts sowie über die Aufnahme des 
Krankenhauses auf die Liste gemäß § 8 Absatz 1 Qb-R. 2Der G-BA beschließt die 
Veröffentlichung der Liste gemäß § 8 Absatz 1 Qb-R auf den Internetseiten des G-BA bis 
zum 30. September. 

(3) Abweichend von Absatz 2 werden zur Ermittlung fehlender Qualitätsberichte für das 
Berichtsjahr 2015 zusätzlich die im Rahmen des Antragsverfahrens für das Berichtsjahr 2016 
gemäß § 2 getroffenen Feststellungen, sofern sie bereits das Berichtsjahr 2015 betreffen, 
berücksichtigt. 

§ 4 Stellungnahmeverfahren für das Berichtsjahr 2014 
Für das Berichtsjahr 2014 wird kein Verfahren zur Erstellung der Liste nach § 8 Absatz 1 Qb-
R (a. F.) nach Anlage 3 (a. F.) durchgeführt. 
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Formular zur Begründung eines Antrags gemäß § 2 Anlage 3 
 

1. Krankenhaus 

a) Vollständiger Name  

b) Anschrift  

c) Bundesland  

d) Institutionskennzeichen  
 

2. Angaben zur Zulassung nach § 108 SGB V 

Ist das Krankenhaus nach § 108 SGB V zugelassen?  Ja  

 Nein  

- Ist das Krankenhaus nach landesrechtlichen Vorschriften 
als Hochschulklinik anerkannt? 

 Ja  

 Nein 

- Ist das Krankenhaus in den Krankenhausplan des Landes 
aufgenommen? 

 Ja  

 Nein 

- Hat das Krankenhaus einen Versorgungsvertrag mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen? 

 Ja  

 Nein 

 

3. Angaben zu den Standorten 

Weist der Versorgungsauftrag, insbesondere der 
Feststellungsbescheid neben der unter 1. genannten Adresse 
des Krankenhauses weitere Standorte aus? 

 Ja  

 Nein 

Falls ja,  
- Anzahl der insgesamt ausgewiesenen Standorte angeben:  

 
  Anzahl Standorte 

- Adresse und Institutionskennzeichen jedes Standortes 
angeben unter 4. 

 
 

 

4. Nähere Angaben zu den Standorten 

Nr. Institutionskennzeichen Adresse 
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5. Belege/Nachweise  
Gemäß § 2 Absatz 4 Anlage 3 Qb-R sind für den Nachweis geeignete Belege 
insbesondere bei Beantragung der Aufnahme auf oder Streichung von der 
Positivliste zu übermitteln. Folgende Nachweise sind beigefügt: 

a) zur Zulassung nach § 108 SGB V  Ja  

 Nein 

b) zu den Standorten  Ja  

 Nein 

c) Feststellungsbescheid  Ja  

 Nein 

d) Versorgungsauftrag  Ja  

 Nein 

e) Sonstiges (z.B. Gründe für Nicht-Lieferung):  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 Ja 

 


	Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser
	§ 1 Ziele des Qualitätsberichts
	§ 2 Gegenstand der Regelungen
	§ 3 Inhalt und Umfang des Qualitätsberichts
	§ 4 Datenformat des Qualitätsberichts

	Anlage 1: Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2014
	Anlage 1 Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2014
	Allgemeine Hinweise
	1. Erläuterungen zur Berichterstellung


	Anlage 1: Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2015
	Anlage 1 Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für das Berichtsjahr 2015
	Allgemeine Hinweise


	Anhang 1 zu Anlage 1:
Datensatzbeschreibung für das Berichtsjahr 2014
	1 Erläuterungen zur Datensatzbeschreibung

	Anhang 1 zu Anlage 1:
Datensatzbeschreibung für das Berichtsjahr 2015

	a Vollständiger Name: 
	b Anschrift: 
	c Bundesland: 
	d Institutionskennzeichen: 
	Ja: Off
	Nein: Off
	Ja_2: Off
	Nein_2: Off
	Ja_3: Off
	Nein_3: Off
	Ja_4: Off
	Nein_4: Off
	Ja_5: Off
	Nein_5: Off
	Text1: 
	NrRow1: 
	InstitutionskennzeichenRow1: 
	AdresseRow1: 
	NrRow2: 
	InstitutionskennzeichenRow2: 
	AdresseRow2: 
	NrRow3: 
	InstitutionskennzeichenRow3: 
	AdresseRow3: 
	NrRow4: 
	InstitutionskennzeichenRow4: 
	AdresseRow4: 
	Ja_6: Off
	Nein_6: Off
	Ja_7: Off
	Nein_7: Off
	Nein_8: Off
	Ja_8: Off
	Ja_9: Off
	Nein_9: Off
	Ja_10: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 


